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Einleitung 
Die XVI. ordentliche Generalversammlung 

der Vereinten Nationen, die am 19. September 
1961 in New York zusammentrat, begann 
im Zeichen der Trauer um den unmittelbar 
vor Begin�der Session auf so tragische Weise 
ums Leben gekommenen Generalsekretär 'Dag 
Hammarskjöld. Angesichts der schweren Auf
gaben, vor die sich die Vereinten Nationen 
,gestellt sehen" war der Verlust, den sein 
plötzliches Ableben für die Weltorganisation 
bedeutete, besonders schwerwiegend, und es 
war zunächst die vordringlichste Aufgabe 
der Generalversammlung, die Frage seiner 
Nachfolge einer Lösung zuzuführen. Im Hin
blick auf die bereits im Vorjahr von der 
Sowjetunion erhobene Forderung, das Sekre
tariat grundlegend neu zu organisieren und 
den Generalsekretär durch ein dreiköpfiges 
Direktorium zu ersetzen, ergab sich daraus 
ein äußerst schwieriges, für die Zukunft der 
Vereinten Nationen entscheidendes Problem. 

Diese Frage überschattete daher, zusammen 
mit den großen weltpolitischen Problemen, 
nämlich der Berlinkrise, der abgebrochenen 
Genfer Konferenz über ein Verbot der Atom
waffen versuche und der Wiederaufnahme 
sowjetischer Atombombenversuche, die ersten 
Wochen der Generalversammlung und be
stimmte den Tenor der Generaldebatte, in 
deren ,Verlauf mehrere Staatsoberhäupter, 
darunter der Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika, das Wort ergriffen. 

Die nach langen Verhandlungen, vor allem 
zwischen den Großmächten, am 3 .  November 
1961 zustande gekommene Einigung, den bis
herigen ständigen Vertreter Burmas bei den 
Vereinten Nationen U Thant interimistisch 
bis zum Auslaufen der Amtsperiode Ham
marskjölds im April 1963 zum geschäfts
führenden Generalsekretär zu wählen, be
wirkte eine gewisse Entspannung. Eine wei
tere Beruhigung der politischen Atmosphäre 
brachte die Beendigung der sowjetischen 
Atombombenversuche sowie - nach Ab
schluß. des XXII. Parteitages der KPdSU 
in Moskau - die sowjetische Ankündigung, 
daß die von der Sowjetunion ursprünglich 
festgelegte Terminisierung für eine Lösung 
der . Berlinfrage fallengelassen würde. 

Weitere entspannende Ereignisse .waren die 
grundsätzliche Einigung zwischen den Ver
einigten Staaten und der Sowjetunion über 
gewisse Prinzipien für künftige Abrüstungs
verhandlungen sowie über . die weitere Vor-

gangs weise hinsichtlich einer Zusammenarbeit 
in der friedlichen Nutzung des Weltraumes. 

Neben diesen eher versöhnlichen Elementen 
zeigten sich jedoch gegen Ende der Tagung 
wieder sehr kontroversielle Aspekte, wie z. B .  
die Debatte aber Tibet, Ungarn und Korea, 
die den Gegensatz zwischen Ost und West 
deutlich zum Ausdruck kommen ließen. 

Schließlich wurde die Aufmerksamkeit neuer
lich auf die Tatsache gelenkt, daß sich die 
Vereinten Nationen in einer schwierigen Phase 
ihrer Entwicklung befinden. Zunächst wurde 
dies in der Debatte über die prekäre finanzielle 
Situation der Vereinten Nationen, deren poli
tische Aspekte nicht übersehen werden dürfen, 
deutlich. Da sich der Ostblock, aber auch 
westliche Staaten, wie Frankreich und Belgien, 
weigern, z'u den. Kosten; der Kongoaktion 
der Vereinten Nationen beizutragen, ist ein 
hohes Defizit entstanden, das die Fortsetzung 
der Maßnahmen im Kongo in Frage stellen 
könnte. Zur Behebung dieses finanziellen 
Engpasses mußte die Aufnahme einer lang
fristigen Anleihe beschlossen werden. 

Die gegenwärtige politische Problematik 
innerhalb der Vereinten Nationen wurde in 
der Schlußphase der Session durch das indische 
Vorgehen gegen die kleinen portugiesischen 
Überseegebiete Goa, Damao und Diu be
sonders deutlich. Die Behandlung dieses 
Zwischenfalls durch den Sicherheitsrat und 
weitere Sondierungen ließen, erkennen, daß 
eine große Anzahl von Mitgliedstaaten nicht 
bereit war, gegen die militärischen Maß
nahmen Indiens aufzutreten, und diese unter 
Berufung auf die im Dezember 1960 be
schlossene "Deklaration betreffend die Be
endigung des. Kolonialismus" als gerecht
fertigt bezeichnete, während die westlichen 
Staaten auf dem Standpunkt standen, daß 
jede . Anwendung von Gewalt eine Charta
Verletzung bedeutet. Dieser tiefgreifenden 
Verschiedenheit der Auffassungen über die 
grundsätzliche �olle der Vereinten Nationen 
wurde eine weit über den Einzelfall hinaus
gehende Bedeutung beigemessen. 

Der Zwischenfall löste in der Weltöffent
lichkeit eine Diskussion über die Vereinten 
Nationen aus, welche deren gegenwärtige 
Problematik beleuchtet. Hiefür sind vor 
allem folgende Aspekte ' maßgebend : Das 
Anwachsen der Mitgliedschaft seit der 
Gründung der Vereinten NlJ,tionen auf das 
Doppelte der· ursprünglichen Mitgliederzahl 

I" 
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hat die Mehrheitsverhältnisse in den Ver- I politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
einten Nationen völlig verändert, was auf juridischen Fragen war es das Bestreben der 
den Gang der Beratungen und auf die Ab- österreichischen Delegation, nach objektiver 
stimmungsergebnisse nicht ohne Einfluß blieb. Prüfung und in Übereinstimmung mit den 
Die Haltung der jungen Mitgliedstaaten wurde österreichischen Interessen eine Haltung ein
im Zuge dieser Diskussion verschiedentlich zunehmen, die geeignet schien, positive Er
kritisiert ; so hat der britische Außenminister in gebnisse zu zeitigen und die Probleme einer 
diesem Zusammenhang von einer "Demonstra- Lösung näher zu bringen. In die Diskussion 
tion der Macht ohne Verantwortung" gesprochen. hat Österreich wiederholt �ingegriffen, sei es, 

Mit der Wahl U Thants wurde die Position um den österreichisphen. Standpunkt zu ei:q.
eines Generalsekretärs zwar erhalten, die Er- zeInen Fragen grundsätzlich darzulegen, sei 
nennung einer aus acht Unter-Generalsekre- es, um durch konkrete Vorschläge den Fort
tären bestehenden Beratergruppe, von denen gang der Beratungen zu fördern. 
jeder eine , bestimmte regionale Gruppe re- Anläßlich der Behandlung der Frage der 
präsentiert, bedeutet aber bereits eine gewisse ,Einstellung der Atomwaffenversuche wurde 
Änderung des bisherigen Führungsprinzips. so wie in den Vorjahren das große Interesse 

In dieser Situation stellen die Operationen Österreichs an diesem für den Weltfrieden so ' 
im Kongo eine schwere Belastungsprobe dar. Das entscheidenden Problem zum Ausdruck ge
Ergebnis dieser großen kollektiven Aktion zur bracht. Neben einer grundsätzlichen Er
Sicherung des Friedens in einem Teil der Welt klärung diesen Sinnes legte Österreich ge
wird zweifellos für die Zukunft der Vereinten meinsam mit Schweden und anderen Ländern 
Nationen von größter Bedeutung sein. einen Resolutionsantrag vor, der darauf ab-

Dies alles bewirkte, daß die Generalver- zielt, eine weitere Verbreitung der Atom
sammlung ihre XVI. Tagung in einer eher waffen zu verhindern., ' 
krisenhaften Stimmung beendete. ' Zusammen- Als ein besonderer Erfolg Österreichs und als 
fassend kann ges�gt weI:den, daß die politischen eine Bestätigung für die erfolgreiche Durch
Aspekte der XVI. Tagung nicht einheitlich führung der UN -Konferenz über diplomatischen 
waren und keinen eindeutigen Trend er- Verkehr und Immunitäten im Jahre 1961 in 
kennen ließen. Der Verlauf der General- Wien kann der Beschluß der Generalversamm
versammlung sowie die gegenwärtige Situation IUI;lg gebucht werden, auch die entsprechende 
der Vereinten Nationen können daher am Konferenz über den konsularischen Verkehr 
besten dahingehend charakterisiert werden, im Jahre 1963 in Wien abzuhalten. 
daß sie ein Spiegelbild der bestehenden Die Würdigung, welche die objektive Hal
Schwierigkeiten und Konflikte in der Welt sind. tung Österreichs in den Vereinten Nationen 

Von den übrigen Ereignissen wäre zu er- findet, kam schließlich auch darin zum Aus
wähnen: daß sich auch im Jahre 1961 der Kreis druck, daß die österreichische Delegation in 
der Mitgliedstaaten weiter vergrößert hat. zunehmendem Maße von anderen Delegationen, 
Durch die Aufnahme Sierra Leones, Maure- die bei der Festlegung ihrer Haltung die 
taniens, der Mongolei und Tanganyikas sowie österreichische Ansicht berücksichtigen woll
das Wiedererstehen Syriens nach dessen Tren- ten, konsultiert wurde. 
nung von der VAR ist die Mitgliederzahl Ebenso wie im letzten Jahr konnte die 
a�f 104 angewachsen. Die afro-asiatische Generalversammlung die äußerst umfangreiche 
Gruppe umfaßt nunmehr 49 Staaten und Tagesordnung im Herbst nicht zur Gänze 
stellt damit einen bedeutenden Faktor im erledigen. Während die Beratung einer Reihe 
Kräftespiel der Organisation dar. von Tagesordnungspunkten auf die XVII. Ge-

Für Österreich war die neuerliche Behand- neralversammlung verschoben werden mußte, 
lung der Südtirolfrage von unmittelbarer wurde die Behandlung der Angolafrage in der 
Bedeutung. Die Diskussion in der Politischen Plenarversammlung, die' Beschwerde Kubas 
Spezialkommission bot Gelegenheit, die Mit- gegen die USA in der Politischen Kommission 
gliedstaaten über die im letzten Jahr statt- sowie die Beratungen über Ruanda-Urundi, 
gefundenen Verhandlungen ,sowie über die Britisch-Guayana und Süd-Rhodesien in der 
Ereignisse in Südtirol zu informieren. Die IV. Kommission im Jänner 1962 fortgesetzt. 
einstimmig angenomme;ne Resolution bekräf- Dieser zweite Teil der Generalversammlung 
tigte neuerlich, daß es sich um ein inter- dauerte vom 15.  Jänner bis 23. Februar 1962 . 
nationales Problem I�andelt. Es wird darin Während des dritten , Teiles der General
weiters festgestellt, daß diese Frage noch versammlung, der seit 7 .Juni inNew York tagt, 
nicht gelöst werden konnte; Österreich und werden die Fragen Ruanda-Urundi und Süd
Italien 'werden daher eingeladen, die bilateralen Rhodesien behandelt. Die Ergebnisse dieses 
Verhandlungen fortzusetzen. ' Teiles der Arbeiten werden im gegebenen 

In den übrigen im Laufe der , General- Zeitp'unkt in einem Nachtragsbericht zusam
versammlung zur Behandlung gekommenen mengefaßt werden. 
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1. ABSCHNITT 

Daten über die Tätigkeit der österreich ischen Delegation 

a) Zusammensetzung der Delegation 
Die österreichische Delegation wurde in der 

. Zeit. vom 19 .  September bis '24. September 
und vom 12 .  bis 25. November 1961 vom 
BundesministeJ; für Auswärtige Angelegen
heiten, D'r. Bruno Kreisky, und in der Zeit vom 
25. September bis 3. Oktober 1961 von Staats
sekretär Dr. Ludwig Steiner geführt. 

Nach Abreise des Herrn Bundesministers 
und des Herrn Staatssekretärs stand die Dele
gation unter Leitung des jeweils ·ranghöchsten 
in New York anwesenden Beamten des 
Bundesministeriums ' für ' Auswärtige Ange
legenheiten. 

Als Delegierte nahmen außer ' Bundes
minister Dr. Kreisky und Staatssekretär Doktor 
Steiner die Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr . Franz Hetzenauer und Peter Strasser 
so,vie Generalsektretär Botschafter Dr. Martin 
Fuchs an der Generalversammlung teil. 
, Als stellvertretende Delegierte fungierten 
Abgeordneter zum Nationalrat Gustav Zeil
linger, Botschafter Dr: Franz Matsch, Ge
sandter Dr. Walter Wodak, Gesandter Ur. Kurt 
Waldheim und Gesandter Dr. Rudolf Kirch
schläger. 
' . Der österreichischen Delegation gehörten 
im Laufe der Generalversammlung ferner an : 
Landeshauptmann Dr. Hans Tschiggfrey, 
Landesrat Rupert Zechtl, Gesandter Dr. Stefan 
Verosta, Botschafter Dr. Eugen Buresch, 
die L()gationsräte Dr. Gordian Gudenus, pr. 
Karl Wolf, Dr. August Tarter und Dr. Franz 
Weidinger, Univ.-Prof. Dr. Felix Ermacora, 
Konsul Dr. Gerhard Zenker, Regierungsrat 
Dr: Viktoria Stadlmayer, Ministerialkommissär 
Dr. Franz Lenert, Legationssekretär Dr. Wolf� 
gang Wolte, Attache Dr. Peter Jankowitsch, 
Attache Dr: Robert' Marschik und AttacM 
Dr. Franz Parak. 

Als Pressereferenten fungierten Legations
sekretär Dr. Heinrich Blechner und Redakteur 
Alfred Korn. 

Die Arbeitsausschüsse der ,Generalversamm
lung' wurden auf Beamtenebene - alter
nierend ....:.... wie folgt besetzt : 

1. Kommission (Politische Kommission) :  
Generalsekretär Botschafter Dr. Martin 

Fuchs, 
Botschafter Dr. Franz Matsch, 
Gesandter Dr. Walter Wodak. 

Politische Spezialkommission : 
Gesandter Dr. Walter W odak, . 
Gesandter Dr. Kurt Waldheini, 
Botschafter Dr. Eugen Bureseh, 
Legationsrat Dr. Gordian Gudenus. 

II. Kommisson (Wirtschaftliche Fragen) :  
Legationsrat Dr. Franz Weidinger. 

III. Kommission (Sozialfragen) : 
Je nach dem Verhandlungsgegenstand 

warenin�er III. Kommissio;nalternierend 
tätig : 

Gesandter Dr. Stefan Verosta, 
Botschafter Dr. Eugen Bureseh, 
Legationsrat Dr. Gordian Gudenus, 
Ministerialkommissär Dr. Franz Lenert, 
AttacM' Dr. Robert Marschik. 

IV. Kommission (Treuhandschaftsfragen) 
Legationsra� Dr. Karl Wolf, 
Konsul Dr. Gerhard Zenker. 

V. Kommission (Verwaltungs- und Budget-
fragen) : 

. 

Legationssekretär Dr. Wolfgang Wolte, 
Attache Dr. Robert Marschik. 

VI. Kommission (Rechtliche Fragen) : 
Gesandter Dr. Stefan Verosta, 
Gesandter Dr. Rudolf Kirchschläger, 
Konsu� Dr. Gerhard Zenker. 

b) Übersicht über die Erklärungen der öster
reichischen Delegierten 

Die Rede Bunde�minister Dr. Kreiskys 
vor der Politischen Spezialkommission am 
15 .  November eröffnete die Südtiroldebatte 
der diesjährigen' Generalversammlung (An
lage I ) .  Bundesminister Dr. Krcisky gab in 
seiner Erklärung einen eingehenden Überblick 
über die Entwicklung der Südt.irolfrage seit 
der Südtirolresolution der vorjährigen Ge
neralversammlung ; er schilderte im besonderen 
die in den Verhandlungen in Mailand, Klagen
furt und Zürich unternommenen Bemühungen 
um eine Lösung des Problems auf dem Ver
handlungswege und erHiuterte schließlich den 
Entschluß der österreichischen Bundesregie
rung, nach dem Scheitern der bilateralen 
Verhandlungen und angesichts der mangelnden 
Einigung zwischen Österreich und Italien 
über ein anderes friedliches Mittel zur Lösqng 
des Streitfalls die Generalversammlung neuer
dings mit der Südtirolfrage zu ,befassen. 
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Am 21 .  November antwortete Bundes- zur Frage der Einstellung der Kernwaffen
minister Dr. Kreisky auf die Ausführungen des versuche ab (Anlage XIII) .  
italienischen Außenministers Segni (Anlage II) .  Am 6. Nov!1mber 1961 ergriff der öster-

Am 23. November ergriff Bundesminister reichische Vertreter in der 1. Kommission 
Dr. Kreisky in der letzten Sitzung der Südtirol- nochmals im Rahmen der Debatte über die 
debatte nochmals das Wort, um zu dem vor- Einstellung der Kernwaffenversuche das Wort 
liegenden Resolutionsentwurf Stellung zu neh- . und erläuterte die österreichische Haltung zum 
men und auf die ·Erklärungen Außenministers vorliegenden Resolutionsentwurf (Anlage XIV). 
Segni in den vorangegangenen Sitzungen zu Am 7 .  N ovem ber nahm der ' österreichische 

. antworten (Anlage IIi) . 
Am 6. Oktober hatte der österreichische 

Vertreter in der Politischen Spezialkommission 
zur Reihung der Südtirolfrage in der Tages
ordnung ·gesprochen (Anlage IV) . 

Am 1 1 .  Oktober gab der österreichische 
Vertreter in der V. Kommission der Genug
tuung der österreichischen Delegation über 
den Beschluß der Kommission Ausdruck, 
das neue Bibliotheksgebäude der Verei.nten 
Nationen dem Gedenken Dag Hammarskjölds 
zu widmen (Anlage V). 

Am 16.  Oktober nahm Abgeordneter zum 
Nationalrat Peter Strasser in der II. Kommission 
ausführlich zum Bericht des Wirtschafts- und 
SoziaJrates der Vereinten Nationen Stellung 
(Anlage VI) .  

Am selben Tag sprach der österreichische 
Vertreter in der III . Kommission zum Entwurf 
eines Abkommens über die Voraussetzungen 
der Eheschließung (Anlage VII) .  

Ebenfalls am 16.  Oktober sprach der öster
reichische Vertreter in der III. Kommission 
zum Artikel 19 des Entwurfs einer Konvention 
über die Menschenrechte (Anlage VIII) . 

Am 17 .  Oktober kündigte der österreichische 
Vertreter auf der im Rahmen der General
versammlung abgehaltenen Konferenz für Bei
tragsleistungen zum Programm der Organisation 
für Technische Hilfe für 1962· eine Beitrag�
leistung der österreichischen Bundesregierung 
von 170.000 US-Dollar und für den Sonder
fonds der Vereinten Nationen für die Ent
wicklungsgebiete eine solche ven 260.000 US-
Dollar an (Anlage IX) .  . 

Am 18 .  Oktober sprach der österreichische 
Vertreter in der Politischen Spezialkommission 

I zum Problem der Auswirkungen der Atom
strahlung (Anlage X) .  

• Am 20. Oktober ergriff der österreichische 
Vertreter in der V. Kommission in der General
debatte zum Budget der Vereinten Nationen 
für 1962 das Wort (Anlage XI) . 

.Am 25. Oktober sprach der österreichische 
Vertreter in der I. Kommission zu einer Ver
fahrensfrage im R!thmen der Diskussion über 
die Einstellung der Kernwaffenversuqhe (An
lage XII) .  

Am 27:  Oktober .gab der österreichische Ver
treter in der L Kommission eine Erklärung 

Vertreter in der Politischen Spezialkommission 
zur Rassenpolitik Südafrikas Stellung (An
lage XV). 

I '! der 1. Kommission sprach der ' öster
reichische Vertreter am 20. November in der 
Diskussion über die Abrüstung (Anlage XVI) .  

Am 23.  November ga:b der österreichische 
Vertreter im plenum ejne Erklärung zum 
Jahresbericht der Internationalen Atomenergie
behörde ab (Anlage XVII), 

In der III. Kommission sprach der österrei
chische' Vertreter am 27 .' November zum Be
richt des Hochkommissärs der Vereinten N a
tionen für das Flüchtlingswesen und wies 
hiebei im besonderen auf die Leistungen 
Österreichs auf dem .Gebiet der Flüchtlings
hilfe hin (Anlage XVIII), 

Botschafter Dr. Matsch wurde am 27. N 0-

vember zum Vorsitzenden des Weltraum
ausschusses der Vereinten Nationen gewählt 
und dankte den Mitgliedern des Ausscl;lUsses 
in einer kurzen Erklärung, in der er auch 
die Aufgaben des Ausschusses skizzierte (An
lage XIX) .. 

Am 6. Dezember 1961 gab der österreichische 
Vertreter die österreichischen Beiträge für die 
Flüchtlingshilfsprogramme der . Vereinten N a
tionen für das Jahr 1962 bekannt (Anlagen XX 
und XXI) .  

Im Zuge der von der Bundesregierung ausge
sprochenen Einladung, die Konsularkonferenz 
der Vereinten Nationen in Wien abzuhalten, 
ergriffen die österreichischen Delegierten in der 
VI. Kommission (Anlage XXII) und in der 
V, Kommission (Anlage XXIII) am 6. bzw. 
am 7. Dezember das Wort. 

Am 1 1 .  Dezember gab der österreichische 
Vertreter in der 1. Kommission eine Erklärung 
zum Bericht der Weltraumkommission ab 
(Anlage XXIV) . 

Am 18 .  Dezember dankte der österreichische 
Vertreter für den Beschluß der Generalver
sammlung, . die Konsularkonferenz der Ver
einten Nationen im März 1963 in Wien abzu
halten (Anlage XXV). 

Am 20. Februar 1962 legte der österreichi
sqhe Vertreter in der Plenarversammlung 
Österreichs. Haltung in der Kubadebatte dar 
(Anlage XXVI) .  
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2. ABSCHNITT 

Organisatorische Fragen 

a) Wahlen' 

Die Generalversammlung wählte zu Be
ginn der XVI. Tagung 

aa) Zum Präsidenten : Botschafter Mongi 
Slim (Tunesien) .  

Die österreichische Delegation unter
stützte die Kandidatur Botschafter 
Slims. 

b b) Zu Vizeprä'sidenten· die Vertreter der 
folgenden Staaten : China, Cqsta Rica, 
Zypern, OSSR, Frankreich, Ghana, 
Griechenland, Großbritannien, Mexiko, 
Niederlande, Niger, UdSSR, USA. 

Die österreichische Delegation unter
stützte die genannten Staaten. 

cc) Zu Vorsitzenden der sieben Kommis
sionen : Botschafter Mario Amadeo, Ar-

. gentinien (Politische Kommission); Bot
schafter Y ordan Tcho banov, Bulgarien 
(Politische Spezialkommission); Botschaf
ter Blasco Lanza d' Ajeta, Italien, 
(H. Kommission); Botschafter Salvador 
Lopez, Philippinen (IH. Kommission); 
Unterstaatssekretär Angie Brooks, Li
beria (IV. Kommission); Abgeordneter 
Hermond Lannung, Dänemark (V. Kom
mission) ; Botschafter Cesar Quintero, 
Panama (VI. Kommission) .  

Die Österreichische Delegation unter
stützte die Bewerbung dieser Kari
didaten. 

Im Zuge der Tagung wurden ferner folgende 
Wahlen vorgenommen : 

dd) Sicherheitsrat : 

I 1 .  Im Sinne der vorjährigen Verein
barung trat Liberien nach einjähriger 

I Amtszeit von seinem Sitz zurück und 
überließ diesen für das zweite Jahr 
der Funktionsperiode Irland. 

2. Durch den Ablauf der zweijährigen 
Funktionsperiode Ceylons, Ecuadors und 
der Türkei waren drei Sitze neu zu be-

. setzen. Während die Kandidaturen 
Venezuelas anstelle . Ecuad�rs und 
Ghanas anstelle Ceylons allgemeine Zu
stimmung fanden, bereitete die Be
setzung des von der Türkei innege
habten Sitzes beträchtliche Schwierig
keiten. 

ee) 

Während der Osten darauf bestand, 
daß dieser Sitz vereinbarungsgemäß 
Osteuropa zustehe und hiefür .Rumänien 
als Kandidaten präsentierte, sprach sich 
der Westen für eine Wahl der Philippinen 
aus. In zahlreichen ergebnislosen Wahl
gängen erhielt jedoch keiner der beiden 
Staaten die erforderliche Zweidrittel
mehrheit. 

Schließlich kam es zn einem Kom
promiß, demzufolge Rumänien mit der 
Maßgabe gewählt wurde, daß es nach 
Ablauf des ersten Jahres sein Mandat 
zugunsten der Philippinen zurücklegen 
werde. Diese Lösung fand allgemeine 
Zustimmu:(lg. 

Der Sicherheitsrat setzt, sich sohin 
ab 1 .  Jänner 1962 aus folgenden Staaten 
zusammen : USA, UdSSR, Großbritan
nien, Frankreich und China (ständige 
Mitglieder) sowie Chile, Ghana, Irland, 
Rumänien, V AR, Venezuela. 
Wirtschafts- und Sozialrat : 

Durch den Ablauf ' der Funktions
periode Afghanistans, Bulgariens, Neu
seelands, Spaniens, Venezuelas und der 
USA waren sechs Sitze für eine drei" 
jährige Periode neu zu' besetzen. ,Die 
Generalversammlung wählte Australien, 
Kolumbien, Indien, Senegal und Jugo
slawien; die Vereinigten Staaten wur
den wiedergewählt. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat ist 
demnach ab 1. Jär'tner' 1962 wie folgt 
zusammengesetzt : Australien, ÄthiopiE'm, 
Brasilien, Dänemark, ' EI Salvador, 
Frankreich, Indien, Italien, Japan, J or
danien, Kolumbien, Polen, Senegal, 
UdSSR, Großbritannien, USA, Uruguay, 
Jugoslawien. 

' 

ff) , Völkerrecht�kommission : '  
Die Generalversammlung beschloß die 

Erweiterung' der Völkerrechtskommis
sion auf 25 Mitglieder und nahm hierauf 
deren Wahl vor. Unter ihnen befindet 
sich auch der langjährige o. ö. Professor 
für Völkerrecht an der Universität 
Wien, Dr. ,Alfred Verdross, welcher 

, wiedergewählt wurde. 
Der Völkerrechtskommission gehören 

derzeit an : Roberto Ago (Italien), Gil
berto Amado r (Brasilien) ,  Milan Bartos 
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(Jugoslawien) , Herbert W. Briggs 
(USA), Marcel Cadieux (Kanada) ,  Erik 
Castren (Finnland),  Abdullah EI-Erian 
(V AR),  Tesilimi Olawole Elias (Ni
geria) ,  Andre Gros (Frankreich) ,  
, Eduardo Jimenez de Arechaga (Uru
guay), Victor Kanga (Kamerun), Man
fred Lachs (Polen), Chieh Liu (China), 
Antonio de Luna Garcia (Spanien), 
Luis Padilia Nerv-o (Mexiko) ,  Rad
habinod Pal (Indien) ,  Angel Modesto 
Paredes (Ecuador) ,  Obed Pessou (Da
homey), Shabtai Rosenne (Israel), Abdul 
Hakim Tabibi (Afghanistan) , ' Senjin 
Tsuruoka (Japan),  Grigory I .  Tunkin 
(UdSSR), Alfred Verdross (Österreich), 
Humphrey Waldock (Großbritannien) , 
Mustapha Kamil Yasseen (Irak) .  

b) Bericht der Internationalen Atomenergie-
Organisation 

' 

Die Generalversammlung n�hm den Tätig
keitsbericht der IAEO zur Kenntnis, zu dem 
auch der österreichische Vertreter am 23, No
vember 1961 in der Plenarversammlung eine 
Erklärmlg abgab (Anlage XVII) .  
c)  Anerkennung der Vollmachten der Dele

gationen 

der ungarischen Vertreter an der Tagung , mit 
Sitz und Stimme unberührt. 

Die österreich ische Delegation stinuute für 
den Bericht. 

d) Aufnahme neuer Mitgliedstaaten 
Die Generalversammlung beschloß die Auf-

nahme folgender neuer Mitgliedstaaten :  
Ma,uretanien, I 

Mongolei, I 
Sierra Leone, 
Tanganyika. ry 

Syrien, welches vom 24. Oktober 1945 bis 
2 1 .  Februar 1958 bereits Mitglied der Ver
einten Nationen gewesen war und sich so
dann mit Ägypten zur Vereinigten Arabischen 
Republik verbunden hatte, nahm am 13 .  Oktober' 
1961 wiederum seine Unabhängigkeit an. 
Die Generalversammlung anerkannte ohne 
Widerspruch, daß die Mitgliedschaft Syriens 
in den Vereinten Nationen hiedurch wieder'
aufgelebt ist. 

f) Wahl des geschäftsführenden General
sekretärs 

Durch den Tod Generalsekretär Dag Ham
marskjölds mußte die ' Generalversammlung 
für den Rest seiner bis April 1963 la,ufenden 
Funktionsperiode einen geschäftsführenden 
Generalsekretär bestellen. Die Generalversammlung genehmigte wie 

in den Vorjahren einen Bericht des für die Langwierige Verhandlungen führten schließ-
Beglaubigung der Vollmachten zuständigen lich zu einer Einigung und machten die ein
Ausschusses, der die Anerkennung der Voll- stimrnige Empfehlung des burmesischen Bot
machten aller Delegationen' zur XVI. General- schafters U Thant durch den Sicherheitsrat 
versammlung mit Ausnahme der ungarischen und im

, 
folgenden seine einstim.�i?e Wahl 

empfahl. Die Frage der Rechtmäßigkeit des durch dIe Genera�versammlung moghch. 
Beglaubigungss9hreibens der ungarischen De-

I 
U Thant hat das Amt des geschäfts

legation wurde offengelassen. Nach der Ge- führenden Generalsekretärs am 3. November 
schäftsordnung blieb hiedurch die Teilnahme 1961 angetreten, 
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3; ABSCHNITT 

Politische Fragen 

Südtirol 
Da die gemäß der Resolution 1497 (XV) 

der Generalversammlung der Vereinten N atio
nen vom 3 1 .  Oktober 1960 in der ersten Hälfte 
des Jahres 1961 mit Italien geführten bila
teralen Verhandlungen zu keinem Erfolg ge
führt haben und sich Österreich und Italien 
auch nicht auf ein anderes im zweiten Absatz 
des operativen Teiles der Resolution genanntes 
friedlicheR Mittel ' einigen konnten, sah sich 
die österreichische Bundesregierung veranlaßt, 
die Vereinten Nationen anläßlich der 
XVI. Generalversammlung neuerlich mit dem 
Südtirolproblem zu befassen. . 

In der Zeit vom 15. bis 23. November 1961 
wurde sodann die Südtirolfrage in der Politi-
schen Spezialkommission behandelt. 

, Der Vorteil der von der XVI. General
versammlung angenommenen Resolution 
liegt für Österreich darin, daß die vor
jährige Resolution in Erinnerung gerufen 
wurde und verlangt wird, weitere Anstren
gungen in der Behandlung der Südtirolfrage 
zu unternehmen. Darüber hinaus wird ein
deutig festgestellt, daß die Streitfrage weiter
hin als ungelöst zu betrachten ist. Weiters 
ist die Tatsache von Bedeutung, daß der 
Internationale Gerichtshof, den die öster
reichische Regierung aus verschiedenen Grün
den nicht für geeignet hält, den SÜdt.irol
konflikt zu lösen, nicht als friedliches Mittel 
empfohlim wurde. 

Nach den einführenden Erklärungen der Einstellung der Atomwaffenversuche 
Außenminister Österreichs und Italiens mel-
deten sich 34 Debattenredner zu Wort. Wäh- Durch den Abbruch der Genfer Verhand-
rend einige Delegierte den Internationalen lungen über ein Verbot der Atomwaffen

Gerichtshof als das geeignetste Mittel zur Bei- versuche und die Wiederaufnahme der sowje

legung des Streitfalles bezeichneten, erklärte tischen Atomversuche hatte diese Frage er

die große Mehrheit . der Diskussionsredner höhte Aktualität und besondere Dringlichkeit 
d ß . f' dl 

" bekommen ; sie bildete daher auch eines der a nur em· ne iches Mittel, welches beiden 
Teilen akzeptabel sei, zu einer Lösung des Hauptthemen der diesjährigen Generalver-
Problems führen könne . sammlung. Wie schon in der Generaldebatte 

der Generalversammlung" brachten auch im 
Verlauf der · Spezialdebatte der Politischen 
Kommission die meisten Delegationen ihre 
große Besorgnis über diese Entwicklung, die als 
ein bedauerlicher Rückschritt in den Be
mühungen um das Zustandekommen eines 
Verbots der Atomwaffenversuche bezeichnet. 
wurde, zum Ausdruck. 

Nach einer längeren Debatte wurde schließ
lich ein von Zypern, Indien und Indonesien 
eingebrachter Resolutionsantrag am 23. No
vember 1961 von der Politischen Spezial
kommission und am 28. November 1961 vom 

, Plenum einstimmig angenommen, nachdem ein 
früher von denselben Staaten eingebrachter 
Resolutionsentwurf nicht mit der erforder
lichen Mehrheit rechnen konnte und daher 
revidiert wurde. Dem zweiten, endgültigen 
Resolutionsentwurf haben sich auch noch 
Argentinien, Chile, Guatemala; Irland, Panama, 
Peru, Schweden, die Vereinigte Arabische 
Republik, Uruguay und Jemen angeschlossen. 
Vor Abschluß der Generaldebatte in der 
Politischen Spezialkommission benützte Bun
desminister Dr. Kreisky die Gelegenheit, auf 
das im. Besitz der österreichischen Regierung 
befindliche Dokumentenmaterial. hinzuweisen 
welches schwere Beschuldigungen gegen ita� 
lienische Exekutivorgane betreffend die Be
handlung von Südtiroler ' Untersuchungshäft
lingen enthielt. 

Die sowjetische Delegation begründete die 
Notwendigkeit der Wiederaufnahme der Ver
suche mit der bedrohlichen Entwicklung der 
weltpolitischen Lage sowie mit der Tatsache, 
daß auch Frankreich als einer der NATO
Staaten während der Zeit des freiwilligen Mo
ratoriums Versuche durchgeführt habe. Eine 
endgültige Lösung der Frage könne nach 
sowjetischer Ansicht nur im Rahmen einer 
allgemeinen und . vollständigen Abrüstung ge
funden werden. , 

Die amerikanische Delegation verurteilte 
ebenso wie die Delegationen der anderen west
lichen Staaten das sowjetische Vorgehen und 
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hielt der Sowjetunion vor, bereits während 
der Genfer Verhandlungen Monate hindurch die 
Vorbereitungen für die Wiederaufnahme der 
Versuche getroffen zu haben. Auf Grund dieser 

. 'Erfahrungen müsse amerikanischerseits die von 
vielen Delegationen geforderte Erneuerung 
des freiwilligen Moratoriums abgelehnt werden, 
da dieses jederzeit gebrochen werden und da
her eine Sicherheit nur durch den Abschluß eines 
verbindlichen Vertrages mit einem Kontroll
system gefunden werden könnte. 

Die Beratungen fanden in einer Reihe von 
Resolutionen ihren Nieqerschlag. 

Indien, das die Aufnahme des Tages
ordnungspunktes "Einstellung der At.omwaffen
versuche" beantragt hatte, legte einen Reso
lutionsantrag vor, der die tiefe Besorgnis 
über die Wiederaufnahme der Versuche zum 
Ausdruck brachte und die Atommächte auf
forderte, während ihrer Verhandlungen über 
ein Testverbot von weiteren Versuchen Ab
stand zu nehmen. Der Antrag hatte also' 
praktisch die Wiederherstellung des Zustandes, 
wie er vor den sowjetischen Versuchen be
stand, zum Ziele. Da dies von amerikanischer 
Seite aus den vorerwähnten Gründen abgelehnt 
und als vollkommen ungenügend bezeichnet 
wurde, erweiterte Indien später seinen Antrag 
in dem Sinne, daß solche Versuche überhaupt 
verboten werden und die betreffenden Mächte 
ihre Bemühungen beschleunigen sollten, um 
eine bindende internationale Vereinbarung 

. für eine Beendigung und ein Verbot der Atom
waffenversuche zu erreichen. Dieser revidierte 
indische Antrag wurde nach längerer Dis
kussion mit 71 Stimmen (darunter Öster
reich) angenommen; 20 Delegationen stimmten 
dagegen, 9 enthielten sich der Stimme. 

Im Verlaufe der Debatte nahm auch der 
österreichische Vertreter in einer Erklärung 
zu diesem Problem Stellung (Anlage XII). 
Er sprach sich darin für eine Wiederher
stellung des freiwilligen Moratoriums aus, 
um die notwendigen Voraussetzungen für den 
nächsten Schritt, nämlich den Abschluß eines 
Vertrages über ein Verbot der Atomwaffen
versuche, zu schaffen. Dies würde nach An
sicht der österreichischen ,Delegation zur Ver
ringerung der internationalen Spannung und' 
zur Stärkung des Vertrauens zwisch�n den 
Staaten beitragen und damit auch die Ver
wirklichung der allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung erleichter:p.. Aus diesen Erwä
gungen unterstütze die österreichische Dele
gation den indischen Resolutionsantrag und 
würde sich auch in gleicher Weise f* jeden 
Antrag aussprechen, der den nächsten Schritt, 
nämlich die· Wiederaufnahme der Verhand
lungen, zum Ziele hätte. 

Die amerikanische und britische Delegation, 
die einen Tagesordnungspunkt. "Dringliche 
Notwendigkeit eines Vertrages über ein Verbot 
der Atomwaffenversuche unter wirksamer inter
nationaler Kontrolle" beantragt hatten, wel-, 
eher gemeinsam mit dem' von Indien bean
tragten Punkt diskutiert wurde, legten einen 
Resolutionsantrag vor, der die Notwendigkeit 
eines Abkommens unterstrich und die Wieder
aufnahme der Genfer Verhandlungen forderte. 
Weiters wurde darin besonders herausgestellt, 
daß eine wirksame internationale Kontrolle 
eines solchen Abkommens ohne Vetorecht 
eines der Vertragspartner eine Voraussetzung 
für die Durchführung eines derartigen Ab-' 
kommens sei. , Für die Leitung des notwen
digen Verwaltungsapparates eines Kon
trollsystems wurde die Einsetzung eines un
parteiischen Administrators unter Aufsicht 
einer aus Vertretern der Vertragspartner be
stehenden Kommission vorgesehen. Auch 
dieser Antrag fand nach eingehender Debatte 
die Unterstützung der großen MehrheIt der 
Delegationen. 71 Staaten stimmten dafür, 
w'ährend die Vertreter der y'olksdemokra tischen 
Staat�n dagegen stimmten und 15 Dele
gationen sich der Stimme enthielten. Die 
österreichische Delegation stimmte für den 
Antrag. Der österreichische Vertreter be
gründete die österreichische Stimmabgabe in 
einer Votums erklärung (Anlage XIII). 

Die Ankündigung der Sowjetunion, ihre Ver
suchsreihe mit der Explosion einer, 50-Mega
tonnen-Bombe abschließen zu wollen, löste 
einen Resolutionsantrag aus, der vor allem 
von jenen Delegationen, deren Länder in 
der Nähe der sowjetischen Versuchsgebiete 
liegen und daher durch den radioaktiven 
Niederschlag besonders gefährdet erschienen, 
nämlich Kanada, Irland, Norwegen, Schwe
den, Dänemark, Japan sowie Iran und Pakistan,' 
eingebracht wurde. Der Antrag enthält einen 
Appell an die Sowjetunion, von der Ex
plosion der 50-Megatonnen-Bombe Abstand' 
zu nehmen. Mit Rücksicht auf seine Dring
lichkeit wurde dem Resolutionsantrag Priorität 
zuerkannt und dieser von 87 Staaten (darunter 
Österreich) gegen die 11 Stimmen der volks
demokratischen Staaten bei einer. Stimment
haltung angenommen. ' 

Die österreichische Delegation brachte ge
meinsam mit Schweden, Ceylon, Äthiopien, 
Lybien und dem Sudan einen Resolutions
antrag ein, dem nachträglich Tunesien und 
Kambodscha beitraten und der darauf ab
zielte, eine weitere Verbreitung derAtomwaffen 
zu verhindern (Anlage XXIX). Zu diesem 
Zweck wird der Generalsekretär ersucht, eine 
Untersuchung darüber anzustellen, unter wel
chen Voraussetzungen jene Länder, die noch 
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1 1  

keIne Atomwaffen besitzen, zu einer ,verein-

I 
einer allgemeinen und vollkommenen' Ab

barung bereit wären, auf Erzeugung und Er- rüstung bekaI).ntgegeben hatten. Die wesent-
,<werb von Atomwaffen sowie auf die Lagerung lichste Bestimmung dieser Prinzipien sieht vor, 
solcher Waffen auf ihrem Territorium zu ver- daß für ' jede der schrittweise vorgesehenen 
zichten. Der österreichis�he Vertreter in der Abrüstungsmaßnahmen gleichzeitig die ent
Politischen Kommission gab hiezu eine Er- sprechende internationale Kontrollmaschi'nerie 
klärung ab, worin er Sinn und Zweck dieses geschaffen werden soll, um sicherzustellen, daß 
von Österreich miteingebrachten Resolutions- die einzelnen Abrüstungsphasen durchgeführt 
antrages . erläuterte. -Er betonte, daß ein werden und kein Staat gegenüber den anderen 
solches Übereinkommen von Bedeutung wäre, durch eine Abrüstungsmaßnahme militärische 
um die Atomgefahren bis zum Abschluß eines Vorteile eriangen würde. Zu diesem Zweck ist 
allgemeinen Vertrages über ein Verbot der die Schaffung einer internationalen Abrüstungs
Atomwaffenversuche in Grenzen zu halten organisation im Rahmen der Vereinten Na
(Anlage XVI). , tionen und der Ausbau der UN-Institutionen 

Der Antrag wurde mit 57 gegen 12 Stimmen zur Erhaltung 'des Friedens sowie die Bereit-
bei 31 Enthaltungen angenommen. stellung von militärischen UN-Kontingenten 

Ein Antrag Irlands, dessen Zweck es eben- geplant. ' 
falls war, eine weitere Verbreitung v()n Atom- In der Debatte kam jedoch zum Ausdruck, 
waffen zu verhindern, appeilierte an; alle daß hinsichtlich der entscheidenden Frage der 
Staaten und im besonderen an die Atom- Kontrolle noch wesentliche Meinungsverschie
mächte, alles zu unternehmen, um zu' ver- denheiten zwischen den USA und der S9wjet
hindern, daß weitere Staaten in qen Besitz union bestehen. Während nämlich die Sowjet
von Atomwaffen kärrüm. Der Antrag wurde union die Kontrolle· auf die Überwachung der, 
einstimmig angenommen. Auch ein. afrika- Abrüstungsmaßnahmen beschränkt wissen 
nischer Antrag, Afrika zur atomwaffenfreien möchte, wird von seiten der Westmächte 
Zone zu erklären, fand die Billigung: der erklärt, daß nicht nur nie Vernichtung der 
Generalversammlung. Waffen kontrolliert werden müsse, sondern 

Ein afro-asiatischer Resolutionsentwurf, der es auch sicherzustellen gelte, daß die ver
auf ein prinzipielles Verbot der Verwen<;lung nichteten Waffen nicht gleichzeitig durch 
von Atomwaffen in Form eines internationalen neue ersetzt werden, die Kontrolle sich daher 
Abkommens abzielte, wurde ebenfalls ange- auch, auf den verbleibenden Rüstungsstand 

, zu erstrecken habe. nommen. Ein italienischer Zusatzantrag, der 
bezweckte, die Verwendung von Atomwaffen Nach weiteren amerikanisch-sowjetischen 
im Falle der Verteidigung zu legalisieren, Besprechungen ergab sich auch hinsichtlich 
rief den starken Widerstand der antrag- des künftigen Verhandlungsverfahrens ein 
stellenden afrikanischen Staaten auf den Plan Fortschritt. -
und wurde abgelehnt: Die amerikanische und sowjetische Dele-

Die österreichische Delegation hat für, den 
afrikanischen Antrag gestimmt und sich bei 
der Abstimmung über den afro-asiatischen 
Verbotsantrag und über den italienischen Ab
änderungsantrag der Stimme enthalten. 

Wenngleich keiner dieser Beschlüsse die 
Unterstützung aller Atommächte gefunden 
hatte, so zeigte sich doch gegen Ende der 
Beratungen ein gewisser Hoffnungsschimmer, 
als die Sowjetunion die Beendigung ihrer 
Versuche bekanntgab und die amerikanische 
und britische Einladung, am 28. November 
1961 in Genf die Verhandlungen über ein Ver
bot der Atomwaffenversuche wiederarifzu-
nehmen, annahm. 

gation legten schließlich ein�n gemeinsamen 
Resolu�ionsantrag vor, mit dem die General
versammlung zunächst die zwischen den USA 
und der UdSSR vereinbarten Prinzipien als 
Rahmen für die Abrüstungsverhandlungen 
akzeptiert und weiters' die künftige Zusam
mensetzung des Abrüstungsausschusses zur 
Kenntnis nimmt. Diesem werden außer den 
bisherigen zehn Mitgliedern (Bulgarien, Kanada, 
OSSR, Frankreich, Italien, Polen, Rumänien, 
UdSSR, Großbritannien und den USA) noch 
acht weitere Staaten angehören, nämlich 
Brasilien, Burma, Äthiopien, Indien, Mexiko, 
Nigeria, Schweden und die VAR. Der 
Ausschuß soll der aus sämtlichen UN-Mit
gliedstaaten bestehenden Abrüstungskommis-
sion der Vereinten Nationen bis spätestens 

Abrüstung 1. Juni 1962 einen Bericht über das Ergebnis 
In der. Abrüstungsfrage ergab sich bereits der Verhandlungen vorlegen. 

zu Beginn der Generalversammlung ein posi- Die Resolution wurde von der GeneraI-
tiver ,Aspekt, nachdem die Vertreter der USA versammlung einsti�mig angenommen. , 
und der Sowjetunion in einer gemeinsamen Der 18gliedrige Abrüstungsausschuß trat 
Erklärung ihre Einigung über gewisse Prin- am 14. März 1962 zu seiner ersten Sitzung 
zipien für Verhandlungen mit dem Endziel zusammen. 

3 
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Auswirkungen der Atomstrahlung 
Der B3richt des Wissenschaftlichen Komitees 

zum Studium der Atomstrahlung führte 
mit Rücksicht auf die Wiederaufnahme 
der sowjetischen Atombombenversuche 
zu einer' längeren Debatte, in deren Ver
lauf die' meisten Delegationen ihre' Besorg
nis über die Auswirkungen der durch die 
Versuche verursachten radioaktiven Strah
lungen zum Ausdruck brachten und ein
gehendere Studien auf diesem' Gebiete for
derten. 

Der Politischen Spezialkommission lag hiezu 
ein von der tschechoslowakischen Delegation 
eingebrachter Resolutionsantrag vor, welcher 
wie in den vergangenen Jahren lediglich eine 
Kenntnisnahme der Arbeit des Wissenschaft
lichen Komitees zum Inhalt hatte. Die über
wiegende Mehrzahl der Mitgliedstaaten war 
jedoch der Meinung, daß der tschechoslowa
kische Resolutionsantrag, auch nachdem zwei 
indische Zusatzanträge,' die auf eine Inten
sivierung der Arbeit des Wissenschaftlichen 
Komitees abzielten, aufgenommen worden 
waren, der durch die sowjetischen Versuehe 
geschaffenen neuen Situation nicht gerecht 
werde. 

25 Delegationen, darunter auch Österreich, 
brachten daher einen neuen Resolutionsantrag 
ein, in dem der tiefen Besorgnis über die 
neuerliche starke Erhöhung der Radioaktivität 
Ausdruck verliehen wird. Der Antrag weist 

. auf die Verantwortlichkeit der Staaten hin, die 
durch ihre Versuche eine solche Erhöhung 
der Radioaktivität herbeiführen, und ri.::htet 
an das Wissenschaftliche Komitee, an die 
Weltorganisation für Meteorologie und an die 
Internationale Atomenergie-Organisation die 
Aufforderung, eingehendere Studien über die 
Auswirkungen der Atomstrahlung anzustellen 
und ehestmöglich der Generalversammlung 
hierüber zu berichten . . 

Der österreichische 'Vertreter in der Politi
schen Spezialkommission gab im Verlaufe der 
Debatte eine Erklärung ab, in der er auf die 
Gefahren der Atomstrahlung urid die Dring
lichkeit der Erforschung ihrer Auswirkungen 
hinwies. Im weiteren betonte er, daß der von 
Österreich miteingebrachte Resolutionsantrag 
kein politisches Dokument darstelle, sondern 
über die im Bericht des Wissenschaftlichen 
Komitees ,enthaltene Feststellung, daß die 
Wiederaufnahme der Kernwaffenversuche eiI;te 
Intensivierung der wissenschaftlichen Unter
suehungen auf diesem Gebiet notwendig mache, 
nicht hinausgehe (Anlage X). 

Nach längerer Debatte wurde der Antrag 
mit 75 Stimmen ohne Gegenstimme bei 17 Ent
haltungen angenommen. 

Der von der tschechoslowakischen DJlegation 
vorgelegte, Resolutionsentwurf hingegen er
zielte nicht die erforderliche Zweidrittelmehr
heit und wurde somit abgelehnt. Die öster
reichische Delegation hat sich bei der Abstim
mung.über diesen Antrag der Stimme enthalten. 

Friedliche Nutzung des Weltraumes 
Der bereits im Jahre 1959 von der General

versammlung geschaffene Ausschuß für die 
friedliche Nutzung des Weltraumes, dein auch 
Österreich angehört, hatte bisher seine Tätig
keit nicht . aufgenommen, da die Sowjet
union und die USA über verschiedene Ver
fahrensfragen keine Einigung erzielen konnten. 
Während der XVI. Generalversammlung wie
deraufgenommene Gespräche brachten eine 
gewisse Übereinstimmung, sodaß der Aus
schuß am 27. November 1961 zu seiner kon
stituierenden Sitzung zusammentreten konnte. 
Rie bei wurde der ständige Vertreter Öster-, 
reichs bei den Vereinten Nationen, Botschafter 
Dr. Matsch, einstimmig zum Vorsitzenden 
gewählt. Botschafter Matsch dankte in einer 
Erklärung für diese ehrenvolle Wahl und 
skizzierte kurz einige der zu bewältigenden 
Aufgaben des Komitees (Anlage XIX). 

Der Bericht über die erste Sitzung des Aus
schusses wurde sodann von der General
versammlung zunächst in der Politischen 
Kommission behandelt. Nachdem in inten
siven Kulissengesprächen schließlich auch Ein
vernehmen über die noch offenen Fragen der 
Abstimmungsprozedur und einer Erweiterung 
des Komitees erzielt werden konnte, brachten 
die USA u,nd die Sowjetunion mit 22 weiteren 
Staaten, darunter auch Österreich, einen Re
solutionsantrag ein, der das vorläufige Arbeits
programm des Weltraumausschusses enthält. 
Im Teil A der Resolution wird das Komitee' 
beauftragt, die sich aus der Erschließung des 
Weltraumes ergebenden juristischen Fragen 
zu studieren, Teil B betrifft die Aufstellung 
eines Reglements für künstliche Erdsatelliten 
sowie die Organisation b�w. Koordination der 
WeltraumforschuiIg, Teil C behandelt die 
meteorologische Verwendung von Erdsatelliten, 
Teil D bezieht 'sich auf. die erwünschte Fest
legung von Rundfunkwellenlängen für den 
Weltraum und Verwendung von Erdsatelliten 
für die Übertragung von Ferngesprächen, 
Rundfunk und Fernsehen, Teil E sieht die 
Verlängerung des Mandats des Weltraum
ausschusses und seine Erweiterung vor. 

In der Frage der lang umstrittenen Abstim
mungsprozedur für dieses Komitee kam schließ
lich ebenfalls eine Einigung dahingehend 
zustande, daß' die Mitglieder des Ausschusses 
Übereinstimmung in den einzelnen Fragen 
anstreben werden, so daß sich für Abstim-
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mungen keine Notwendigkeit ergibt. Die sowje
tischen und amerikanischen Vertreter erklart�n, 
daß sich hiedurch eine neue Periode der Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet eröffne. 

Als zusätzliche Mitglieder wurden Tschad, 
Sierr;t Leone, Marokko und die Mongolei in 
den Weltraumausschuß aufgenommen. 

Im Verlauf der Debatte gab auch der öster
reichische Vertreter in der Politischen Kom
mission eine ' Erklärung ab und dankte allen 
Delegationen, vor allem der amerikanischen 
und sowjetischen, für ihre Bemühungen, die 
zu \ einer Einigung geführt hatten (An
lage XXIV). 

Der Resolutionsantrag wurde sowohl in der 
Polit'ischen Kommission als auch in der PHmar
versammlung einstimmig angenommen. 

Beendigung des Kolonialismus 
Diese Frage kam auf der XVI. General

versammlung, gestützt auf die , im Vorjahr 
beschlossene Deklaration zur Beendigung des 
, Kolonialismus, neuerlich zur Debatte. · Die 
hiezu eingebrachten Resolutionsanträge zielten 
vor allem darauf ab, ein Zeitlimit für die 
Beendigung des Kolonialsystems zu setzen. 
Ein sowjetischer Antrag sah hiefür Ende 1962, 
ein VOll Nigeria eingebrachter Antrag den 
1 .  Dezember 1970 als ' Endtermin vor. 
Beide Resolutionsanträge wurden jedoch von 
den Antragstellern, da sich keine Mehrheit 
abzeichnete, noch vor einer Abstimmung zu
rückgezogen. Ein von 36 ' afro-asiatischen 
Stal;tten sowie Zypern und der Türkei vor
gelegter . Kompromißantrag, der an die in 
Betracht kommenden Staaten appelliert, die 
oben erwähnte Deklaration so bald wie möglich 
durchzuführen und die Einsetzung eines 

1 3  

dortigen Bevölkerung Berücksichtigung finden 
würde. Indonesien, das den Standpunkt ver
trit,t, daß es sich um einen Teil seines Staats
gebietes handle, lehnte diesen Vorschlag nach
drücklich ab. 

Ein niederländischer R,esolutionsantrag, der 
unter besonderer Betonung des Selbstbestim
mungsrechtes der Bevölkerung West-Neu
guineas die Einsetzung einer UN-Kommission 
zum Studium der Frage einer UN-Verwaltung 
während einer Übergangsperiode vorsah, fand 
keine , ausreichende Unterstützung und wurde 
zurückgezogen. , 

Auch ein von afrikanischen Staaten der 
Brazzaville-Gruppe vorgelegter Antrag, der im 
Sinne der niederländischen Intentionen das 
Prinzip der Selbstbestimmung anerkannte und 
eine internationale Interimsverwaltung vor
sah, jedoch auch für zweiseitige Verhandlungen 
zwischen den Niederlanden und Indonesien 
plädierte, konnt� nicht die erforderliche Mehr
heit erhalten. Die österreichische Delegation 
enthielt sich zu dieser Resolution der Stimme. 
Indien legte ebenfalls einen Resolutionsantrag 
vor, in dem an die Regierungen Indonesiens 
und der Niederlande appelliert wurde, unter 
der Ägide des , Präsidenten der General
versammlung bilaterale Verhandlungen auf
zunehmen, um in Übereinstimmung mit den 
Zielen und Prinzipien der Charta der Vereinten . 
Nationen eine Lösung zu finden. Auch dieser 
Antrag konnte nur 41 Stimmen (darunter 
Österreich) erhalten, während 40 Delegationen 
dagegen stimmten und 21 Stimmenthaltung 
übten. Es kam somit in dieser Frage kein 
Beschluß zustande� 

Aigerien 
aus 17 ' Staaten bestehenden Komitees; das Nachdem sich ' General de Gaulle dazu 
sich mit der Durchführung der Entkoloniali- entschlossen hatte; die Lösung der Algerien
sierung befassen soll, vorsieht, wurde schließ- frage auf Grund des Selbstbestimmungsrechtes 
lieh mit 97 Stimmen (darunter Österreich) der algerischen Bevölkerung zu suchen, und er 
bei 4 Stimmenthaltungen zum Beschluß er- für diese Politik bei der im Jänner 1961 durch
hoben. Ein sowjetischer Abänderungsantrag geführten Volksabstimmung die ·Unt�rstützu�g 
im Sinne des ursprünglichen sowjetischen Re- des französischen Volkes erhalten hatte, kon
solutions'antrages konnte nur die Unterstützung zentrierten sich die französischen Bemühungen 
von 20 Delegationen erreichen, während 46 da- in der Algerienfrage darauf, in Verhandlungen 
gegen stimmten und 36 (darunter Österreich) mit den algerischen N!1tionalisten die Vor
sieh der Stimme enthielten. bedingungen für eine Volksabstimmung in 

Im Zusammenhang damit kam auch die Algerien zu schaffen. 
Frage der Zukunft Holländisch-Neuguineas Die zwischen Delegationen der französischen 
oder, wie es von Indonesien genannt wird, Regierung und des GPRA abgehaltenen Kon
West-Irians, zur Debatte. Der niederländische ferenzen in Evian und Lugrin verliefen jedoch 
Außenminister hatte bereits in der General- zunächst ergebnislos: Es erwies sich, daß 
debatte den Vorschlag gemacht, diese hollän- Verhandlungen · "in der Öffentlichkeit", auf 
dis ehe Kolonie ' während einer Übergangs- den ständig von , Pressekonferenzen unter
periode unter die Verwaltung der Vereinten brochenen Tagungen nicht geeignet waren, zu 
Nationen zu stellen, jedoch unter der Voraus- positiven Ergebnissen zu führen. 
setzung, daß bei der schließlichen Unabhängig- Nach dem Mißerfolg von. Lugrin Ende 

, keitserklärung das Selbstbestimmungsrecht der ., Juli 1961 ' entschlossen sich daher Präsident 
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. de Gaulle und Minister Joxe, den Verhand- Die arabischen Bemühungen . zielten vor 
I lungsstil radikal zu ändern ' und zu Geheim- aUem darauf ab, einen internationalen Schutz 

verhandlungen überzugehen. Auch das GPRA, des in Israel ' verbliebenen Eigentums aer 
welches sich in Ben Khedda einen neuen arabischen Flüchtlinge zu erreichen. Weiters 
Führer gegeben hatte, kam zu demselben strebten sie die Umbildung der derzeit aus 
Entschluß. Vertretern der USA, Frankreichs und. der 

Im Oktober begann daher eme Serie von Türkei zusammengesetzten Palästüiakommis
geheimen Kontakten und Besprechungen sion der Vereinten Nationen an, da sie dieser 
zwischen den Vertretern der französischen nicht mehr das erforderliche Maß an Objektivi
Regierung und des GPRA, welche sich um tät zuer�enne� und daher eine Erweiterung , 
die Lösung der drei Hauptaspekte des Algerien- . durch HmzuZleh�ng neutraler Staaten wün
problems bemühten : des Problems der Sahara, sehen. 
der Garantien für die europäische Minderheit Im Verlauf der Debatte brachten afrikanische 
in einem unabhängigen Algerien und schließ- Staaten der Brazzaville-Gruppe, südameri
lieh der technischen Einzelheiten jener Über- kanische Staaten sowie die Niederlande, 
gangsperiode, welche ' zwischen der Einstellung Liberia und Sierra Leone e�nen Resolutions
der Feindseligkeiten und der Volksabstimmung antrag ein, der ' an die Streitteile appelliert, 
in Algerien liegen wird. direkte Verhandlungen zur Lösung des Pro� 

Im Sinne dieser neuen. politischen Linie blems aufzunehmen. Dieser Antrag wurde je
bestand naturgemäß auf beiden Seiten, diesmal doch von den arabischen Delegationen ab
auch auf Seiten des GPRA, kein besonderes gelehnt. 
Interesse an einer Debatte in der General
versammlung. Lange . Zeit schien es, als 
�ürde es überhaupt zu keiner Debatte kommen, . schließlich wurde über algerisc.hen Wunsch 
aber doch eine Diskussion durchgeführt. 

DIe Generalversammlung faßte nach kurzer 
Debatte, an der die französische Delegation 
nicht teilnahm; mit 62 Stimmen ohne Gegen
stimme bei 38 Enthaltungen eine Resolution, 
in welcher die französische Regierung und das 
GPRA aufgefordert werden, ihre Verhandlun
gen mit dem Ziel wiederaufzunehmen, das 
Recht des algerischen Volkes auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit, bei ' Respek
tierung der territorialen Einheit und Integri
tät Algeriens, zu verwirkliche�. 

Dieser Resolution hat auch die österreichi
sche Delegation ihre Zustimmung ' gegeben. 

. Die Resolution enthält im wesentlichen eine 
Wiederholung der bereits anerkannten Grund
sätze für die Lösung der Algerienfrage sowie 
eine Erneuerung des Verhandlungslnandats 
für die beiden Streitteile. Die Vertreter des 
GPRA, welche an der ' Ausarbeitung des 
Resolutionstextes eng beteiligt gewesen waren, 
können die ausdrückliche Nennung der provi
sorischen algerischen Regierung als Ver hand
lungspartner Frankreichs als Erfolg buchen. 

. 

Frage · der Palästinaflüchtlinge 
Der Bericht des Direktors des UN-Hilfs

werkes für' Palästinaflüchtlinge führte, wie 
in den vergangenen Jahren, wieder zu heftigen 
Angriffen der arabischen Staaten gegen Israel. 
Da eine Lösung oder auch nur eine Annäherung 
der Standpunkte nicht erwartet werden konnte, 
versuchten beide StfEitteile lediglich, taktische 
Vorteile zu' erreichen. 

Die amerikanische Delegation versuchte wie 
im Vorjahr mit ' den arabischen Delegationen 
eine ' gemeinsame Resolution . auszuarbeiten . 
Da es jedoch nicht gelang, ,sich auf einen 
Kompromißtext zu 'einigen, brachte die ameri
kanisehe Delegation einen eigenen Antrag 
.ein, in dem die .Arbeiten der UN-Schlichtungs
kommission für , Palästina zur Kenntnis ge
nommen und diese aufgefordert wurde, ihre 
Tätigkeit, insbesondere auch hinsichtlich des 
Flüchtlingseigentums, zu intensivieren. Weiters 
wurde an ' alle Mitgliedstaaten appelliert, ihre 
Beiträge ·für diese spezielle Aufgabe zu leisten 
bzw. zu erhöheil. 

Von Afghanistan, Ghana, Indonesien und 
Pakistan wurde zum amerikanischen Vorschlag 
ein Zusatzantrag vorgelegt, der die arabischen 
Wünsche ,berücksichtigte und die Erweiterung 
und Umbildung der UN-Schlichtungskom
mission für Palästina vorsah. Diese wurde 
darin weiters aufgefordert, . Schritte zum 
Schlüze der Rechte des Eigentums und der 
Interessen der Palästinaflüchtlinge zu unter-
nehmen. 

Bei der Abstimmung über diese Anträge 
wurde der von den Brazzaville-Staaten ein
gebrachte Resolutionsantrag bereits in der 
Politischen Spezialkommission abgelehnt. Die 
österreichische Delegation hat sich hiebei der 
Stimme enthalten. Die Zusatzanträge zur . 
amerikanischen Resolution wurden zwar in 
der Kommission angenommen, konnten jedoch 
in der Plenarversammlung nicht die notwen
dige Zweidrit�elmehrheit erreichen. Die öster
reichische Delegation stimmte ebenso wie 
die skandinavischen und andere ' westliche 
Staaten sowie eine' Reihe afrikanischer Dele
gationen gegen diese Zusatzanträge. Die 
amerikanische Resolution wurde schließlich, 
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nach Wegfall der Abänderurigsanträge in 'ihrer 
ursprüngli�hen Form mit 62 Stimmen (darunter 
Österreich) ohne Gegenstimme bei 37 Ent
haltungen angenommen. 

Frage des Rassenkonflikts in Südafrika 
Diese Frage, die seit Jahren auf der Tages

ordnung der Generalversammlung steht, führte 
auch bei der diesjährigen Behandlung zu einer 
heftigen Debatte und scharfen Angriffen gegen 
die Rassenpolitik der südafrikanischen Regie
rung. 

Im Verlauf der allgemeinen Diskussion in 
der Politischen Spezialkommission gab auch 
der österreichische Vertreter eine Erklärung 
ab, in der er zum. Ausdruck brachte, daß 
zwischen Österreich und Südafrika immer 
freundschaftliche Beziehungen bestanden haben 
und die österreichische Delegation es daher 

" bedauere, in dieser Frage gegen die süd
afrikanische Regierung sprechen zu müssen. 
Entsprechend der österreichischen Verfassung 
und , der Überzeugung des ,österreichischen 
Volkes müsse aber erklärt werden, daß Öster
reich mit der ' sudafrikanischen Rassenpolitik 
nicht übereinstimme (Anlage · X:V). 

1 5  

Behandlung von Personen indi.schen und indo
pakistanischen Ursprungs in Südafrika 

Wie in den Vorjahren wurde diese Frage 
über. Wunsch Indiens und Pakistans auf die 
Tagesordn.ung d.er General versammlung gesetzt . 
Da die Behandlung der farbigen Bevölkerung 
in Südafrika im Zusammenhang mit der 
Apartheidpolitik in der Politischen Spezial
kommission bereits eingehend behandelt wor
den war, ergab sich zu diesem Punkt nur eine 
verhältnismäßig kurze Diskussion ohne neue 
Gesichtspunkte'. 

Eine Reihe afro-asiatischer Delegationen 
brachte gemeinsam mit Schweden, ' Norwegen 
und Polen sowie Mexiko und Venezuela einen 
Antrag ein, der inhaltlich mit der von der 
vorjährigen Generalversammlung beschlossenen 
Resolution weitgehend übereinstimmte und 
somit keinerlei Änderung der Situation be
deutete. 

Da die südafrikanische . Delegation an der 
Debatte wieder nicht teilnahm und diesmal 
auch die Vertreter �elgiens und Portugals, die 
sich im Vorjahr bei der Abstimmung über 
diese Frage der Stimme enthalten hatten, 
nicht anwesend waren, kam es zu einer ein
stimmigen Annahme der Resolution. 

Oman 
Ein von Ghana eingebrachter Resolutions

antrag, dem im Verlauf der Diskussion fast alle 
afrikanischen Staaten beitraten, sah scharfe Die Frage Oman war bereits im Vorjahr über 
Sanktionen gegen Südafrika vor ; es war darin Antrag von zehn ' arabischen Staaten auf die ' 
der Ausschluß aus den Vereinten Nationen, der Tagesordnung der XV. Generalversammlung 
Abbruch der diplomatischen · Beziehungen, gesetzt worden, war jedoch aus Zeitmangel 
wirts�haftliche Sanktionen und die Befassung nicht mehr zur Behandlung gekommen. 
de� Sicherheitsrates vorgesehen. ' Von den antragstellenden Staaten wird be-

Indien und eine Reihe anderer Staaten hauptet, Oman ' sei ein eigenes ' Staatsgebiet, 
legten einen Resolutionsantrag vor, in dem die während Großbritannien dagegen einwendet, 

Oman bilde · einen ·' Teil des Sultanats von' Apartheidpolitik zwar ebenfalls scharf ver- . 
Muskat, einem, britischen Pro. tektorat. Die urteilt, an die Mitgliedstaaten jedoch nur die 

allgemeine Aufforderung gerichtet wurde, ge- arabischen Staaten fordern, daß die Rechte 
meinsam oder einzeln Aktionen zu unterneh- der Bevölkerung von Oman auf Selbst-

. men, um eine Änderung der südafrikanischen bestimmung und Unabhängigkeit anerkannt 
werden ; Großbritannien hält dem entgegen, Rassenpolitik herbeizuführen. 
daß im Sultanat Muskat und Oman Frieden 

Da bei der Abs�ün�ung über die einze�nen und Ordnung herrschen und nur fremde 
. Absätze des afnkamschen Antrages Jene Staaten versuchen, die omanische Bevölkerung 

Paragraphen, welche Sanktionen vorsahen, gegen ihren Sultan aufzuwiegeln. . 
nicht die erforderliche Mehrheit erhielten und 

I 
I d

" 
D' k . n in der Politischen Spezial-

. 1' " d d' f 'k ' n er IS uSSlO somIt e lmmle�t wur . en, zogen l� a n  am- kommission wurden Vertreter des Imam von sch�n
k 

DelegatlOnen lhren ResolutlOnsantrag 
I Oman zugelassen Ull(� angehört. zuruc 

I E' lf b' h St t . 
'
. . . 

. m von e ara ISC en aa en gemeInsam 
Die indische Resolution wurde mit großer mit Jugoslawien, Indonesien, Guinea und 

Mehrheit, bei nur zwei Gegenstimmen und/einer Afghanistan eingebrachter Resolutionsantrag, 
Stimnienthaltung, angenommen. Österreich der Oman zum Kolonialfall erklärt, das Recht 
stimmte für die Resolution. Ein sowjetischer der Bevölkerung von qman auf Selbstbestini. 
und ein pakistanischer Zusatzantrag, welcher mung und Unabhängig�eit anerkannt, den 
die Verhängung von Sanktionen vorgesehen Rückzug ausländischer Truppen verlangt und 
1;lätte, wurde abgelehnt. , Die österreichische die Parteien zu 'einer friedlichen Regelung des 
Delegation hat sich bei den diesbezüglichen Streitfalles eingeladen hätte, konnte zwar in 
Abstimmungen der Stimme enthalten. der Politischen Spezialkommission eine knappe 
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Mehrheit, in der Plenarversammlung jedoch ' 
nicht die erforderliche, Zweidrittelmehrheit 
erhalten, 'nachdem nur 33 Staaten dafür, 
21 dagegen gestimmt und 37 Staaten, darunter 
Österreich, sich der Stimme enthalten haben. 
Die Debatte der Generalversammlung endete 
sohin ohne Beschluß. 

Die ' Lage in Tibet 
Über Antrag Malayas und Thailands be

handelte die Generalversammlung. auch in 
diesem Jahr wieder die Situation in Tibet. 

In der Diskussion wurden von Vertretern 
westlicher Staaten die Vorgänge in Tibet 
schärfstens verurteilt und als Mißachtung der 
Menschenrechte bezeichnet. Seitens der Ver
tr!lter volksdemokratischer Staaten wurde dem 
entgegengehalten, daß mit dieser Debatte nur 
eine Verschärfung des Kalten Krieges herbei
geführt werde. 

Korea 
Die Koreafrage, eine der latenten Streit

fragen im Ost-West-Konflikt, führte auch in 
diesem Jahr zu scharfen Auseinanderset�ungen 
zwischen den beiden politischen Lagern. 

Wiederum st�nd eigentlich weniger die 
meritorische Debatte im Vordergrund des 
Interesses als vielmehr die Auseinanderset
zung über' die Zulassung von Vertretern 
der südkoreanischen und nordkoreanischen 
Regierungen zu den Debatten der General
versammlung. 

Nach längeren Diskussionen entschied die 
Politische Kommission die , Vertreter Süd
koreas zu den Debatten zuzulassen: da diese 
die Kompetenz und die Autorität de� Vereinten 
Nationen vorbehaltlos anerkannt hatten, lehnte 
hingegen mit 54 gegen 17  Stimmen bei 22 Ent
haltungen (darunter Österreich) die Teilnahme 
von nordkoreanischen Vertretern ab, da Nord
korea diese Bedingungen nicht erfüllt habe. EI Salvador, Malaya, Irland und Thailand 

brachten einen Resolutionsantrag ein, in dem 
das chinesische Vorgehen in Tibet als Was das Meritum der Frage anlangt, nahm 
Verletzung fundamentaler Menschenrechte und die Generalversammlung mit 60 gegen 1 1  Stim
des Selbstbestimmungsrechtes der tibetani- men bei 27 Enthaltungen einen westlichen 
sehen Bevölkerung bezeichnet �nd der Appell Antrag an, in deni betont' wird, daß der größte 
erneuert wird, diese Maßnahmen zu beenden. Teil der ausländischen Truppen aus Südkorea 
Schließlich wird die Hoffnung zum Ausdruck bere�ts abgezogen .wor�en u�d die betreffenden 
gebracht, daß die Mitgliedstaaten Anstren- Re��erung�n bereIt SeIen, . Ihre Truppen ganz 
gungen unternehmen würden, um die Ziele zuru�kzuzIehen, . sobal� · dIe V.or.aussetzungen 
dieser Resolution zu verwirklichen. 'für eme er:dgültIge WIedervereImgung. Kor�as 

. . . .  gegeben smd. Der Antrag unterstreICht 1m 
DIe ResolutIOn wurde mIt 56 StImmen weiteren daß das Ziel der Vereinten Nationen gegen d�e 1 1  Sti�men �er volksdemokratisch�n in Kor�a _ die Wiederherstellung eines DelegatIOnen beI 29 StImmenthaltungen, meIst unabh" ngigen demokratischen StaatesKoreaafro-asiatischer Staaten, angenommen. Die mit fr�edliche� Mitteln erreicht werden solle. österreichische Delegation s�immte für. die Schließlich werden· alle Staaten . zu erneuten ·Resolution. Anstrengungen aufgefordert, um eine Lös'ung 

Die Lage in Ungarn 
Die Generalversammlung befaßte sich auf 

Grund eines Berichtes ihres Sonderbeauftrag
ten, Sir, Leslie Munro, neuerlich mit der Lage 
in Ungarn. 

Die Debatte über diesen Bericht, der fest
stellt, daß sich die Situation seit dem letzten 
Bericht nicht gebessert habe, führte �u einer 
scharfen Ost-West-Debatte . 

) 
Ein von den USA, Großbritannien und 

14 weiteren Staaten eingebrachter Resolutions
antrag, in dem das Bedauern darüber aus
gesprochen wird, daß die Sowjetunion und 
das gegenwärtige ungarische Regime die seiner-

. zeit von der Generalversammlung beschlos
simen Resolutionen betreffend die Situation 
in Ungarn weiter mißachten, wurde �on der 
Generalversammlung mit 49 gegen 17  Stimmen 
bei 32 Enthaltungen angenommen. Die öster
reichi�che Delegation stimmte für die Re
solution. 

in diesem Sinne herbeizuführen. 
Auch die österreichische Delegation hat 

dieser Resolution ihre Zustimmung gegebeJ).. 

Ein Antrag der Mongolei, welche auf sofor
tige Zurückziehung aller ausländischen Trup
pen aus Südj{orea abzielte, sowie ein von der 
Sowjetunion ,eingebrachter Antrag, welcher 
die Auflösung der von den Vereinten Nationen 
eingesetzten Kommission ' für die Wieder
vereinigung Koreas zum Ziel hatte, wurden 
von den A,ntragstellern noch vor einer Abstim
mung zurückgezogen. 

Vertretung Chinas' in, den Vereinten Nationen 
Das Problem der Vertretung Chinas in 

den Vereinten Nationen bildet seit Jahren 
eine der großen Streitfragen der Generalver
samIlllung, doch hatte diese bisher jedes Jahr 
nur den Beschluß gefaßt, die Frage vorläufig 
meritorisch nicht zu behandeln. 
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Im Jahre i961 ergab sich eine Änderung 
der Situation, als die Generalversammlung 
die Aufnahme eines von der' 'Sowjetunion 
beantragten Tagesordnungspunktes " Wieder
herstellung der legitimen Rechte der V olks
republik China in den Vereinten Nationen" 
sowie die Aufnahme eines von Neuseeland 
beantragten Tagesordnungspunktes "Frage der 
Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen" 
in 4ie Tagesordnung beschloß.' Damit kam es 
erstmals , zu einer grundsätzlichen Diskussion 
der Chinafrage. 

Die Sowjetunion legte hiezu einen Resolu
tionsantrag vor, der feststellte, es sei notwen
dig, in den Vereinten Nationen die legitimen 
Rechte der Volksrepublik China wiederherzu
stellen. Nur diese sei berechtigt, den chinesi
schen Sitz in den Organen der Weltorgani
sation einzunehmen, die Vertreter National
chinas sollten daher sofort aus allen UN
Organen ausgeschlossen und ' die Regierung 
der Volksrepublik China eingeladen werden, 
ihre Vertreter in die Vereinten Nationen 
zu entsenden. 

Die Delegationen Indiens, Ceylons und Kam
bodschas brachten hiezu einen Abänderungs
antrag ein, welcher nicht von einem Ausschl�ß 
der Nationalchinesen sprach, sondern ledIg
lich die Vertretung der Chinesischen V olks
republik forderte. 

Im, Gegensatz hiezu trat die amerikanische 
Delegation nach wie vor gegen eine Vertretung 
der Volksrepublik China auf, da diese nach 
amerikanischel' Ansicht die Grundsätze 'der 
Vereinten Nationen nicht anerkenne und ihre 
Zulassung einen Angriff gegen Formosa aus
lösen würde. Ein von den Vereinigten Staaten 
gemeinsam mit Australien, Kolumbien, Ita
lien und Japan eingebrachter Resolutionsantrag 
stellte fest, daß es sich bei jedem Vorschlag, 
der auf eine Änderung in der Vertretung Chinas 
abzielte, um eine "wichtige" Frage im Sinne 
der Satzung handle, �as bedeutet, daß für 
einen Beschluß über einen solchen Antrag 
eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. 

Dieser amerikanische Antrag wurde zum Be
schluß erhoben, nachdem sich 61 Staaten dafür, 
34 dagegen ausgesprochen und 7 sich der Stim
me enthalten hatten. Der sowjetische Antrag 
konnte dagegen keine Mehrheit finden ; 36 De
legationen votierten dafür, 48 dagegen, während 
20 Delegationen Stimmenthaltung übten, Auch 
der Änderungsantrag der drei asiatischen Staaten 
wurde angelehnt. 

Die österreichische Delegation hat sich bei 
allen diesen Abstimmungen der Stimme ent
halten. 

Die Chinadebatte der XVI. Generalver
sammlung endete damit ohne meritorischen 
Beschluß. 

1 7  

Die Situation in Angola' 

Das im Vorjahr eingesetzte Subkomitee 
zur Untersuchung der Verhältnisse in Angola 
legte �er Gerwralversammlung einen Bericht 
über das Ergebnis seiner Untersuchungen �or . 
Darin wird unter Hinweis auf die blutIgen 
Zwischenfälle . im Laufe des Jahres 1961 
festgestellt, daß sich die Situation zusehends 
verschlechtert habe und nur schnelle Maß
nahmen der portugiesischen Regier.ung . die 
positiven Elemente, wie �ie aus der bIsherIgen 
Verbindung Angolas mit Portugal noch be
stehen, ' erhalten könnten. Das Komitee 
appelliert an Portugal, dem Beispiel ande�er 
Kolonialmächte, die ihren früheren Kolomen 
das Selbstbestimmungsrecht und die Unab
hängigkeit gew:ährt haben, ' zu folgen. 

Auf Grund dieses Berichtes befaßte sich die 
Generalversam�lung neuerlich eingehend mit 
der Situation in Angola. Portugal, das nach 
wie vor den Standpunkt vertritt,' daß es sich 
nicht um eine Kolonie, sondern um einen 
Teil des ' Mutterlandes handle, bestritt die 
Berechtigung der Verl:)inten Nationen, si�h 
mit dieser Frage zu befassen, und nahm 1Il 

der Folge an den, Beratungen nicht teil.' , 
Im Verlauf der Diskussion wurde zunächst, 

von Bulgarien ' und Polen ein Resolutions
antrag eingebracht, der eine , scharfe Ver
urteilung Portugals, einen Appell an alle 
Staaten, Portugal nicht zu unterstütze� un.d 
nicht mit Waffen zu beliefern, SOWIe dIe 
Befassung des Sicherheitsrates zwecks Ein
leitung von Sanktionsmaßnahmen vorsah. �s 
setzte sich jedoch die Ansicht durch, daß dIe 
Möglichkeit einer einvernehn:lichen fried
lichen Regelung des Problems mcht durch den 
Beschluß so scharfer Maßnahmen verbaut 
werden sollte. Nur 26 Staaten stimmten für 
,den bulgarisch�polnischen Antrag,. während 43 
(darunter Österreich) dagegen stImmten und 
32 sich der Stimme enthielten. 

Ein von sämtlichen afro-asiatischen Staaten 
(außer den Mitgliedern des . Angola-Sub
komitees) eingebrachter ResolutlOnsantrag be
stätigte das Recht der Bevölkerung Angolas 
auf Selbstbestimmung und , Ur,tabhängigkeit 
und appellierte an die Regierung Portugals, 
unverzüglich politische, wirtschaftliche �nd 
soziale Reformen durchzuführen und lIlS

besondere frei gewählte politische Institutionen 
zu schaffen, um die Selbstverwaltung Angolas 
vorzubereiten. Das Subkomitee wurde ge
beten, seine Tätigkeit fortzusetzen. Fer�er 
wurde die von der Generalversammlung elIl
gesetzte 17 ; Staaten-Kommission, di� sich mit 
Fragen zur Beendigung des Kolomalsystems 
beschäftigen soll, aufgefordert, diesem Problem 
ihr besonderes Augenmerk zuzuwenden. Der 
Bericht des Angola-Subkomitees sollte der 

i' 
'I ;1 . 
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Generalversammlung im Wege über die Kom
mission vorgelegt werden. 

Diese letztere Bestimmung löste bei den 
Mitgliedern ,des Angola-Subkomitees, ins
besondere bei Finnland und Bolivien, starken 
Widerstand aus, die dar�uf hinwiesen, daß 
das Subkomitee mit der Fassung seines 
Berichtes seine Objektivität bewiesen habe 
und durch die Zwischenschaltung der 17 -Staa
ten-Kommission ' nur eine Zweigeleisigkeit u!ld 
damit eine Komplizierung der Situation ge
schaffen 'werde. , In , Berücksichtigung dieser 
Bedenken verlangte die amerikanische Dele
gation eine separate Abstimmung über die 
diesbezüglichen Artikel, die hiebei nicht die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit erhielten und 
somit abgelehnt wurden. Die österreichische 
Delegation stimmte hiebei ebenso wie alle 
anderen Staaten in ähnlicher , Positiori gegen 
die in Rede stehenden Bestimmungen. , 

Nach Wegfall der entsprechenden Artikel 
wurde die afro-asiatische Resolution' von fast 
allen Staaten unterstützt. 99 stimmten dafür, 
nur 2 (Spanien und Südafrika) stimmten 
dagegen, während sich Frankreich der Stimme 
enthielt. 

Untersuchung über den Tod Hammarskjölds 
Im Verlauf der Generalversammlung be

antragten , Ghana, Indien, die V AR und 
Venezuela ,die Aufnahme eines Tagesordnungs
punktes "Internationale Untersuchung über 
die Begleitumstände des tragischen Todes 
Dag Hammarskjölds und seiner Begleiturig". 
Ein von diesen Staaten sowie Ceylon, Kongo 
(Leopoldville), , Zypern, Nepal und Tunesien 
eingebrachter Resolutionsantrag sieht vor, 
daß eine internationale Untersuchung durch 
eine aus fünf Persönlichkeiten bestehende Kom
mission über die Umstände, die zu dem Ab
sturz des Flugzeuges Hammarskjölds und seiner 
Begleitung führten, eingesetzt werden soll. 
Die Kommission soll innerhalb von drei Mona
ten dern Präsidenten der Generalversammlung 
über das Ergebnis ihrer Erkundigungen einen 
Bericht vorlegen. Die " Resolution wurde von 
der Generalversammlung, einstimmig ange
nommen. 

Beschwerde Kubas über neue ' Aggressions
pläne der USA 

Die kubanische Regierung hatte neuerlich 
die Aufnahme eines Tagesordnungspunktes 
"Bedrohung von Frieden und Sicherheit auf 
Grund neuerlicher Aggressionspläne und Inter
ventionsakte seitens der Regierung der Ver
einigten Staaten gegen die Revolutionsre
gierung Kubas" verlangt. Da seit der erst
maligen Behandlung dieser Frage im April 1961 
kaum neue Fakten bekanntgeworden waren, 

wurde zunächst angenommen, daß es zu keiner 
Debatte hierüber kommen würde. Die Er
gebnisse der Anfang 1962 in Punta deI Este 
stattgefundenen interamerikanischen Außen
ministerkonferenz, bei welcher vorbereitende 
Beschlüsse für einen Ausschluß Kubas aus 
der Organisation der amerikanischen Staaten 
gefaßt wurden; dürften jedoch den Anstoß 
dazu gegeben haben, daß Kuba doch eine 
Aktivierung dieses Punktes verlangte. 

Im Verlaufe der vom 5. bis 15. Februar 
in der Politischen Kommission und am 
20. Februar ' in der Plenarversammlung ab
geführten Debatten begründete Kuba seine 
Beschwerde damit, daß , kubanische Flücht
linge von den Vereinigten Staaten militärisch 
ausgebildet würden und die amerikanische 
Regierung nach -dem Fehlschlag der Invasion 
gegen Kuba im April 1961 nunmehr - wie 
die Konferenz in Punta deI Este gezeigt habe 
mit einer diplomatischen rind wirtschaftlichen 
Offensive gegen Kuba beginne. Amerikanischer
seits wurden diese Anschuldigungen energisch 
als vollkommen haltlos zurückgewiesen und 
mehrmals mit besonderem Nachdruck er
klärt, daß "die Vereinigten ' Staaten keine 
Aggression gegen Kuba vorbereitet hätten und 
auch nicht vorbereiten würden". Der Beschluß 
irgendeiner Resolution zu dieser Frage würde 
nach amerikanischer Auffassung unabhängig 
vom Wortlaut die sich aus dem Titel des 
Tagesordnungspunktelil ergebenden Implika
tionen bestätigen und sollte daher unbedingt 
vermieden werden. , 

Dem amerikanischen Bestreben, es über
haupt zu keiner Resolution kommen zu lassen, 
setzten die volksdemokratischen Staaten be
reits zu Beginn der Debatte in der 'Politischen 
Kommission einen rumänisch-tschechoslowa
kischen Antrag entgegen, in dessen Präambel 
in Erinnerung gerufen wurde, daß es eines 
der Ziele der Vereinten Nationen sei, freund
sch�ftliche Beziehungen auf der Basis des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker lind der 
Nichtintervention in die internen Angelegen
heiten eines Staates zu entwickeln ; im opera
tiven Teil wurde ein dringender Appell an die 
amerikanische Regierung gerichtet, ihren 
Inte�ventionen in die internen kubanischen ' 
Angelegenheiten ein Ende zu setzen und 'keine 
weiteren Aktionen gegen die Unabhängigkeit 
Kubas zu unternehmen ; schließlich wurden 
die amerikanische und kubanische Regierung 
aufgefordert, ihre Differenzen durch friedliche 
Mittel ohne Anwendung , von Gewalt zu lösen. 

Da slch jedoch 'bald zeigte, daß dieser 
Antrag kaum Aussicht auf Annahme hatte, 
versuchte die kubanische Delegation bis zum 
Schluß der Beratungen afro-asiatische Dele
g�ti�nen zur Einbringung eines gemäßigteren 
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Antrages zu bewegen. Diese Bemühungen 
blieben jedoch erfolglos, und es kam schließ
lich nur der rumänisch-tschechoslowakische 
Al!-trag zur Abstimmung. Hiebei wurde nur 
der erwähnte Präambelabsatz mit 41 Stimmen 
bei 49 Stimmenthaltungen (darunter Österreich) 
angenommen, während alle , übrigen Para
graphen in Teilabstimmungen abgelehnt wur
den. 

Die österreichische Delegation stimmte 
ebenso wie alle anderen westeuropäischen 
Staaten (außer Finnl,and, das Stimmenthaltung 
übte) aus folg�nden Gründen gegen die operati� 
ven Teile des Antrages : 

1 .  Die amerikanische Delegation hatte nach
drücklich versichert, daß keine Aggression 
gegen Kuba vorbereitet sei . und auch nicht 
vorbereitet werde ; 

2. die · Debatte brachte keinerlei Hinweise, 
welche das Gegenteil bewiesen hätten, und 

3. sämtliche 19 lateinamerikanischen Staa
ten, also auch jene, die in Punta deI Este 
eirie eher kubafreundliche Haltung einge
nommen hatten, teilten diese Ansicht und stimm
ten geschlossen gegen den Antrag. 

Der Mißerfolg Kubas in der Politischen 
Kommission veranlaßte die Mongolei, in der 
Plenarversammlung einen Antrag einzubringen, 
der als operativen Teil nur den in der Kommis
sion angenommenen Präambelsatz des ' rumä
nisch-tschechoslowakischen Antrages ent
hielt. Diese Vorgangsweise wurde von der 
amerikanischen Delegation jedoch scharf mit 
der Begründung zurückgewiesen, daß damit 
nur versucht werde, durch die Annahme einer 
Resolution die aus dem Titel hervorgehenden 
Anschuldigungen gegen die USA als berechtigt 
erscheinen zu lassen. Sämtliche lateinameri-

1 9  

kanischen Staaten schlossen sich dieser An
sicht an und enthielten sich zwar bei der 
Teilabstimmung über den operativen Teil 
der Stimrrie, stimmten jedoch gegen die 
Resolution als, Ganzes, die daraufhin mit 
37 Stimmen dafür, 45 Stimmen dagegen, bei 
18 Stimmenthaltungen abgelehnt wurde. 

Die österreichische Delegation und alle 
westeuropäischen Staaten (mit Ausnahme von 
Schweden und Finnland, die Stimmenthaltung 
übten) gingen in gleicher .Weise wie die direkt 
betroffenen lateinamerikanischen Delegationen 
vor und stimmten ebenfalls gegen die Resolu
tion. Der österreichische Vertreter begründete 
diese Haltung in einer Votumserklärung (An
lage XXVI), in der festgestellt wird, daß Öster
reich stets das in der Satzung der Vereinten 
Nationen verankerte Prinzip der Gleich: 
berechtigung und des Selbstbestimmungs
rechtes sowie der Nichteinmischung in die 
internen Ang�legenheiten eines Staates, 
das den pperativen Teil des mongolischen 
Antrages bildete, unterstützt habe und auch 
in Zukunft unterstützen werde, daß jedoch 
der ausdrückliche Hinweis auf dieses Prinzip 
im Zusammen;hang mit einer Beschwerde 
über Aggressionspläne zwangsläufig zu der 
Schlußfolgerung führen müßte, daß eine solche 
Beschwerde gerechtfertigt und der zitierte 
Grundsatz verletzt worden sei. Auf Grund der 
Debatte sei die österreichische Delegation 
jedoch nicht überzeugt worden, daß eine solche 
Schlußfolgerung . angebracht wäre. 

Der ' sowjetische Vertreter kritisierte in 
seiner Votumserklärung . u. a. auch die 
österreichische Haltung, die jedoch bei allen 
westlichen Delegationen als objektiv und 
unbeeinfiußt Anerkennung fand: . 

4 
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:1. ABSCHNITT 

Wirtschaftliche Fragen 

Die Beratungen :der H. Kommission kon- 'wierig�n Verhandlungen versucht, kontro
zentrierten sich fast ausschließlich auf die versielle Punkte so abzuändern, daß sie für 
Hilfe an Ent:wicklungsländer, worunter vor die große Mehrheit der Staaten annehmbar 
allem die Staaten Afrikas und Asiens und, in wurden. Dies ist auch in den meisten Fällen 
gewissem Ma.ße, auch die Lateinamerikas gelungen, sod�ß 9 Resolutionen einstimmig 
verstanden werden. In der . zu Beginn · der beschlosseu weruen konnten. 
Tagung abgehalt:men Generaldebatte ' wurde Die ' Beschlüsse beziehen sich allerdings 
seit0ns dieser Staaten auf die. Dringlichkeit manchmal nuer auf vorbereitende Maßnahmen 
einer wirksamen Entwicklungshilfe hingewiesen, oder ein weitere� Studium, während eine 
während .die wirtschaftlich, fortgeschrittenen Einigung üb3r die praktische Verwirklichung 
Staaten einmütig ihre grundsätzliche Bereit- der den Ailträgen zugrundeliegenden Ideen 
schaft, ' im Rahmen ihrer Möglichkeiten . Hilfe nicht erzielt werden konnte. Ein B'eisp'iel 
zu g8währen, zum Ausdruck brachten. . 

lJ-iefür ist die neuerliche Behandlung der seit 
. Der, öste;rreichische Vertr8tel' gab im Verlauf Jahren zur Debatte stehenden Frage der Er� 

der , Generaldebatte ebenfalls eine Erklärung richtung eines Sonderfonds der Vereinten 
ab, in der er ausführlich zum Problem dei' Nationen für die wirtschaftliche Entwicklung. 
wirtschaftlichen Förderung der . Entwicklungs- Während die diesbezügliche Resolution wieder 
l�nde� .St.ellung nahm und .t>etönte, daß auc.h I mit großer Mehrheit beschlossen' wurde und 
��n klemes, aber ' hochentWICkeltes Land WIe nunmehr bereits das Statut der geplanten 
Osterreich auf wissenschaf�lichem und tech- Institution ausgearbeitet werden soll, ist mit 
�ischem Gebiet wertvolle Hilfe leisten ;könne. einer Verwirklichung dieses frojektes so lange 
Österreic� sei , bereit, sich :an den Entwick- nicht zu rechnen, als die hiefür als ,Geldgeber 
lungsprogrammen der Vereinten Nationen nach in Betracht kommenden Staaten sich dagegen 
Kräften zu beteiligen und seinen ' Beitrag für aussprechen und erklären, nicht i)1. der Lage 
die 'Entwicklungshilfe zu leisten (Anlage VI). zu sein, für 'eine weitere brganisation dieser 

Wie in den vergangenen Jahren, wurden die Art Kapital zur Verfügung zu stellen. 
der Kommission zugewiesenen Tagesordnungs
punkte in zwei Gruppel'l gegliedert, wobei die 
erste primär . Fragen allgemeiner wirtschaft
licher Natur enthielt, während die z"\Veite Gruppe 
jene Tagesordnungspunkte, die 'konkrete Wirt
schaftsprogramme . der Vereinten Nationen 
betreffen, umfaßte. Auße'rha:lb der . beiden 
(iruppen figuriertE)ll ein von Schwedell" und 
Dänemark , beantragter Pun,kt "Bevölkerungs-. 
wachstum und wirtschaftliche Entwicklung" 
-sowie der . seit längerer ,Zeit - anhängige Tages
ordnungspunkt "Stäridige Souveränität über 
Naturschätze". ' 

' 

Die in der Spezialdebatte eingebrachten 
Resolutionsanträge sahen vielfach mehr als 
in den vergangenen Jahren konkrete Maß
nahmen zu:r: Verbesserung der Wirtschafts
lage der Entwicklungsländer , 'vor. Die Be
ratungen'fanden in' der Regel in einer sachlichen 
Atmqsphäre statt'und waren,von der Erkenntnis 
geleitet, daß effektive Ergebnisse nur erzielt 
werden können, wenn �s gelingt, einen Kom
prorniß zwischen den ,Wünschen der unter
entwickelten Länder urid den den entwickelten 
Staaten zur Verfügung stehenden Möglich

. kei.ten· zu finden. Es wurde daher in op:' lang-

,> 

f ., ' 

Von solchen �Jinzelfragen abgesehen, wurde'· 
jedoch in einigen grundsätzlichen Resolutiänen 
zum Ausdruck gebracht, daß die wirtschaft
liche und soziale Entwicklung der unter
entwickelten Staaten nicht nur für diese selbst, 
sondern auch für den Frieden und die Sicherheit 
der ganz.�n Welt sowie für , den Wohlstand 
aller Staaten von erstrangiger Bed<;mtung ist. 

In diesem Zusammenhang wären vor allem 
folgende ,Resolutionen zu erwähnen : 

a) "Dekade der wirtschaftlichen Entwick-
lung" 

. , 

Präsident Kennedy hatte in seiner 
am 25. September 1961 vo� der General
versammlung gehaltenen Rede . den Vor- , 
schlag gemacht, das gegenwärtige Jahr
zehnt in den Vereinten Nationen zum 
"J ahrzehnt der wirtschaftlichen E.p.t
wicklung" zu erklären. Dieser Vorschlag 
wurde in der H. Kommission in Form von 
zwei Resolutionen konkretisiert. , Die 
erste der beiden Resolutionen stellt eine 
Zusammenfassung der Zielsetzungen und 
der für notwendig erachteten' Maßnahmen 
dar und ist als eine �rt Charta der Ent-

, " 
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wicklungshilfe gedacht. Nach eingehen
den Beratungen und Berücksichtigull.g 

o zahlreicher Zusatzanträge wurde diese 
Resolution einstimmig angenommen. 

Im ' einzelnen sieht sie folgendes vor : 
Durch die in Aussicht genommenen Maß�' . 
nahmen soll am Ende der Dekade für 
alle Staaten eine jährliche Zuwachsrate 
des Nationaleinkommens von minde
stens 5 % erreicht werden. An die 
Mitgliedstaaten wird appelliert; in ihrer 
nationalen Wirtschaftspoliti1r auf die Ent
wicklungsländer Rücksicht zu nehmen. 
Ferner wird der UN-Generalsekretär er
sucht, in Zusammenarbeit mit den Spe
zialorganisationen der V �reinten N a
tionen ein umfassendes, langfristiges Ent
wicklungsprogramm auszuarbeiten und 
dieses sodann dein Wirtschafts- und 
Sozialrat der Ver�inten Nationen sowie 
der nächstjährigen Generalversammlung 
zur weiteren Beschlußfassung vorzulegen. 

Die zweite Resolution unterstreicht 
die Bedeutung des Sonderfonds und des 
.Erweiterten Programms für Technische 
Hilfe und appelliert an die Mitglied-

. staaten, ihre freiwilligen Beiträge zu 
überprüfen, damit das gemeinsame Budget 
dieser Einrichtungen die angestrebte Höhe 
von jährlich 150 Millionen US-Dollar 
erreicht. 

b) Welt-N ahrungsmittelprogramm. 
Die u'nter diesem Titel verabschiedete 

Resolution; für die vOn der Organisation 
für, Ernährung und Landwirtschaft (FAO) 
die Vorarbeiten geleistet wurden, sieht 
die Verwendung von Nahrungsmittel
überschüssen' für die Notstandsge,biete 
der Welt im Rahmen eines' zunächst 
für drei Jahre versuchsweise geplanten 
Programms von 100 Millionen US-Dollar 
vor. Die 'erforderlichen Mittel sollen von 
den Mitgliedstaaten auf freiwilliger 
Basis, entweder in Waren oder in, Geld 
geleistet werderi, wobei ein Verhältnis 
von 2 :  1 angestrebt wird. Die Ver-

' einigten Staaten von Amerika haben 
bereits einen Beitrag von 40 Millionen 
US-Dollar zugesagt. 

Die Idee,. im Rahmen' der Vereinten 
Nationen die organisatorischen und .finan
ziellen Voraussetzungen , zu schaffen, um 
die kommerziell nicht absetz baren, land
wirtschaftlichen Prod uktionsü berschüsse, 

. insbesondere Nordamerikas, den Hunger
gebieten zuzuführen, wurde grundsätzlich 
allgemein begrüßt. 

Von den Initiatoren (i'nsbesondere USA 
und Kanada) war zunächst ein w!3it 

? größerer Rahmen ins Auge gefaßt worden. 

2 1  

Dagegen, wurden seitens der Getreide
Exportläl1der, die eine Beeinträchtigung 
ihrer Ausfuhr befürchteten, gewisse . Be
denken geäußert, während s.eitens der 
Entwicklungsländer betont wurde, daß 

. eineNahrungsmittelhilfe nicht die K3Jpital-
hilfe ersetzen, sondern nur ergänzen 
könne. Das Programm in der vor
liegenden Form wurde jedoch von sämt
lichen Staaten, mit Ausnahme der volks-, 
demokratischen Staaten, die sich der 
Stimme enthielten, gutgeheißen. 

c) Internationaler Handel als Hauptinstru
ment der wirtschaftlichen Entwicklung. 

Diese Resolution befaßt sich mit der 
Frage, weIche Maßnahmen ergriffen wer
den könnten, um bessere wirtschaftliche 
Voraussetzungen fÖr die Rohstoffausfuhr 
der unterentwickelten Länder zu stabile
ren Preisen zu schaffen. In der Debatte 
kam zum Ausdruck, daß dieser Frage be
sondereAktualität zukommt, da die Roh
stoffexporte im ersten l{albjahr 1961 
mengenmäßig , zwar; um 4%, wegen eines 
neuerlichen Preisverfalles wertmäßig je
doch nur um 2 %' gestiegen sind.' Eine 
Stabilisierung d!]r Rohstoffpreise und 
eine liberale Importpolitik der Industri�
staaten wurde daher als eine der Haupt
voraussetzungen für eine wirtschaftliche 
Gesundqng der E'ntwicklungsländer .be-' 
zeichnet. .Die Resolution appelliert an 
die " Mitglie,dstaaten • sowie an die be
stehenden wirtschaftlichen, Staatengru p
pierungen, dieser Situation in ihrer Wirt
schaftspolitik Rechnung zu tragen. Die 
wirtschaftlichen Organisationen der Ver- . 
einten Nationen werden eingeladen, die�er 
Frage besondere Aufmerksamkeit zu wid
men. 

Außerdem wurde� noch folgende Resolu
tionen beschlossen, deren Inhalt im wesentlichen 
bereits · im Titel zum Ausdruck kommt : 

1 . . Planung für wirtschaftliche Entwicklung. 
2. Dezentmlisierung der wirtschaftlichen 

und sozialen Aktivität der Vereinten Na
. tionen und Stärkung der regionalen 
, Wirtschaftskommission�n. 

3. Neuerliche Bekräftigung der Resolu
tion 1522 der XVI. UN -Generalver
sammiung betreffend beschleunigte Be
wegung von Kapital und Technischer 
Hilfe' in die unterentwickelten Länder. 

4. Aktivität der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Industrialisierung . 

5. Die Rolle von Patenten im Transfer von 
. Technologie in unterentwickelten Länder. 

6. Bestätigung der Zuteilung von Mitteln 
für das 'Erweiterte Programm der Tech
nischen Hilfe für 1 962 . 
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7. Wirtschaftliche Entwicklung Afrikas. 
8. Entwicklung des afrikanischen Unter

richtswesens. 

9. Ständige Souveränität über Naturschätze 
(da eine Diskussion des Tagesordnungs
punktes nicht mehr möglich war, wurde 
lediglich eine Empfehlung beschlossen, 

diese .Frage mit Priorität auf der XVII. 
Generalversammlmig zu behandeln). 

10. Bevölkerungswachstum und wirtschaft
li6he Entwicklung. (Auch dieser Punkt 
kam meritorisch nicht mehr zur De
batte ; es wurde lediglich empfohlen, ihn 
auf die Tagesordnung der XVII. General
versammlung zu setzen. ) 
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5.  ABSCHNITT 

Soziale Fragen 

a) Entwurf internationaler Abkommen über 
Menschenrechte 

' In zwei Resolutionen zur Flüchtlingsfrage 
im allgemeinen und in einer Resolution 

Die Generalversammlung setzte die Diskus- betreffend die Angolaflüchtlingeim b�sonderen, 
sion der Abkommensent�ürfe, welche nun ersuchte die Generalversammlung den Flücht
bereits seit sieben Jahren zur Debatte stehen, lingshochkommissär, seine Bemühungen zur 
fort und nahm nach eingehender Erörterung Lösung des Flüchtlirtgsproblems fortzusetzen' 
die Artikel 19 bis 26 des Entwurfes über und appellierte gleichzeitig an alle Mitglied
bürgerliche und politische Rechte an. staaten, auch ihrerseits weiterhin alles zu tun, 

um das Schi<;ksal der Flüchtlinge zu er-
Artikel 19 behandelt das Recht der freien leichtern. Die, österreich ische Delegation hat 

Meinungsäußerung und die im öffentlichen ' sich für diese Resolutionen ausgesprochen. 
Interesse als zulässig anzuerkennenden Ein-
schränkungen desselben. Artikel 20 die Ver- , 
sammlungsfreiheit ; Artik�l 21 bezieht' sich c) Entwurf . eihes Ab}{ommens und einer 
auf das Recht, Vereinig��gen, I insbesondere 

I 
Erklärung über die 

.Erfordernisse der Ehe-
auch solche gewerkschaftlIcher Art, zu bilden ; , schlIeßung 
Artikel 22 enthält Bestimmungen über Fa- . . . 

" 

ml'li d Eh . h' . htl' h d GI ' hh 't DIe III. KommlssIOh diskutierte und be-e un e SOWIe lnslc , IC er elC Cl .. ' 
. . 

der Rechte der Ehepartner. Artikel 23 be- schloß die Praambel u,nd dIe ArtIkel 1 ,  2 

handelt die bürgerl "che R ht . " J1"  t- und 3 des Entwurfes ellles Abkommens und 1 n ec e 1m Ollen . E klOO oo b d' E f d . d lichen Leben, insbesondere das aktive und elller .1' arung � er le r 01' ermsse . er 
passive Wahlrecht, während sich Artikel 24 EheschlIeßung, ?ie vor allem de� freIen 
mit der Gleichheit vor dem Gesetz befaßt. Konsens .der b�lden Ehepartner, . dIe Fest-

- Art'l� 1 25' . t d M' d h " t h t setzung ellles Mllldestalters durch lllnerstaat-l1'.e lS em m er Cl ensc u z ge-' l' h G b' . . -

wl'd t d '  ht d ß th . h l '  ' " lC e esetzge ung ,und Reglstnerung der me lfn SIe vor, a e nlSC e, re 19IOse Eh d h d' 
.. ' . . 

0
, der r hl' h M' d h" t d R ht f en urc le zustandlgen Behorden vor-sp ac lC e III er Cl en as ec au . ht Erhaltung ihrer eigenen Kultur, Ausübung SIe . 

ihrer Religion und Gebrauch ihrer Sprache Die Behandlung' der restlichen Artikel des 
haben sollen. Artikel 26, der unmittelbar Abkommensentwurfes, die sich mit formalen 
niwh Artikel 19 eingereiht wurde, sieht ein Erfordernissen der Eheschließung beschäftigen, 
Verbot der Kriegspropaganda und der An- wurde wegen Zeitmangels auf die XVII. Gene
fachung des Rassenhasses vor. ralversammlung ' verschoben. Ebenso wurde 

die , Behandlung der Erklärung über die 

b) Bericht des Flüchtlingshochkommissärs der 
Vereinten Nationen ; Lage der Angolaflücht

linge im Kongo -

Der Bericht des Flüchtlingshochkommissärs_ 
lenkte , die Aufmerksamkeit neuerlich auf die 
Tatsache, daß das Flüchtlingsproblem, trotz 
jahrelanger, erfolgreicher Bemühungen, für 
viele tausende Menschen nach wie vor schmerz
liche Aktul!-lität besitzt. Im abgelaufenen 
Jahr haben darüber hinaus die politischen 
Ereignisse 'in Zentralafrika das Problem nun 
auch in das Herz dieses �ontinents getragen. 

Der österreichische Vertreter gab im Ver
lauf der Debatte eine detaillierte Übersicht 
übel' die Flüchtlingssituation in Österreich 
und die _ österreichischen Bemühungen und 
finanziellen Aufwendungen zur Lösung dieses 
Problems (Anlage XVIII). 

Erfordernisse der Eheschließung auf die nächste 
Generalversammlung verschoben. 

d) Entwurf eines Abkommens über die Nach
" richtenfreiheit 

Die Generalversammlung setzte die Be
handlung des " Entwurfes eines Abkommens 
über die Nachrichtenfreiheit fort und nahm 
nach längerer Diskussion die Artikel 3 und 4 an. 

Da das vorgesehene Abkommen die Gefahr 
in sich birgt, eher im Sinne einer Beschränkung 
als im Sinne einer Liberalisierung des Nach
richtenwesens ausgelegt �u werden, ver
hielten sich die meisten westlichen Staaten 
und auch Österreich dem Abkommensentwurf 
gegenüber zurückhaltend. ! Die österreichische 
Delegation hat , sich bei den Abstimmungen 
daher grundsätzlich der Stimme enthalten. 
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e) Entwurf einer Deklaration über die Infor
mationsfreiheit 

Wegen ' Zeitmangels \Vurde beschlossen, die 
Erörterung dieses Entwurfes auf die XVII. Ge
neralversammlung zu ve�scpieben. , 

f) Entwurf einer Deklaration über das Asyl
recht 

Auch die Erörterung dieses Entwurfes mußte 
auf die XVII. Generalversammlung verschoben 
werden. 

g) Andere so:?iale Fragen 
In ' einer Resolution wurde die Tätigkeit 

des Internationalen Kinderhilfsfonds der Ver
einten Nationen (UNICEF) gewürdigt �nd 

.0 

" 

der Generalsekretär der Vereinten N a;tionen 
ersucht, diese Arbeit auch in Zukunft zu 
unterstützen. 

Weitere Resolutionen beschäftigen sich mit 
den Fragen einer ausgeglichenen und wechsel
seitig abgestimmten Entwicklung auf wirt- · 
schaftlichem und sozialem Gebiete und einer 
Verstärkung )der Tätigkeit der Vereinten Na
tionen auf dem Sozialsektor. Eine Resolution 
befaßte sich mit der Beseit�gung . des An
alphabetentum.s auf weltweiter Basis und 
eine andere mit Stipendien für Arbeiten auf 
dem Gebiete der �enschenrechte. ' 

Die yorerwähnten Resolutionen wurden 
sämtlich mit ' großer Mehrheit angenommell 
und fanden auch die Zustimmung der öster-
reichischen Delegation. . 

, ' 
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6..  ABSCHNITT 

Kolonial- und Treuhandschaftsfragen 

a) Südwestafrika ' Äthio�iens, wie ausgeführt, noch nicl�t vorlag 
Die Situation in , Südwestafrika hat sich und dIe Mehrzahl der Mi�gliedstaaten ,der Ali

�uch während '  der , XVI. Generalversammlung sicht , war, daß dieses Erkenntnis nicht durch 

, , " l� VerhältIi.is zu den vergangenen Jahren irgendwelche J.\;1aßnahmen der Vereinten Na
mcht . geändert. Nach wie vor vertrat die tionen präjudiztert werden sollte, ' wurde ledig
Regierung Südafrikas den Standpunkt, daß lieh eine Resolution eingybracht, welche die 
der seinerzeit zwischen dem ' Völkerbund Errichtung eines �us sieben Mitgliedstaaten be
li�d Süd�frilm geschlossene ' Mandatsvertrag stehenden Spezialkomitees der Vereinten Na
dur�h dIe Auflösung des Völkerbundes tionen für Südwestafrika' vorsieht, im übrigen 
erlosche11 ist und die Übernahme eines neuen aber die südafrikanische . Regierung nur in 
Mandates. aus den Händen der Vereinten dringlicher Form auffordert, mit diesem Spe
Nationen nur durch einen freiwilligen Akt der zialkoplitee zusammenzuarbeiten. Diese Reso-
südafrikanischen Regierung möglich ,wäre, wo. lution wurde mit 90 -Stimmen bei 1 Gegen
zu , diese jedoch bisher ' keiner.lei Geneigtheit stimme und 4 �nthaltungen angenommen. Die 
an den Tag gelegt hat. Um alle legalen Mittel, österreichische ' Delegation stimmt,e ' für die 
durc� einen völkerrechtlichen modus pro ce- Resolution. 
�endl die Unionsregierung zu einer Änderung 
Ihres Standpunktes zu bewegen, zu erschöpfen, 
haben die Regierungen Liberiens und Äthio- b) Ruanda-Urundi 

pi�ns . am 4., November 1960 als ehemalig� 1 V b k 
MItgheder des Völkerbundes beim' Internatio- " 

or e mer ung 

n�len Gerichtshof die Klag'e geg�n die Re- Ruanda-Urundi, ein Gebiet von etwa 
glerung der Südafrikanischen UnIon wegen 54.000 km2 und 5,000.000 Einwohnern ist 
Verletzung des Mandatsvertrages eingebracht. wirtschaftlich , und zivilisatorisch nur �enig 
Es bleibt sohin das Erkenntnis des Inter- entwickelt . Syine Bevölkerung besteht zu 
nationalen Gerichtshofes, welches im Laufe des etwa 80 % aus Wahutu (Bantu) und zu etwa 
Ja�:es 1962 ergehen wird, abzuwar,ten. Der 15% aus Watussi (hamitisch) .  Vor der Kolo
Genchtshof stellte bereits im Jahre 1950 nisierung durch Europa bestanden in Ruanda 
in einem Gutachten fest, daß zwar der inter- und in Urundi zwei voneinander unabhängige 

, na�ionale Status des Gebiets und die Ver- "Königreiche',' , welche von der Aristokratie 
pflichtungen der südafrikanischen Regierung der Watussi nach feudalen Gru'ndsätzen regiert 
aus , dem Mandatsvertrag durch die Auf-, wurden. Auf dem Berliner Kongreß von 
lösung des Völkerbundes nicht erlos,chen seien, 1 885 wurde Ruanda-Urundi der deutschen 

, , daß aber anderseits Südafrika nicht ver- Einflu.ßzone zugewiesen und bis 1916 : von 
pflichtet werden könne, das Gebiet unter die Deutschland als Teil sein�r Kolonie Deutsch
Treuhandschaft. der Vereinten Nationen zu Ostafrika verwaltet. Seit 1923 stand Ruanda-
steIlen. Urundi als Mandatsgebiet des Völkerbundes" 

W" hr d d XVI G 
' , seit 1946 als Treuhandgebiet der Vereinten 

a en er . eneralversammlung N t' 1 . 
' 

macht d· R . ' . S " d f 'k ' d' I 
a IOnen, unter be giseher Verwaltung. 

. e le . egIerung u a n  as as Angebot, , ' , , , 

drm ehemalIge Präsidenten von Generalver- I 
' 

sammlungen d�r Vereinten Nationen einzu- 2 .  DiE;  j üngste  po l i t i s che  Entwicklung 
laden, das GebIet von Südwestafrika zu  be- i n  Ruanda-Uru n d i  ' 
suchen und über ihre Eindrücke einen Bericht 

' 

abzufassen, für dessen integrale 'Veröffent- W�e vorher. , J?e'utschland, . so nahm auch 

lichung die südafrikanische Regierung sorgen BelgIer: a�f dIe mnere En.twlCklung �ua�da

würde. Die Mehrzahl der , Mitgliedstaaten ' Urundls bIS . 1959 kaum E;nfluß und heß m�

erblickte darin jedoch den Versuch einer Um- be.sonder� dIe Fe�dalher:r�chaft. :der Watussl

gehung der Vereinten Natione d 1 h t' Mmderhelt unberuhrt. , DIe SOZiale Entwick-n un e n e l f" h t . J" . 
dieses Angebot ab. ung u r e 1m anner 1961 m ' Ruanda zu 

einer ' Revolution der Wahutus, zum Sturz 
Da das Erkenntnis des Internationalen der Watussi und in der Folge zur Einführung 

Gerichtshofes über �r Kl Ie age .Liberiens und eines 'republikanischen �ystems, dessen Re-

r. 
" ,0;, 

',' 
1I 

., !� 

11 

, '�, 

-',' 
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gierung 111 Händen der Wahutu-Mehrheit 
I lag. 

Die Vereinten Nationen versagten jedoch 
diesen unter Gewaltanwendung zustande ge
kommenen Ereignissen ihre Anerkennung und 
ordneten Wahlen in bei den Teilen Ruanda
Urundis im Laufe des Jahres 1961 an, in
klusive einer Volksabstimmung in Ruanda 
über die Beibehaltung der monarchistischen 
oder die Einführung der republikanischen 
I-tegierungsform. Die Vereinten Nationen be
fürworteten ferner die baldige Unabhängigkeit 
des Gebietes als einheitlicher unabhängiger 
Staat. 

Die im Herbst 1961 durchgeführte Wahl
kampagne verlief in Urundi ruhig, führte 
hingegen in · Ruanda zu blutigen Ausschrei
tungen. 100.000 Flüchtlinge ver
ließen das Land. Der · Wahltag selbst verlief 
in beiden Gebieten in voller Ruhe und Ord
nung. Nahezu 90% der Bevölkerung machten 
von ihrem Wahlrecht Ge brauch. 

Die ' Ergebnisse der Wahlen entsprachen 
genau den eingangs dargelegten ethnischen 
Gege benheiten : die Parteien der Wahutus 
gewannen sowohl in Ruanda als auch in 
Urundi etwa 80 % der Stimmen, die Parteien 
der Watussi etwa 15%. Ruanda sprach sich 
darüber hinaus für die Einführung der Re
publik aus. 

Belgien unterzeichnete am 21 .  Dezember 
1961 in Brüssel mit Vertretern der auf Grund 
der Wahlen in den Gebieten gebildeten provi
sorischen Regierungen die sogenannten "Brüs
seler Protokolle" ,  in welchen den Regierun
gen weitgehende Autonomie gewährt wurde. 

. Die beiden provisorischen Regierungen spra
chen sich für eheste Unabhängigkeit ihrer 
Länder, jedoch nicht als Einheitsstaat, son
dern separat für Ruanda und für Urundi, bei 
gleichzeitiger Beibehaltung einer wirtschaft
lichen Gemeinschaft, aus. 

Erset,.;ung der belgisehen Truppen durch ' 
erstere beizutragen, 

ce) Einberufung einer Konfere�z in Addis 
Abbeba, um die beiden Regierungen 
zu einem möglichst engen politischen 
Zusammenschluß zu bewegen, 

dd) volle Autonomie für die beiden Gebiete 
bis 30. April 1962, 

ee) neuerliche Tagung der Generalversamm
lung im Juni zur Behandlung . des 
Berichtes der Kommission, 

ff) Festsetzung des 1 .  Juli 1962 als Unab
hängigkeitstag, unter der Voraussetzung 
der Bestätigung durch die General
versammlung bei ihrer Tagung im Juni. 

Die österreichische Delegation stimmte für 
diese Resolution. 

Die Generalversammlung wählte Iran, Togo, 
Haiti, Liberien und Marokko zu Mitgliedern 
der mit dieser Resolution eingesetzten UN
Kommission für Ruanda-Urundi. 

Die Generalversammlung beschloß . ferner 
mit 55 Stimmen ohne Gegenstimme bei 
46 Enthaltungen, die Ruanda-Urundi-Kom
mission zu beauftragen, sich mit der Frage der 
Zukunft des abgesetzten "Königs" von Ruanda 
zu befassen. Die österreichische Delegation 
hat sich zu dieser Resolution der Stimme ent
halten. Nach ihrer Ansicht wurde das Proble� 
des "Königs" von Ruanda durch die durch
geführte Volksabstimmung entschieden, seine 
persönliche Zukunft, insbesondere deren mate-
rielle Aspekte, fallen nunmehr in die Zu
ständigkeit Ruandas und brauchen nicht mehr 
Gegenstand einer Behandlung durch die Ver
einten Nationen zu sein . 

4. Konklus ionen 
Sollte die Generalv:ersammlung im ,Juni 1962 

die eingeschlagene Entwicklung billigen, wie 
dies zu erwartep. ist, so wird Ruanda-Urundi 

3. Ents c he idungen  der Gener al- am · 1. Juli 1962 unabhängig werden. Die 
ver s a m mlung  auf der Generalversammlung gefaßten Be

schlüsse über die Möglichkeit eines Weiter-
Nach über fünfwöchiger Debatte beschloß verbleibens der belgisehen Truppen sollten 

die Generalversammlung mit 88 Stimmen gewährleisten, daß der Unabhängigkeit nicht 
ohne Gegenstimme bei 1 1  Enthaltungen eine ein Ohaos wie im Kongo folgt. Die Bereit
Resolution, welche folgende Hauptpunkte ent- schaft Belgiens, dem Lande auch nach der 
hält : 

. 
Unabhängigk·eit technische und finanzielle 

aal Anerkennung der Wahlen in Ruanda- Hilfe zu gewähren, so""ie die zumindest 
Urundi, vorderhand gegebene Bereitschaft der bel-

bb) Einsetzung und sofortige Entsendung gis ehen cadres, im Lande zu bleiben, be
einer fünfköpfigen Kommission nach. rechtigen zur Hoffnung auf eine gewisse 
Ruanda-Urundi mit der Aufgabe, zu Stabilität der Entwicklung. 
der inneren· Befriedung des Gebietes, der Die Zukunft Ruanda-Urundis bleibt trotz
Lösung der Flüchtlingsfrage, der Auf- dem problematisch. Die wirtschaftliche Lage
rechterhaltung von Ruhe und Ordnung, des Landes muß als äußerst prekär bezeichnet 
dem Aufbau eingeborener Sicherheits- werden und bedarf dabei auswärtiger Unter
streitkräfte und der schrittweisen stützung. Die Zukunft Ruanda-Urundis scheint 

I 
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sohin auf längere Sicht wohl am ehesten im 
Rahmen einer größeren afrikanischen Gemein
schaft zu liegen. 

c) Gebiete ohne Selbstregierung 
Wie in früheren Jahren entwickelte sich 

während der Generalversammlung eine ein
gehende Debatte über die Weigerung Portu
gals, Informationen' über seine Überseegebiete 
an die Vereinten Nationen zu übermitteln. 

Da nach portugiesischer Verfassung die 
Überseegebiete mit dem Mutterland einen ein
heitlichen Staatsverband bilden, nimmt Por
tugal den Standpunkt ein, daß seine Übersee
gebiete voll autonom sind u�d es nicht ver
pflichtet sei, den Vereinten Nationen Infor
mationen hierüber vorzulegen. 

Eine Resolution . der Generalversammlung 
verurteilt Portugal für fortgesetzte Nicht
erfüllung seiner in der Satzung der Vereinten 
Nationen festgelegten Pflicht der Bericht
erstattung über seine überseegebiete. Die 
Resolution sieht ferner die Bildung einer 
aus sieben Mitgliedern bestehenden Kom
mission zur Prüfung verfügbarer Nachrichten 
über portugiesische Überseegebiete vor und 
ersucht 'unter anderem die Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen, ihren Einfluß auf 
Portugal ·auszuüben, um dieses zur Erfüllung 
seiner Verpflichtung zu bewegen. Portl1gal 
soll ferner jede Unterstützung versagt werden, 
die es "zur Unterdrückung seiner Gebiete 
verwenderi könnte". ' 

Die Resolution ' wurde mit 90 Stimmen 
angenommen, wobei nur 3 Staaten (Portugal, 
Spanien und Südafl'ika) dagegen stimmten 
und 2 (Belgien, Bolivien) sich der Stimme 
enthielten. 

2 7  

Nauru (Australien, Neuseeland, Groß
britannien) , 

Neuguinea (Australien), 
Pazifische Inseln (Vereinigte Staaten von 

Amerika) .  . 
Tanganyika, ein Trebhandschaftsgebiet un

ter britischer V:erwaltung, erlangte am 9. De- . 
zember 1961 - die Selbständigkeit und wurde 
am 14. Dezember 1961 als 104. Mitgliedstaat 
in die Vereinten Nationen aufgenommen. 

In West-Samba wurde am 9. Mai 1961 unter 
der Aufsicht eines Vertreters der Vereinten 
Nationen eine Volksabstimmung abgehalten, 
in welch�r sich die Bevölkerung dieses Ge; 
bietes mit großer Mehrheit für die Errichtung 
eines selbständigen Staates, mit Wirkung vom 
-1 . Jänner 1962, aussprach. Der Minister
präsident von West-Samoa erklärte vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 
daß West-Samoa angesichts seiner beschränk� 
ten wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht un
mittelbar nach Erlangung der Selbständigkeit 
um die Mitgliedschaft bei den Vereinten Na
tionen ansuchen, jedoch den Beitritt zu 
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
in Betracht ziehen werde. Die bisherige Ver
waltungsmacht Neuseeland erklärte, daß sie 
bereit sei, auch nach Erlangung der Selb
ständigkeit West:Samoa wirtschaftliche Unter
stützung zu gewähren und dem jungen Staat 
insbesondere auch auf dem Gebiet der Er
ziehung, bei der Ausbildung von Verwaltungs
beamten und der Auswahl von Experten zu 
helfen. 

Im Sinne einer Resolution der General
versammlung der Vereinten Nationen vom 
April 1961 vereinigte sich Südkamerun mit 
der Republik Kamerun mit Wirkung vom 
1. Oktober 1961.  

Mit Erlangung der Selbständigkeit von 
d) Treuhandgebiete Ruanda-Urundi im Verlaufe des Jahres 1962 

Unter dem Treuhandschaftsystem werden werden alle Treuhandschaftsgebiete in Afrika 
derzeit folgende Gebiete von einer Reihe von ihre Selbständigkeit erlangt haben und ledig
Staaten im Namen der Vereinten Nationen -lieh die Pazifischen Inseln, Nauru und Neu-
verwaltet : guinea als Treuhandschaftsgebiete übrigblei-

Ruanda-Urundi (Belgien) ,  ben. 

5 
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7.  ABSCHNITT 

Verwaltungs- . und Budgetfragen 

österreic4is

,

cher Beitrag zum Budget der v

.

er-

I 
schiedenen UN-Stellen zu bewältigenden Arbeit . 

einten Nationen mit sich brachte. 
Der österreichische Beitrag zum Budget der Wie im Vorjahr ermächtigte die General- ' 

Vereinten Nationen für 1962 (ohne VNEF- versammlung den Generalsekretär . auch für 
und .Kongokosten) wird sich auf �93.803 US- das Jahr 1962, unvorhergesehene Ausgaben bis 
Dollar (zirka 7,7 Millionen österreichische zu einem B(ftrag von 10 Millionen US-Dollar 
Schilling) belaufen . und damit betr�chtlich mit vorheriger Zustimmung des Beratepdeii 
höher sein als der österreichische Beitrag' Komitees für Verwaltungs- und Budgetfragen 
im vergangenen Jahr. vorzunehmen. Sollten hingegen unvorher-

Die Steigerung resultiert einerseits aus einer gesehene Ausgaben von mehr als 10 Millionen 
fiihlbaren Erhöhung des Budgets der Ver- US-Dollar notwendig werden, so ist der Gene
einten Nationen, andersseits aus einer Er- ralsekretär verpflichtet, eine 'außerordentliche 
höhung der österreichischen Anteilsquote v'on Tagung der Generalversammlung zur Geneh-
0,43 auf 0,45 %, gemäß einer entsprechenden migung dieser Ausgaben einzuberufen. 
Ausweitung des österreichischen Nationalein-
kommens in den vergangenen Jahren. Finanzierung der Kongooperationen der Ver-

Nachtragsbudget der Vereinten Nationen für 
1961 

einten Nationen 
Die in Ausführung der Beschlüsse des Sicher

heitsrates seit dem Sommer 1960 im �ongo 
Eine verstärkte Konferenztätigkeit mehrerer durchgeführten . Operationen der Vereinten 

Organe' der Vereinten Nationen im Laufe des Nationen stellen . die Weltorganisation neben ' 
vergangenen Jahres und insbesondere die schweren politischen Problemen auch vor ge
Notwendigkeit, die Tagung der 'XV. General- waltige, finanzielle Schwierigkeiten. 
versammlung bis ins späte . Frühjahr 1961 Der Einsatz der Ende 1961 etwa 17 .000 Mann 
hinaus auszudehnen, haben zusätzliche Ver- starken UN-Truppen macht finanzielle Auf
waltungs- undPersonalkosten mit sich gebracht, wendungen von monatlich '10 Millionen US
die anläßlich der Verabschiedung des ordent- Dollar notwendig. Die ßituation wird nbch 
lichen Budgets für 1961 nicht vörhergesehen verschärft durch die Weigerung mehrerer 
werden konnten. M;itgliedstaaten, darunter Franheichs, Belgiens 

Die Generalversammlung mußte daher nach- und der Staaten des Ostblocks, Beiträge zu 
träglieh zusätzliche Ausgaben in Höhe von den Operationen ini Kongo zu leisten. \ 

1 , 105.000 US-Dollar bewilligen. Die Generalversammlung beschloß mit 67 

Budget . der Vereinten Nationen für 1962 
Die Generalversammlung beschloß ein Bud

get der Vereinten Nationen für 1962 in Höhe 
von 82,144.740 US-Dollar, was gegenüber 
dem Vorjahr einer Erhöhung um fast 10 Millio
nen US-Dollar entspricht. 

gegen 13 StimmeR bei 15 Enthaltungen, 
die für 'die Fortführung der Kongooperationen 
notwendigen Kredite bis 30. Juni ' 1962 in 
einer Gesamthöhe von 80 Millionen US:Dollar 
zu bewilligen und, diesen Betrag auf sämtliche 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu 
veranschlagen. Freiwillige Beiträge der Ver
einigten Staaten werden es jedoch möglich 
machen, den wirtschaftlich imterent\vickelten 
und finanziell . schwächsten Mitgliedstaaten 
bis zu 80 % ihrer Beitrage zu ersetzen . . 

Die osterreichische Delegation stimmte für 
die BewilliguI).g der Kredite. 

In dieser neuen Rekordhöhe der Ausgaben 
der Vereinten Nationen spiegelt sich allerdings 
nicht eine proportional erhöhte Leistungs
steigerung : die Erhöhung des Budgets resul
tiert in erster Linie aus Gehaltserhöhungen 
für die Beamten der Vereinten Nationen, 
welche in diesem Jahr vorgenommen wurden. 
Es darf anders�its nicht vergessen werden, Finanzieru!1g der , UNEF 
daß die rasch ansteigende Mitgliederzahl der Die nach wie vor andauernden Spannungen 
Organisation im Laufe der letzten Jahre im Nahen Osten machen es notwendig, .die 
eine bedeutende Steigerung der von den ver- i in diesem Gebiet stationierten Truppenkon-
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tingente der Vereinten Nationen auch im Die österreichische Delegation sprach sich 
Jahre 1962 auf ihrem Posten zu belassen. für die Bewilligung zur Ausgabe der Anleihe 

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel aus. Angesichts des hohen Defizits der Organi
stößt jedoch weiterhin auf . beträchtliche sation erschien diese Lösung als einziger Weg, 
Schwierigkeiten, da zahlreiche, Staaten sich einen drohenden finanziellen Zusammenbruch 
weigern, den ihnen entsprechenden der Organisation zu verhüten. 
Kostenanteil zu tragen. 

Die Generalvers'ammlung beschloß mit 61 
gegen 11 Stimmen bei 24 Enthaltungen, die 

. für eine Weiterführung der Aktion bis 30. Juni 
1962 notwendigen Kredite in einer Gesamt
höhe von 9,75 Millionen US-Dollar zu be
willigen. Diese Summe wird wie im Vorjahr 
auf sämtliche Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen veranschlagt werden, um hiedurch 
den Grundsatz der gemeinsamen Verant
wortung für den Weltfrieden zu dokumen-

, tieren. Zusätzliche freiwillige Beiträge ' der 
Vereinigten Staaten werden ' es jedoch möglich 
machen, den wirtschaftlich unterentwickelten 
und finanziell schwächsten Mitgliedstaaten 
bis zu 80% ihrer Beiträge zu ersetzen. 

Die österreichische Delegation, welche die 

b) E inho lung  e ines  Gutac htens des  I n  ter
_ n at ionalen  Ger ich  t shofes . 

Die.in erster Linie wohl auf politische Motive 
zurückzuführende Weigerung einiger Staaten, 
zu den Kosten der UN-Aktionen im Kongo 
und im Nahen Osten beizutragen, stützt sich 
auf das Argument, diese Kosten stellten keine 
verbindlichen Ausgaben der Organisation im 
Sinne des Artikels 17, Absatz 2, der Satzung 
der Vereinten Nationen dar. 

Die Generalversammlung beschloß zur Klä
rung der Sachlage die Einholung eines Gut
achtens des Internationalen Gerichtshofes. 

Grundsätze der Personalpolitik der Vereinten 
Nationen 

Streitkräfte der Vereinten Nationen im Nahen 
Osten als wertvollen Stabilisierungsfaktor für 
die Erhaltung der Ruhe und Ordnung in die
sem Teil der Welt betrachtet, sprach sich für 
den Beschluß der Generalversammlung aus. 

Die Personalpolitik der Vereinten Nationen 
ist gegenwärtig von den im Artikel 101 Ab
satz 3 der Satzung niedergelegten Grundsätzen 

Die finanziellen Schwierigkeiten der Vereinten geleitet, denenzufolge der wesentlichste Faktor 
Nationen für die Aufnahme eines Beamten in den Dienst 

a) Anle ihe  der Vereinten Nation'e n  
der Vereinten Nationen die persönliche Quali
fikation des Kandidaten sein soll. Erst 

Die zunehmenden finanziellen Schwierigkei- in zweiter Linie soll auch das Prinzip einer 
ten, in die die Vereinten Nationen durch die geographischen . Verteilung der Posten hin
Weigerung einiger Staaten geraten sind, zu zugezogen werden, wodurch eine proportionale 
den Kosten der Operationen im Kongo und Auf teilung der Stellen gemäß den Anteils
im Nahen Osten beizutragen, erreichten gegen quoten der einzelnen Mitgliedstaaten zum Bud
Ende 1961 solche Ausmaße, daß dringende get d�r Weltorganisation herbeigeführt wird. 
Schritte zu einer Sanierung unternommen In der diesjährigen Debatte der General-
werden mußten. versammlqng forderte ein Großteil der afro-

Nachdem kaum Hoffnung bestand, daß jene asiatischen Staaten jedoch neue Grundsätze 
Staaten, die durch ihre Zahlungsweigerung für die Personalpolitik; nämlich die Auf teilung 
die Verantwortung für das finanzielle Dilemma aller Beamtenposten zu je einem · Drittel 
der Vereinten Nationen tragen, ihre Haltung nach den Kriter�en der Mitgliedschaft, der 
in nächster Zukunft ändern würden, erschien die Bevölkerungsstärke und der - Budgetquote. 
Auflage einer Anleihe als einziger Ausweg. Praktisch gesehen würde dies bedeuten, daß 

Die Generalversammlung ermächtigte mit von den etwa 1500 Beamtenposten der Vereinten 
58 gegen 13 Stimmen bei 24 Enthaltungen I Nationen ein Dr�ttel, also 500, zu gleichen Tei
den Generalsekretär, eine 2 %ige Anleihe der len ' auf die einzelnen Mitgliedstaaten aufge
Vereinten Nationen in Höhe von 200 Millionen teilt würde, sodaß jedes Land fünf dieser 
US-Dollar mit 25jährlger Laufzeit auszugeben. Posten erhielte ; die zweiten 500 Posten wür
Die Anleihe . soll von . den Regierungen den nach dem Grundsatz der Bevölkerungs
der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stärke aufgeteilt werden und daher ihr Groß
oder iRrer Spezialorganisationen gezeichnet teil den volkreichen lj>fro-asiatischen Staaten 
werden und notfalls auch privaten, nicht zufallen ; die letzten 500 Posten schließlich 
nach finanziellem Gewinn strebenden Insti- würden proportional zu den Budgetquoten 
tutionen zur Zeichnung offenstehen. Die An- auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt werden. 
leihe wird in jährlichen Raten aus dem Budget Gegen diese Forderungen wandten sich jedoch 
der Vereinten Nationen getilgt werden. die westlichen und insbes�ndere die euro-
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päischen Staaten mit aller Schärfe, da ihre 
Erfüllung nicht nur im klaren Gegensatz 
zu den Bestimmungen der Satzung stünde, 
sondern darüber' hinaus eine Zerstörung der 
ganzen Konzeption des bisher auf dem Grund
satz der höchstmöglichen persönlichen Quali
fikation und Eignung aufgebauten Beamten
körpers der Vereinten Nationen bedeuten 
müßte. 

Die neuen Forderungen fanden nicht die 
erforderliche Mehrheit der Generalversamm
lung. Angesichts der starken Meinungsver-

, � '. 

schiedenheiten beschloß diese jedoch,' über
haupt keine Resolution über die Personal
politik zu fassen, um ' den neuen General
sekretär Thant nicht unmittelbar nach seiner 
Amtsübernahme auch noch mit einem offenen 
Konflikt über die Personalpoli�ik zu belasten. 

Die Personalpolitik der Vereinten Nationen 
wird daher vorläufig auch weiterhin von den 
im Artikel 101 der Satzung der Vereinten 
Nationen festgelegten Prinzipien geleitet 
sein. 
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8. ABSCHNITT 

Juridische Fragen 

a) Bericht der Völkerrechtskommission 

Die Völkerrechtskommission hat der General
versammlung Kodifikationsentwürfe über das 
Recht der konsularischen Vertreter vorgelegt. 
Zum Zwecke der Ausarbeitung und des Ab
schlusses eines diesbezüglichen internationalen 
Abkommens erwog die Generalversammlung 
die Abhaltung einer Konferenz über konsulari
sche Beziehungen im Jahre 1963. 

Im Sinne eines entsprechenden Beschlusses 
der Bundesregierung konnte die österreichische 
Delegation die Einladung aussprechen, diese 
Konferenz in Wien abzuhalten (Anlagen XXII 
und XXIII). 

Die Einladung der österreichischen Regie
rung fand ein überaus positives Echo. Zahl-, 
reiche Delegationen nahmen die Gelegenheit 
wahr, Österreich in warmen Worten für die 
Einladung zu danken und die ausgezeichnete 
OrganIsation und herzliche Gastfreundschaft 
der österreichischen Bevölkerung anläßlich der 
Konferenz über diplomatische Beziehungen 
und Immunitäten im Frühjahr 1961 in Wien 

schluß und die anerkennenden Worte zahl
reicher Delegationen (Anlage XXV). 

b) ErweiterUI�g der Völkerrechtskommission 
Die Generalversammlung beschloß einstim

mig, die Zahl der Mitglieder der Völkerrechts
kommission von bisher 21 auf 25 zu erhöhen, 
um dadurch 'den neuen, Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen in erhöhtem Maße Ge
legenheit zur Mitarbeit zu geben. 

c) Künftige Tätigkeit auf dem Gebiete der 
Kodifizierung , und fortschreitenden Entwick

lung des Völkerrechts 
Eine ,Resolution hinsichtlich der weiteren 

Tätigkeit der Völkerrechtskommission und das 
Ersuchen an diese, die Prinzipien des Völker
rechts betreffend freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
zu studieren, wurde einstimmig angenommen. 

hervorzuheben. d) Frage von Sondermissi�nen 
Die Generalversammlung beschloß sodanil Die Generalversammlung beschloß einstim-

mit 90 Stimmen ohne Gegenstimme, bei 2 Ent- mig, die Völkerrechtskommission zu ersuchen, 
haltungen; die Konferenz anfangs März 1963 die Frage der Rechte und Immunitäten von 
in Wien abzuhalten. Sonderrnissionen einem weiteren Studium zu 

Die österreichische Delegation dankte unterziehen und der Generalversammlung 
namens der Bundesregierung für diesen Be- hierüber zu beri'chten. 
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Anlage I 

Anlagen 
Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Bruno Kreisky in der 

Politischen Spezialkommission zur Südtirolfrage vom 
15. November , 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Die österreichische Bundesregierung hat sich' nach reiflicher Überlegung entschlossen, 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen auch dieses Jahr mit der Südtirolfrage zu 
befassen. Ich will gleich hinzufügen, daß ihr diese Entscheidung nicht leicht gefallen war. 
Italien und Österreich sind Nachbarn, und es verbinden sie sehr alte und sehr intensive kul
turelle und wirtschaftliche Beziehungerl. Die Geschichte dieser Beziehungen ist eines der 
großartigsten Kapitel der Zivilisation in diesem Teil Europas . Das Zusammenwirken der ' 
beiden Völker und der Metropolen Rom und Wien hat eine starke und bleibende Wirkung 
auf die kulturelle Entwicklung Europas ausgeübt. Sie werden daher verstehen, daß wir uns ' 
nicht leichten Herzens entschlossen haben, · diesen Streit hier auszutragen, und wir haben 
es erst getan, als sich uns keine andere Möglichkeit für eine Lösung des Südtirolprobl�ms .bot. 

Die vorjährige Generalversammlung hat bekanntlich zu dieser Frage eine einstimmig 
angenommene Resolution beschlossen. Sie war für uns aus drei Gründen sehr wertvoll : 

Erstens wurde in dieser Resolution neuerdings das Recht der Südtiroler Minderheit auf 
"vollständige Rechtsgleichheit mit den italienischsprachigen Einwohnern im Rahmen be
sonderer Maßnahmen zum Schutze des Volkscharakters und · der kulturellen und wirtschaft-
lichen Entwicklung" bestätigt. ' 

• 
Zweitens wurde durch diese Resolution die von Italien jahrelang bestrittene Verhandlungs-

legitimation Österreichs von der Generalversam�lung bestätigt, indem sie den beiden Parteien 
dringend empfahl, "die Verhandlungen mit dem Ziele wieder aufzunehmen, eihe Lösung aller 
Differenzen hinsichtlich der Durchführung des Pariser Abkommens zu finden" .  

Schließlich wurde den beiden Parteien im dritten Absatz der Resolution empfohlen, 
falls die "Verhandlungen nicht innerhalb eines angeinessenen Zeitraumes zu befriedigenden 
Ergebnissen führen, die Möglichkeit wohlwollend in Betracht zu ziehen, eine Lösung ihrer 
Differenzen durch eines der in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehenen Mittel ein
schließlich der Befassung des Internationalen Gerichtshofes oder durch irgendein ander�s 
friedliches Mittel ihrer eigenen Wahl zu suchen".  

In Erfüllu�g dieser ResohItion, von der ich nochmals betonen möchte, daß wir in ihr 
eine wertvolle Voraussetzung ,der Lösung des Südtirolproblems sehen, sind Minister Segni 
und ich am 14. Dezember 1960 in Paris zusammengetroffen, um eine erste Zusammenkunft 
zu vereinbaren. , Diese Zusammenkunft hat am 27 . und 28. Jänner 1961 in Mailand statt
gefunden. Bei den Mailänder Besprechungen habe ich, um jedes Mißverständnis von vorn
herein auszuschalten, erklärt : 

"Es ist unser aller Ansicht - und ich sage dies hier in aller Offenheit -, daß das 
Südtirolproblem eine wirklich befriedigende Lösung nur nach den Grundsätzen .des Selbst
bestimmungsrechtes finden kann. Ich scheue mich· nicht, dies auszusprechen. Ich möchte 
jedoch mit allem Nachdruck und Ernst sagen, daß sich die österreichische 'Bundesregierung 
der Tatsache bewußt ist, daß eine solche Lösung des Südtirolproblems, obwohl wir sie 
für -die gerechteste hielten, nicht realisierbar ist. Versuche, ' die Südtirolfrage auf Grund 
des Selbstbestimmungsrechtes lösen zu wollen, würden zu einer starken Beunruhigung 
im demokratischen Europa führen, die allen Betroffenen aqträglich wäre . 

Wir sind daher, habe ich in Mailand erklärt, nach reiflicher Überlegung zu der 
Schlußfolgerung gelangt, daß eine dauerhafte, beide Seiten befriedigende Lösung, die 
gleichermaßen für die Bevölkerung Südtirols, :für die österreichische Bundesregierung 
und auch für die italienische Seite akzeptabel wäre, ' die Erfüllung des Artikels 2 des 
Pariser Abkomml,lns, also die Verwirklichung der vollen Regionalautonomie für die gegen
wärtige Provinz Bozen, wäre."  
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, Ich habe diese ,Erklärung im österreichischen Parlament am 9 .  Feber 1961 wiederholt 
und möchte ausdrücklich betonen, daß sie im österreichischen Pa�lament keine einzige Stimme 
des Widerspru�hes gefunden hat. . 

' .  

Aus all dein werden Sie ersehen, daß die Behauptungen, wonach Österreich revisionistische 
Absichten verfolgt, die darauf abzielen, Grenzänderungen herbeizuführen, unwahr sind. 
Wenp. wir also von österreichischer Seite im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens 
die Forderung auf Selbstbestimmung nicht erheben, so müssen wir doch mit allem Nachdruck 
für das Südtiroler Volk das Recht auf Selbstverwaltung verlangen. Wir glauben, daß wir 
damit �in äußerst maßvolles Verlangen stellen. Maßvoll deshalb, weil sich die echte Autonomie 
innerhalb der Grenzen Italiens und innerhalb der gegenwärtigen Verfassung Italiens ver
wirklichen ließe - denn sie sieht in ihrem Artikel 1 14  die Bildung autonomer Regionen aus
drücklich vor � und sie würde dem Pariser Vertrag entsprechen, in dessen Artikel 2 es heißt, 
daß der Bevölkerung Südtirols "die Ausübung der autonomen regionalen Gesetzgebungs- und 
Vollzugsgewalt gewährt werden" wird. 

Alle Versuche, unseren italienischen Verhandlungspartner von der Notwendigkeit zu 
überzeugen, über diese Autonomie mit. uns zu verhandeln, sind gescheitert. In Mailand wurde , von italienischer Seite betont, daß es ein strikter Grundsatz der italienischen Südtirolpolitik 
wäre� sich nicht in eine Diskussion einzulassen, di� eine Änderung der Struktur der Region 
Trentino-Bozen zum Gegenstand habe. Italien: sei der Ansicht, seinen Verpflichtungen aus 
dem Pariser Abkommen nachgekommen zu sein. Es erkläre sich dennoch bereit, weitere 
Möglichkeiten, die sich aus der Auslegung und Durchführung des Pariser Abkommens ergeben, 
zu prüfen. 

Dem wurde von uns entgegengehalten, daß das Pariser Abkommen - vor allem was die 
aus dem klaren Wortlaut des Artikels 2 abzuleitende Regionalautonomie betreffe - nicht 
erfüllt sei und der gegenwärtige Zustand dem Artikel 2 geradezu widerspräche. 

Da eine längere Debatte keine Annäherung der beiderseitigen Standpunkte brachte ; 
wurde ' der österreichische Vorschlag, der Provinz Bozen alle 'jene Rechte und Befugnisse 
ne.bst Vollzugsgewalt einzuräumen, die den Inhalt einer autono,men Region ausmachen, noch
mals präzisiert. 

Herr Segni erklärte sich lediglich bereit, über vier Punkte in Verhandlungen einzutreten, 
ohne allerdings - trotz wiederholtem Ersuchen - diese zu präzisieren. Die österreichische 
Delegation konnte sich daher in Mailand keine rechte Vorstellung von dem Inhalt der italieni
schen Vorschläge machen . . 

Von österreichischer Seite wurde hingegen , der italienischen, Delegation schon in Mailand 
mündlich eine Aufstellung jener Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenzen übermittelt, 
die unserer Ansicht nach dem entsprechen würden, was unter einer echten Autonomie zu 
verstehen ist. " ,  

Nach de� Scheitern der Mailänder Verhandlungen habe ich erklärt, daß die Verhandlungen 
fortgesetzt werden müßten, obwohl damals von italienischer Seite ursprüIl:glich ein anderer 
Standpunkt eingenommen wurde . Hierauf kam es im Mai 1961 zu den Verhandlungen in 
Klagenfurt. 

Bei diesen Verhandlungen erklärte sich die italienische Regierung lediglich ' bereit, gewisse 
administrative Kompetenzen im Sinne der Artikel 13 und 14  des Regio�alstatuts von der 
Region bzw. der Zentralregierung an die Provinz Bozen zu delegieren und diese Delegierung 
durch Gesetze des Regionalrates zu garantieren. Zur Übertragung von legislativen Befugnisseri 
von der Region auf die Provinz Boien hat sich die italienische Regierung nicht bereit gefunden. 

Von österreichischer Seite wurde mit Nachdruck auf die Notwendig�eit der Übertragung 
auch legislativer Kompetenzen an die Provinz hingewiesen, da nur diese eine entsprechende 
Garantie für die Südtiroler darstellen könne. Was die Vorschläge für eine Garantie der Ver-. 
waltungsdelegierungoim durch einfache .' Gesetze des Regiopalrates betreffe, wurde erklärt, 
daß eine derartige Garantie wohl nur 4urch eine Änderung des Statuts gewährleistet werden 
könne. 

. 

Trotzdem haben ' wir Expertenverhandlungen zugestimmt, die feststellen sollten, ob die ' 
italienischen Anregungen in ir'gendeinem Teil nach gründlicher Überlegung akzeptabel seien. 
Diese Exper:tenbesprechungen haben. in der Zeit vom 13 .  bis 17 .  Juni 1961 in Zürich statt
gefunden. Sie hatten leider kein befriedigendes Ergebnis gezeitigt. Die italienischen Angebote 
beschränkten sich neuerlich auf Delegifrung einzelner Verwaltungskompetenzen, ohne selbst 
eine solche Delegierung hinreichend zu garantieren.  Insbesondere aber wurde die Übertragung 
riner gesetzgebenden Kompetenz von italienischer Seite entschieden abgelehnt. Die Über-
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tragung von solchen legislativen Befugnisse aber ist nach österreichischer Auffassung zur Her
stellung einer echten Regionalautonomie für die Provinz Bozen unerläßlich und im Pariser 
Abkommen vom 5. September 1946 auch vorgesehen. 

Bei den Verhandlungen in Zürich, die am 24. Juni 1961 neuerdings auf Ministerebene 
stattfanden, wurde das Ergebnis der' Expertenbesprechungen erörtert. 

Da bei den meritorischen Verhandlungen keine Einigu:t:J.g erzielt werden konnte, schlug 
die österreichische Delegation schließlich vor, zur Diskussion des zweiten Punktes der UNO
Resolution vom 31 .  Oktober 1960 überzugehen, der die Empfehlung enthält, im Falle des 
Scheiterns der Verhandlungen ein andere� friedliches Mittel der Charta zur Beilegung des 
Streitfalles in Anspruch zu nehmen. Von österreichischer Seite wurde gleichzeitig die Ein
setzung einer internationalen Untersuchungskommission zur Prüfung der Tatsachen und 
Verhältnisse an Ort und Stelle vorgeschlagen. Die italienische Delegation schlug ihrerseits 
den Internationalen Gerichtshof vor. 

Die Verhandlungen wurden daraufhin beeridet. 
Wenn nun der Vorwurf erhoben wird, daß die österreichische Regierung zu einer Dramati

sierung der Frage beigetragen hätte, ja daß ihr sogar die Schuld an der Verschärfung zuge
schrieben werden müsse, so möchte ich mir erlauben, hier das zu zitieren, was ich mir bereits 
in Zürich meinem Verhandlungspartner, dem ehrenwerten Herrn Segni, zU, sagen erlaubt habe : 

"Das Ziel allen Verhandelns muß es sein, Lösungen zu finden, die auch von jenen 
akz!?ptiert werden sollen, die im Prinzip von diesen Verhandlungen nichts halten. Ich 
glaube aus Erfahrung sagen zu können, daß man zu extremen Lösungen neigende Leute 
nie mit Ergebnissen, die sich am Verhandlungstisch erzielen lassen, zufriedenstellen kann. 
So kann es eben nichts anderes geben, als die Grundlagen der Unzufriedenheit und der 
Ungeduld, die der Anlaß zu Extremismus und Radikalismus sind, zu beseitigen.  Das geht 
nach gründlichster, immer wieder erfolgter Prüfung nicht anders als durch die Herbei
führung und Verwirklicliung der vollen Regionalautonomie für die Provinz. Bozen." 
Die österreichische Bundesregierung kam am 4. Juli 1961 auf schriftlichem Wege dem 

italienischen Ersuchen nach, ihren Vorschlag liinsichtlich der. E.insetzung einer internationalen 
Untersuchungskommission zu erläutern. Dabei gab sie gleichzeitig ihre Stellungnahme zu 
den italienischen Verhandlungsangeboten nach nochmaliger eingehender Überprüfung bekannt. 

Der italienische Außenminister hatte bei den Südtirolverhandlungen in Zürich erklärt, 
daß die italienische Regierung zum österreichischen Vorschlag, eine internationale Unter
suchungskommission einzusetzen, ebenfalls auf diplomatischem Wege Stellung nehmen werde . .  

Da die österreichische Note vom 4. Juli 1961 jedoch von der italienischen Regierung 
bis zum Ablauf der regulären Frist für die Anmeldung von Tagesordnungspunkten der 
XVI. Generalversammlung nicht beantwortet wurde, sah sich die österreichische Bundes
regierung veranlaßt, am 18 .  Juli d. J. die Anmeldung für die Tagesordnung unter folgendem 
Titel vorzuneltmen : "Der Status des deutschsprachigen Elementes in der Provinz Bolzano 
(Bozen), Durchführung der Resolution der Generalversammlung der Ver,einten Nationen, 
Zl.. 1497 (XV), vom 31 .  Oktober 1960." 

. 

Wie schon vorher dargelegt wurde, haben die von der XV. Generalversammlung der Ver
einten Nationen empfohlenen Verhandlungen zwischen Österreich und Italien stattgefunden, 
ohne jedoch zu einer Einigung über das Südtirolproblem zu führen. Die Resolution Zl. 1497 
(XV) der XV. Generalversammlung hat im zweiten Abschnitt ihres operativen Teiles für 
den Fall, daß die Verhandlungen innerhalb eines. angemessenen Zeitraumes nicht zu befriedi
genden Ergebnissen. führen, den beiden Parteien empfohlen, "die Möglichkeit wohlwollend 
in J;letracht zu ziehen, eine Lösung ihrer Differenzen durch eines der in der Charta der Ver
einten Nationen vorgesehenen Mittel einschließlich der Befassung des Internationalen Gerichts
hofes Qder durch irgendein anderes friedliches Mittel ihrer eigenen Wahl zu suchen" .  Österreich 
ist dieser Empfehlung nachgekommen und hat Italien das in Artikel 33 der Charta der Ver
einten Nationen an zweiter Stelle genannte friedliche Mittel, nämlich "Untersuchung" ,  vor-

. geschlagen. 
Da Italien auf diesen konkreten und formell unterbreiteten Vorschlag bisher nicht ein

gegangen ist und auch über die Ergreifung eines anderen friedlichen Mittels keine Einigung 
erzielt werden konnte, sieht sich die österreichische Bundesregierung veranlaßt, die General
versammlung der Vereinten Nationen unter Hinweis auf den zweiten Abschnitt des operativen 
Teiles der Resolution Zl. 1497 (XV) zu ersuchen, den beiden Parteien bei der Auswahl eines 
geeigneten friedlichen Mittels zur Lösung des Sudtirolproblems behilflich zu sein. 

III-15 der Beilagen IX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 83

www.parlament.gv.at



3 5  

In der Absich�, 3011es zu tun, eine neuerliche Debatte zu vermeiden, die durch ihre Bitter. keit und Schärfe zu einer weiteren Vergiftung der Atmosphäre hätte führen können, haben 
wir der italienischen Regierung anläßlich einer Zusammenkunft· zwischen Herrn Segni und mir, 
an der auch Herr Staatssekretär Dr. Steiner teilnahm, am 21 .  un'd 22. September 1961 in New 
York eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. , 

Im Falle einer Einigung zwischen der italienischen Regierung und· den gewählten, Ver
tretern der Südtiroler sollte diese zur Grundlage eines Pro.toko11s zwischen der österreichischen 
und der italienischen Regierung gemacht werden. ' . 

Fü� den Fall eines Scheiterns dieser Bestrebungen :wäre entweder die Vermittlung durch 
einen Dritten zwecks Feststellung eines anderen friedlichen Mittels oder die Einsetzung einet 
Schieds- und Vergleichskommission vorzusehen. Beide Teile würden sich im vorhinein ver-
pflichten, die Entscheidllng dieser Kommission als bindend zu betrachten. . 

Ferner haben sich zwei leitende Beamte des österreichischen Außenministeriums während 
der vergangenen W oche in Rom zur Verfügung gehalten, um an Ort und Stell� von Italien 
gewünschte Klarstellungen zu den letzten österreichischen Vorschlägen zu geben. 

Es ist bedauerlicherw�ise nicht möglich gewesen, eine Einigung herbeizuführen. So muß 
diese Debatte heute hier abgeführt werden, und sie muß vor allem deshalb hier abgeführt · 
werden, weil ich, mit allem Nachdruck betonen möchte, daß das Südtirolproblem einer raschen 
LÖsung zugeführt werden muß. 

. 

Die österreichische B'undesregierung ist der Meinung, daß ' dies am ehesten in der Weise 
erfolgen könnte, daß eine internationale Kommission zur Beilegung diesesl Streites gebildet 
werde, die aus sieben Personen bestehen soü. ' 

. 

Diese Kommission hätte ihre Entscheidungen im Rahmen und im Geiste des Pariser 
Vertrages zu treffen, der ja unter anderem vorsieht, daß den deutschsprachigen Einwohnern 
der Provinz Bozen volle Gleichberechtigung mit den italienischsprachigen Einwohnern im 
Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze des Volkscharakters und der kulturellen und 
wirtschaftlichen Entwicklung des deutschsprachigen Bevölker:ungsteiles zugesichert wird. 
Er . sieht auch vor, daß - neben anderen in Aussicht genommenen gesetzgeberischen Maß
nahmen - der Bevölkerung deI: Provinz Bozen die Ausübung der autonomen regionalen Gesetz
gebungs- und Vollzugsgewalt gewährt wird. 

C " 
Die Art ihrer Zusammensetzung und ihrer Tätigkeit könnte sich aus dem im europäischen 

Übereinkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten vorgesehenen Vergleichsverfahren 
oder Schiedsverfahren ergeben. 

. 
, 

Die österreichische Delegation ist davon überzeugt, daß eine solche Kommission zu Resul
taten kommen würde, die zu einer Beilegung des Streites führen könnten. Und nun zur Be-
handlung dieser Frage vor den :v eteinten Nationen : , 

Was das hier vorgelegte Material betrifft, so wäre e� uns ein leichtes gewesen, auch eine 
Sammlung von 'Pressestimmen vorzulegen. Sie wäre wahrscheinlich ebenso umfangreich 
gewesen wie die italienische und hätte unsyren Standpunkt gefördert. Es schien uns aber 
wenig zweckmäßig, auf diese Art zur Verwirrung beizutragen. 

Was weiter die von italienischer Seite vorgebrachten Beschuldigungen einer Mitver
antw.ortung der österreichischen Regierung an den Anschlägen betrifft, so gibt es sicher kaum 
jemanden in diesem Kreise, der sie ernst nehmen könnte. 

Trotzdem m
'
öchte ich meine schon früher abgegebene Erklärung wiederholen, daß die 

österreichische Bundesregierung jederzeit bereit ist, einen Vertreter ' oder eine Kommission 
der Vereinten Nationen zu empfangen, die sich von der Haltlosigkeit dieser Beschuldigungen 
überzeugen kann. Dieser Bereit.schaft der österreichischen Bundesregierung möchte ich hier 
neuerdings in aller Form Ausdruck geben. ' 

. 
Lassen, Sie mich am Ende meiner Darlegungen auch noch sagen, wie froh Österreich ist, 

daß , es niit dieser großen Sorge um das Schicksal der Südtiroler Minderheit hieher vor die 
Vereinten Nationen treten kann und daß Sie durch Ihren Beschluß die Erörterung dieser . Frage 'ermöglicht haben. Wohin denn soll ein kleiner Staat, wenn er in einer Auseinander
setzung mit einem großen begriffen ist, sich wenden als an jene universelle Gemeinschaft der 

' Völker, in der die Großen und die 'Kleinen jeder die gleiche Stimme, die großen und die .kleinen 
, Völker, die neuen und, die alten Staaten auch das gleiche Recht haben. So bietet die .UNO 
�den kleineren Staaten, wenn sie glauben, im Recht zu sein, die Möglichkeit, das Gewissen 
der anderen zu mobilisieren. 

Was wir wollen, ist eine gerechte, eine rasche und eine friedliche Lösung. Helfen Sie uns, 
ein Mittel zu finden, das eine �olche Lösung gewährleistet. 

6 

'4 
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Anlage II 

Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Bruno Kreisky in der 
Politischen Spezialkommission zur Südtirolfrage vom 

21. November 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Erlauben Sie mir, daß ich, ehe ich von meinem Recht der Erwiderung zu den Ausführungen 
des von mir sehr hochgeschätzten Herrn Minister Segnis Gebrauch mache, ihm hier noch einmal 
sage, wie tief uns die Nachricht von der Ermordung der dreizehn italienischen Flieger in der 
Provinz Kivu getroffen hat. Wir betrauern mit dem italienischen Volk den Tod dieser mutigen, 
der Sache des Friedens und der Friedensstiftung ergebenen Männer. 

Wenn ich nun von meinem Recht der Erwiderung Gebrauch mache, so nicht deshalb, 
weil ich Streit mit Herrn Minister Segni suche, sondern lediglich ' aus dem einen Grund, um 
Ihnen die Orientierung - soweit es den österreichischen Standpunkt betrifft· - zu erleichtern. 
Die österreichische Auffailsung weicht in -vielen Punkten sehr wesentlich von der italienischen 
ab, und ich möchte im nachstehenden zu einigen der wichtigsten Stellung nehmen. 

Auf die Erörterung der Frage, ob dem Südtirolkonftikt, wie Außenminister S�gni in seiner 
Rede behauptet hat, tatsächlich nur juristischer Charakter zukomme, möchte ich mich in diesem 
Zusammenhang nicht näher einlassen, sondern lediglich zum Ausdruck bringen, daß die ein
stimmig angenommene Resolution der vorjährigen Generalversammlung festhält, daß durch 
das Abkommen vom 5. September 1946 ein System geschaffen werden soll, welches den deutsch
sprachigen Einwohnern der · Provinz Bozen .:.....- also das, was wir die österreichische Minder
heit in Italien nennen - vollständige Rechtsgleichheit mit den italienischsprachigen Ein
. wohnern im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze des Volkscharakters und der kultu
rellen und wirtschaftlichen Entwicklung des deutschsprachigen Bevölkerup.gsteiles garantiert . 

Die Resolution der Vereinten Nationen nimmt auf das Pariser Abkommen Bezug und 
gibt gleichzeitig in �hrer Präambel den grundsätzlichen Inhalt und das Ziel dieses Vertrages 
wieder. Lassen Sie mich an dieser Stelle in der ernstesten und nachdrücklichsten Weise davor 
warnen, unsere beiderseitigen Bemühungen im Interesse einer ViertelIhillion Menschen mit 
Erwägungen lediglich formaljuristischer Art zu junktimieren. Die Geschichte erwartet von 
zwei demokratischen Staaten nicht, daß sie miteinander prozessieren, sondern daß sie ein 
Problem so lösen, daß sich eine Viertelmillion Menschen in dem Staat, in dem sie leben, wohl
fühlen kann. Wir sollten uns daher ausschließlich vom . Standpunkt des Rechtes und der ·Ge
rechtigkeit leiten lassen. 

Micister Segni behauptete einige Male, daß Österreich für Südtir�l eine neue und voll
kommene Autonomie (new and complete autonomy, autonomia nuova e globale) gefordert 
habe. Das ist nirgends der Fall gewesen. Was wir verlangt haben, war' die Diskussion über 
eine. echte Autonomie im Sinne des Artikels 2 des Pariser Abkommens. So habe ich in Mailand 
erklärt, daß die Erfüllung des Artikels 2 des Pariser Abkommens, unter dem wir die Ver
wirklichung der vollen regionalen Autonomie verstehen, die .beste Lösung wäre. In Klagen
furt habe ich wiederholt, daß die Hauptfrage für Österreich in der Sicherung der Rechte der 
Südtiroler Bevölkerung durch die Gewährung ausreichender Befugnisse an die Provinz Bozen 
liege, wie sie das Pariser Abkommen vorsehe. In Zurich habe ich schließlich die Autonomie 
als eine Lösung vorgeschlagen, die sich innerhalb der Grenzen Italiens, innerhalb der italieni
schen Verfassungsstruktur und in Übereins�immung mit dem Pariser Abkommen verwirklichen 
lasse. Ich habe immer nur von Garantien jener Rechte gesprochen, von denen wir glauben, 
daß sie sich aus dem Pariser Abkommen ableiten lassen. 

Erlauben Sie mir, in ein paar Sätzen darzustellen, worum es geht : Italien hat in Erfüllung 
des Pariser Abkommens, das in Artikel 2 vorsieht, daß der Bevölkerung der Provinz Bozen 
"die Aushebung der autonomen regionalen Gesetzgebungs- und'Vollzugsgewalt gewährt werden 
wird", eine Region Trentino-Bozen geschaffen und dieser Region, ebenso wie den Regionen 
Sardinien, Sizilien und Val d' Aosta, ein Autonomiestatut gegeben. Diese Region besteht aus zwei 
Provinzen, diy künstlich zusammengefügt wurden und in der mehr als eine halbe Million italienisch" 
sprachiger Einwohner einer Viertelmillion deutschsprachiger Einwohner gegenüberstehen. 
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Wir behaupten, daß dadurch die Autonomie ihren S inn verloren hat. Sie wäre der Provinz 
Bozen zugestanden, nicht aber einer künstlich geschaffenen Region mit großer italienischer 
Mehrheit. Sosehr ich den Italienern der Provinz Trentino die Segnungen der Autonomie gönne, 
so werden Sie' mir doch zugestehen, daß das Pariser Abkommen sie der deutschsprachigen 
Minderheit einräumen wollte und daß es doch die Ratio des, Pariser Abkommens ist, die in 
Italien lebende kleine österreichische Minderheit dadurch zu' entschädigen, daß sie in ihrer 
Proviriz - also d<;>rt, wo sie die Mehrheit hat - ein gewisses ,Maß an Sonderrechten genießen 
soll. , 

. 
, 

Was wir uns vorstellen ist, daß die bestehende Region Trentino-Bozen, die eine italienische 
Meprheit hat, in zwei regionale Selbstverwaltungsbereiche umgewandelt wird. Es gäbe dann ' 
eine selb�tverständliche italienische Mehrheit in der Provinz Trentino, aber natürlich auch eine 
Mehrheit des deutschsprachigen Elementes in der ,Provinz Bozen. Das wäre gar kein Novum, 
denn es wurde in Italien sogar eine bereits bestehende Provinz geteilt, um eine autonome 
Region für die französischsprechende Bevölkerung des Aostatales zu schaffen, die im übrigen 
nur ein Drittel der: deutschsprechenden Bevölkerung der Provinz Bozen umfaßt. 

Minister Segni wirft Österreich ' vor, bei der Anmeldung der Südtirolfrage für die Tages
ordnung der XVI. Generalversammlung ,zu "hastig" vorgegangen zu sein.' Er gibt aber zu, 
daß die italienische Regierung die konkreten österreichischen Vorschläge für die Wahl eines 
friedlichen Mittel� bis zu jenem Zeitpunkt - sechzig Tage vor dem Beginn der Generalversamm
lung - unbeantwortet ließ, zu dem nach Regel XII der Geschäftsordnung der Generalsekretär 
den Mitgliedstaaten die provisorische Tagesordnung bekanntgeben muß, aber auch innerhalb 
der nächsten dreißig Tage, in denen jeder Mitgliedstaat gemäß Regel XIV der Geschäfts
ordnung noch die Möglichkeit hat, die Aufnahme zusätzlicher Punkte in die Tagesordnung 
zu verlangen, hat die italienische Regierung ,der österreichischen Regierung nicht geantwortet. 

Die italienische Regierung mag hiefür ihre Gründe gehabt , ha ben. Die österr�ichische Re
gierung hat für ihr Verhalten so gewichtige Gründe wie die der Respektierung der Geschäfts
ordnung der Generalversammlung der Vereinten Nationen, gehabt. 

, Was die illegale Aktivität gewisser extremistischer Kreise betrifft, so hat die österreichische 
Bundesregierung unverzüglich, mit aller Deutlichkeit und mit 'allem Nachdruck sich nicht nur 
von dieser Aktivität distanziert, sondern sie auch schärfstens verurteilt. Sie hat die Behörden 
arigewiesen, alles zu tun, um auf österreichischem Boden diese Aktivität zu verhindern. Ich 
wiederllOle, daß die österreichische Regierung gerne bereit ist, die von ihr getroffenen Maß
nahme� einer objektiven Prüfung durch eine dritte Stelle zu unterbreiten. 

Lassen Sie ,mich nun zu den italienischen Konzessionen Stellung nehmen. Ich kann das 
- so glaube ich ---' am besten tun, wenn ich den Standpunkt wiedergebe, den ich bereits Herrn 
Segni gegenüber bei den letzten Verhandlungen in Zürich geltend gemacht habe. Die italieni
schen Konzessionen bestanden im wesentlichen in dem Angebot, gemäß Artikel 13 und 14 des 
Status der Region Treritino-Bozen bestimmte administrative Kompetenzen von ,der Region 
bzw� _von der Zentralregierung an die Provinz Bozen zu delegieren. Diese Delegationen sollten 
durch Gesetze des Regionalrates garäl!tiert werden. Die italienische Regierung war' hingegen 
nicht bereit, irgendwelche legislative Kompetenzen der Region an die Provinz Bozeri zu über
tragen. 

Ich habe daher in Zürich darauf hingewiesen, daß diese italienischen Angebote nicht einmal 
an jene heranreichten, deren Erfüllung den Südtirolern - wie aus italienischen Dokumenten
sammlungen hervorgeht -'- schon 1948 zugesagt wurden, und daß man sie schon damals von 
Südtiroler Seite angenommen habe. Leider ist während der dreizehn J ahre, die seither vergangen 
sind, nichts davon verwirklicht worden. 

Weil eben kaum etwas von dem gehalten wurde, was damals versprochen worden ist, 
sind wir ja hier. Glaubt irgend jemand; daß wir in Zürich weniger hätten annehmen können als 
das, was bereits 1948 versprochen und, ich wiederhole es nochmals, nicht gehalten wurde ? 
Trotzdem haben wir uns, um unseren Willen zur Zusammenarbeit zu beweisen, bei der italieni
schen Delegation erkundigt, welche Garantien nun angeboten werden, um uns davor zu schützen, 
daß uns dasselbe widerfährt wie 1948 den Südtiroler Unterhändlern. Hier aber wurden uns 
von italienischer Seite keine Vorschläge gemacht, in denen wir auch nur die geringste Sicherheit 
dafür sehen konnten, daß den italienischen yersprechungen diesmal ein besseres Schicksal 
beschieden sein werde, als dies 1948 der Fall war. 

Es ist durchaus begreiflich, daß der Außenminister Segni die italienische "Kommission 
zum Studium der Frage Südtirols" höher bewertet, als wir das können. , Der wenig verbind

' \  
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liche Charakt�r dieser Kommission geht aber schon aus einer Rede hervor, die der italienische 
Innenmeister Mario Scelba bei der Eröffnung der Arbeiten dieser Kommission am 13. September 
1961 hielt. In dieser Rede bezeichnete es Minister Scelba als die Aufgabe dieser Kommission, 
"die Frage Südtirol zu studieren und die Ergebnisse dieses Studiums der Regierung zU unter
breiten". Weiter erklärte Minister Scelba, ,,�aß es nicht die Aufgabe der Kommission sei, 
Beschlüsse zu fassen, obwohl die Regierung sehr hoffe, daß sie in der Lage sein werde, nützliche 
Anregungen für allfällige Lösungen der gegenwärtigen Probleme zu machen". 

Unsere Skepsis ist noch begründeter, als ja vorher vom italienischen lIinenminister ver
sprochen wurde, eine paritätisch zusammengesetzte parlamentarische Kommission unter 
seinem Vorsitz zu bilden. Die gegenwärtige Kommission besteht aus neunzehn Personen, von 
denen nur sieben Südtiroler sind. Die Südtiroler stehenal so wieder einer starken italienischen 
Mehrheit gegenüber. Es ist außerdem nirgends festgelegt worden, ob für den Fall, daß die Kom
mission zu, für die Südtiroler positiven Ergebnissen käme, die italienische Regierung sich diese 
zu eigen machen würde. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte dafür, in welcher Weise eventuelle 
Zugeständnisse schließlich eine gesetzliche Verankerung finden werden. 

Trotzdem begrüßen wir die Einsetzung dieser Kommission, aber es / wäre doch nach den 
Erfahrungen, die wir In der Vergangenheit gemacht haben, unsererseits, als Vertragspartner 
des Abkommens vom 5. September 1946, unverantwortlich, uns nicht Gedanken darüber, zu 
machen, was für den Fall vorgesehen werden sollte, daß aus der Tätigkeit dieser Kommission 
keinerlei positive Konsequenzen gezogen werden. 

Minister Segni hat es als Beweis des guten Willens Italiens bezeichnet, daß die italienische 
Regierung einer Behandlung unseres Streitfalles vor dem Internationalen Gerichtshof �ustimmen 
würde. Ich möchte hier mit aller gebotenen Klarheit festetellen, daß die österreichische Regie
rung von größtem Respekt für dieses höchste judizielle Forum erfüllt ist. Österreich schätzt 
die ganz außerordentlichen persönlichen und fachlichen Qualitäten der Richter des , Inter
nationalen Gerichtshofes. 

Wenn Österreicp �rotzdeill' schon im Vorjahr erklärte, daß in diesem Streitfall der Inter
nationale Gerichtshof nicht als einzig adäquates Mittel der Streitbereinigung angesehen werden 
könne, so spielt hier einerseits die Frage der Zeit eine Rolle, andererseits aber auch die öster
reichische Auffassung, daß es nicht angehe, daß ein Streitteil ein einziges friedliches Mittel 

, auswählt, das der andere Teil dann ganz einfach hinzunehmen hätte. 
Ich muß in diesem Kreise nicht daran erinnern, daß schon von der Haager Konferenz des 

Jahres 1899 sehr viele Mittel der Streitschlichtuhg bezeichnet wurden. In neuester Zel� wurde _ 

durch die Satzung der Vereinten Nationen, aber auch durch andere internationale Verträge 
- 'wie etwa das europäische Über'einkommen zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten - die 
Auswahl der "friedlichen Mittel" noch beträchtlich vergrößert. Keinem dieser "friedlichen 
Mittel" hat sich Österreich von vornherein verschlossen gezeigt . Hier handelt es sich allerdings 
nicht nur um einen theoretischen Rechtsfall; sondern um das Schicksal einer Viertelmillion 

' Menschen. Aus bitterer Erfahrung wissen wir, daß es 'hier ja nicht nur darauf ankommt, Gesetze 
zu erlassep. oder nicht zu erlassen, sondern vor allem dar�uf, wie diese an Ort und Stelle gehand-, 
habt werden. 

Die österreichische Regierung war immer bereit, auch über andere Mittel der Streit
schlichtung zu sprechen : ,ich �arf daran erinnern, daß ich in meiner ,Rede am vergangenen 
Mittwoch ausdrucklich .das Vergleichsverfahren (col,lciliation) oder das Schiedsverfahren 
(arbitration) nach dem bereits erwähnten europäischen Übereinkommen angeführt habe. 

Herr Minister Segni hat' als Beweis für die G�oßzügigkeit Italiens gegenüber den Süd
tirolern angeführt, daß Italien mehr als 200.000 , Personen, die dafür optierten, wieder die 
italienische Staatsbürgerschaft verliehen habe. Hier erlaube ich mir, an die geschätzten Mit
glieder dieses Komitees eine Frage zu richten : Ist es wirklich ein besonderer Akt der Generosität, 
wenn ein demokratischer Staat das grausame Unrecht �i�er Vereinbarung, die zwischen Hitler 
und Mussolini geschlossen wurde und die zu der Vertreibung einer Viertelmlllio'n Menschen 
aus den Städten und Dörfern, den Bergen und Tälern einer Heimat, die sie seit einem- Jahr
tausend bewohnt haben, geführt hätte, daß eine solche Vereinbarung der beiden Diktatoren 
rückgängig gemacht wird � 

In diesem Zusammenhang möchte ich, meiner ernsten Besorgnis darüber Ausdruck geben, 
daß gegenwärtig im itaJienischen Parlament ein Gesetz in Vorbereitung ist, wonach den Ange
hörigen der Südtiroler Minderheit mit einem bloßen Verwaltungsakt die Staatsbürgerschaft 
entzogeri werden kann, sofern von den italienischen Verwaltungsbehörden - also nicht einmal 
von den Gerichten - eine Illoyalität gegenüber dem Staat festgestellt wird. 
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Würde dieses Gesetz Wirklichkeit werden, so wäre es eine geradezu unvorstellbare Dis
kriminierung einer Gruppe von Staatsbürgern innerhalb eines demokratischen Staatswesens.  

'Es würde das Recht der Erwiderung überschreiten, wenn: ich Ihnen jetzt über die zahl
reichen Bemühungen zu einer Einigung über ein friedliches Mittel berichten würde, Bemühun
gen, über die Herr Minister Segni, obwohl sie während vieler Wochen unternommen wurden, 
kein Wort verloren hat. 

Wenn Herr Segni unsere Bemühungen um die Verbesserung des Schicksals der Südtiroler 
Minderheit als einen "formal diplomatic dispute" bezeichnet, so möchte ich demgegenüber 
zitieren, was die höchste politische Körperschaft der Südtiroler nach einer eindeutigen Loyalitäts
erklärung der Südtiroler gegenüber· der italienischen .Republik Mitte Oktober 1961 feststellte : 

" .  . .  Österreich, als Partner des Pariser Vertrages, ist berechtigt und verpflichtet, sich 
dafür einzusetzen, daß dieser seinem Buchstaben und Geiste nach voll erfüllt wird. Aus dieser 
Verpflichtung heraus hat Österreich die Frage Südtirol vor die Vereinten Nationen gebracht. 
Der internationale Weg ist weiterhin zu beschreiten, solange nicht eine Einigung auf inner
staatlicher oder zwischenstaatlicher Ebene erfolgt . . .  " 

Ich gebe gerne zu, daß es sehr schwer ist, sich hier über diese komplizierte Materie ein 
richtiges und vollständiges Bild zu machen, und eben deshalb hat sich Österreich entschlossen, 
die Anregung zu unterbreiten, ein Gremium kenntnisreicher und ehrenwerter Männer, das 
ausschließlich für diesen Zweck konstituiert werden soll, mit diesem Problem zu befassen. 
Sie sollen, frei · von Vorurteilen und Sympathie�; uns helfen; eine für alle Teile akzeptable 
friedliche Lösung dieses Problems herbeizuführen. 
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Anlage III 

Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Bruno Kreisky in der 
Politischen Spezialkommission zur Südtirolfrage vom 

23. November 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Ich habe mich zum Wort gemeldet, um zu dem hier vorliegenden Resolutionsentwurf 
Stellung zu nehmen und zu sagen; daß uns diese Resolution nicht in allen Teilen zufriedenstellt ; 
wir sehen in ihr jedoch einen sehr ernsten Versuch, einen Weg zu einer Lösung zu öffnen, und 
ich möchte daher auch den Delegierten der drei Staaten für ihre Initiative danken. ' 

, 

Wenn ich nun zu den einzelnen Punkten des Resolutionsentwurfes etwas ausführlicher Stellung 
nehmen muß, so deshalb, um unsere Position besser verständlich zu machen. Ich bitte Sie, 
mir dieses Zugeständnis zu machen, weil ich glaube, daß sonst die Gefahr besteht, daß dieser 
Streitfall eine neue, weitere Zuspitzung erfährt. 

Wenll" in der Resolution gesagt wird, daß die Erklärungen der Vertreter Italiens und ' 
Österreichs über die bilateralen Verhandlungen zur Kenntnis genommen wurden, und wenn 
nun hier von manchen Delegierten gesagt wurde, daß der Weg der Verhandlungen vor allem 
deshalb noch nicht erschöpft sei, weil wir eigentlich erst in diesem letzten Jahr diese. Ver-
handlungen geführt hätten, so möchte ich dazu feststellen : . , 

In Wirklichkeit wird über die Südtirolfrage mit Italien seit vierzehn Jahren gesprochen. Seit 
1948 versuchen Südtiroler und die österreichische Regierung das Problem zu lösen. Seit 
vierzehn jahren sind immer wieder neue Anstrengungen gemacht worden. ' . 

Am 8. März hat der bekannte italienische Journalist Indro Montanelli in der Zeitschrift 
, ;Europeo" unter anderem ausgeführt : . . .  Jahre hindurch hat die Wiener Regierung Noten . 
und Memoranden an Rom gerichtet, in denen die Durchführung gewisser Maßnahmen gefordert 
wird. Jahre hindurch hat sich die römische Regierung gegenüber diesen Aufforderungen taub 
gestellt und Jahre hindurch hat sich die Lage in Sjidtirol merkli<;h verschlechtert."  

Erst als wir zu der überzeugung kommen mußten, daß alle Bemühungen vergeblich sind, 
haben wir uns voriges Jahr entschlossen, hierherzukommen. Es ist also nicht richtig, daß 
wir die Südtirolfrage erst seit einem Jahr behandeln. Wir tun es, ich wiederhole es, seit mehr 
als vierzehn Jahren. Bezeichnend dafür, wie Italien diese Frage behandelt ·hat, ist die Art der 
Wldung der "Kommission für das Studium der Frage Südtirols". ' 

Bereits im Feber 1954 - also vor mehr als sieben Jahren - haben Südtiroler Parlamen
tarier, als sie dem damaligen italienischen Premierminister Scelba ein Memorandum über die . ' 
Nichterfüllung des Pariser Abkommens überreichten, die Bildung einer solchen Kommission 
gefordert. 

Am 4. Feber 1958 - also vor mehr als drei Jahren - haben die Südtiroler Parlamen
tarier im italienisclien Parlament einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine echte Autonomie 
für Südtirol vorsieht, ohne daß dieser Ep.twurf bis heute behandelt wurde. . 

Schließlich habe ich. selbst vor mehr als zwei Jahren dem heutigen Präsidenten der erwähnten 
Studienkommission den Vorschlag unterbreitet; ein solches Organ zu bilden. 

Von italienischer Seite wurde jed,och der Vorschlag' zur Bildung dieser Kommission erst 
sechs Tage nach jenem Zeitpunkt gemacht - nämlich am 24.'Juli 1961 -, zu dem Österreich 
gezwungen war, die Südtirolfrage neuerdings für die Tagesordnung der Vereinten Nationen 
anzumelden. 

Erst vor drei Wochen hat in Bozen eine Konferenz stattgefunden, an der sehr namha:rte 
Italiener te�lgenommen haben. Bei dieser Tagung haben beispielsweise Giuseppe Farias, ein 
leitendes Mitglied der Christlich· Demokratischen Partei Bozens und Lidia Menapace, Mitglied 
des Direktionskomitees der Christlich-Demokratischen Partei unter anderem erklärt, daß "die 
italienische öffentliche Meinung oft in wenig demokratischer Form auf das Südtirolproblem 
reagiere". 

. -

Im Abschlußkommunique dieses Kongresses wird daran erinnert, welche Verpflichtungen 
dem italienischen Staat gegenüber den Südtirolern erwachsen, und gefordert, daß "in voller 
Beachtung des Pariser V ertrages in seiner Zielsetzung der Bevölkerung der Provinz Bozen 
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durch die Abänderung des bestehenden Autonomiestatutes dene Gesetzgebungs- und Ver
waltungsbefugnisse erteilt· werden, die notwendig sind, um die Halt,ung der deutschsprachigen 
Volksgruppe und gleichzeitig ein demokratisches Zusammenleben und 'die kulturelle . und wirt
schaftliche Entwicklung der hier vorhandenen Sprachgruppe auch wirkllch zu erreichen". 

Ich kann aber nicht verhehlen, daß es auch andere Auffassungen in Italien gibt. Bei 
einer Konferenz, deren Vorsitzender der zeitweilige Sprecher der italienischen Delegation, 
Herr Martino, war und die im September dieses Jahres in Rom Istattfand, hat ein Redner unter 
großer Zustimmung der Anwesenden erklärt, daß "zuerst die Mehrheitsverhältnisse in der 

'" Provinz Bozen" zugunsten der Italiener verschoben werden müßten, bevor eine substantielle 
Autonomie zugelassen werden könne. 

' 

Wenn es uns nicht so bitter ernst um diese Sache wäre, so müßte ich sagen, daß wir sehr 
dankbar waren, daß Herr Martino hier gesprochen hat. Denn Sie selber konnten sich ja aus seinen 
Ausführungen ein Bild über die Art machen, in der man mit uns seit Jahren redet. So hat 
er eine Serie von Beschuldigungen, ohne einen wirklichen Beweis zu erbringen, vorgebracht, 
Aussprüche von Politikern wiedergegeben, ohne sie wirklich zu zitieren, Ich habe geschwiegen, 
damit man uns nicht den Vorwurf macht, die Debatte zu verschärfen. Nach all dem aber, was 
von itß,lienischer Seite gegen uns vorgebracht wurde, kann ich. es nicht me�r. 

'So haben Herr Segni und Herr Martino - zuletzt anläßlich .der Diskussion über den letzten 
Absatz des vorliegenden Resolutionsentwurfes - immer wieder Andeutungen von einer Schuld 
der österreichischen Regi,erung für die in Italien erfolgten illegalen Akte gemacht. Ich habe 
schon darauf hingewiesen, daß die österreichische Bundesregierullg in wiederholten Erklärungen 

. zum Ausdruck gebracht hat, daß sie Anschläge und Gewaltakte, wo und von welcher Seite 
immer sie verübt werden mögen, als Mittel des politischen 'Kampfes entschieden ablehnt. 

Die österreichische Bundesregierung hat die von ihr abgegebenen Erklärungen immer sehr 
ernst genommen, und auch dies will ich in aller Form feststellen, von Anfang an, ich betone : 
von Anfang an alle Maßnahmen ge,troffen, die es als Nachbarstaat zu' treffen verpflichtet war. 

I Ich könnte nun im einzelnen alle Weisungen an die Zoll- und, Grenzpolizeibehörden und alle 
polizeilichen Untersuchungen und selbst die eingeleiteten Strafverfahren 'von Österreichischen 
Gerichten anführen ; dies würde jedoch den Rahmen dieser Debatte überschreiten. Ich will 
nur noch einmal darauf verweisen, daß die österreichische Bundesregierung bereits in ihrer 
Note vom 4. Juli d. J. der italienischen Regierung vorgeschlagen hat, eine internationale Unter
suchungskommission mit der Aufgabe einzusetzen, durch eine unparteiische und gewissenhafte 
Prüfung die für eine friedliche Bereinigung des Südtirolproblems wesentlichen Tatsachen und 
Verhältnisse in Südtirol festzustellen. Die österreichische Bundesregierung hat in ihrer Verbal
note vom 1 .  August 1961 diesen Vorschlag dahingehend erweitert, daß diese Untersuchungs
kommission oder auch ein Vertreter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen beauftragt 
werden, die italienischen Beschuldigungen durch Einsichtnahme in die Unterlagen, die der 
österreichischen Regierung zur Verfügung stehen, von ihr getroffenen Maßnahmen und die 
einschlägigen Bestimmungen der österreichischen Gesetzgebung' unparteiisch und gewissenhaft 
zu prüfen. Die österreichische Bundesregierung scheut keine Erörterung der Verantwortlichkeit. 
Wenn aber ein solches unparteiisches Organ tätig wird, daim" wird es nicht umhin können, 
auch die Methoden zu überprüfen, die italienische S icherheitswachorgane bei der Vernehmung 
von inhaftierten Südtirolern angestellt haben. 

Hier vor mir liegen Dokumenye, die Zeugnis ablegen vOll den gräßlichen Folterungen, 
wie wir sie nur aus der nazistischen und faschistischen Ära her kennen ; diese Zeugnisse stammen 
von Priestern und Ärzten. 

Ich wiederhole, daß wir die illegalen Akte verurteilen, uneingeschränkt und restlos · 
verurteilen, aber es wird niemand leugnen können, daß sich diese Aktivität gegen Sachwerte 
gerichtet hat. 

. ' 

Bei den Vernehmungen inhaftierter Südtiroler. aber wurd� die Menschenwürde in einer 
Weise verletzt, die dringendst nach einer ernsten und gewissenhaften Prüfung verlangt. 

Wenn Herr Segni auf den operativen Teil . der Resolution eingehend gestern behauptet 
hat, daß der Präsident und der Sekretär der Südtiroler Volkspartei und der Sektreär der Süd
tiroler Sozialdemokratischen Partei ihre Befriedigung über 'die "Vereinbarungen des Jahres 1948 
ausgedrückt haben, so bestätigt er nur das, was ich selber hier �rklärt habe. Jawohl, die Süd
tiroler haben im Vertrauen auf die , ihnen von italienischer Seite gemachten Zusagen diese 
Erklärungen abgegeben. Aber ebenso wahr ist es, daß diese Zusagen nicht gehalten wurden. 

, Ich kann hier nicht alle die Unrichtigkeiten widerlegen, die gesagt wurden. Aber ein 
Beispiel dafür, wie wenig autonome Rechte z. B. die Provinz �ozen hat, geht daraus hervor, 
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daß die Provinz folgende Kompeten�'en nicht besitzt, die allen autonomen Regionen in Italien 
zustehen, und zwar.: 
Gesetzgebung und Ver�altung auf den Sachgebieten : 

Land- und Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei ; 
Handel, Industrie und Fremdenverkehr ; 
Öffentliche Arbeiten ; 
Bergbau ; 
Nutzung der öffentlichen Gewässer ; 
Soziale Fürsorge und Sozüüversicherung ; 
Gesundheitswesen und Hygiene ; 
Verkehrs- und Transportwesen ;  . 
Enteignungswesen ; 
Denkmalschutz ; 
R;egio�ale Kreditinstitute ; 
Steuergesetzgebung. . 

, ' 

Hinsichtlich der kulturellen Entwicklung ist zu sagen, daß die Verwaltung der Schulen 
staatlich ist und die Kontrolle über Theater, Film und Rundfunk vom Staat und nicht von 
der Pro'vinz ausgeÜbt wird. 

Ähnlich verhält es sich beim Volkswohnbau und bei der Arbeitsvermittlung. 
Was aber die Behauptung betrifft, daß die Südtiroler Minderheit eine bessere Behandlung 

erfährt und Privilegien genießt; die weit größer sind als die anderer Minderheiten in anderen 
Ländern, so möchte ich hier in aller Form 'erklären, daß wir Österreicher, aber auch die Süd
tiroler sehr glücklich wären, wenn sie die Rechte hätten, die z. B. die schwedische Minderheit 
auf den finnischen Alandsinseln genießt. ' , . . 

Von italienischer Seite wurde unter anderem zum letzten Panigraph der Präambel des 
Resolutionsentwurfes eingewendet, daß sie durch ihre Berufung auf "a peaceful and just 
solution" grundsätzlich von der im Vorjahr gefaßten Resolution abweiche. Die österreichische 
Uelegation erhebt keine Einwendungen dagegen, daß dieser Paragraph den Grundgedanken ' 
der vorjährigen Resolution angepaßt werde. 

Nun gestatten Sie mir, Herr Vorsitzender, 'daß ich �ich dem Paragraph 2 des operativen 
Teiles ' de,s Resolutionsentwurfes zuwende. Herr 'Segni sagte gestern : 

"Wenn Österreich und Italien bis jetzt über die Auswahl des friedlichen Mittels ' zu keiner 
Einigung gelangt sind; wie würden sie sich dann leichter auf eine Person oder eine Körper
schaft· einigen, .die ihnen bei dieser Auswahl behilflich sein soll ? Und wenn diese Einigung 
nach langen Verhandlungen' zustande gekoinmen ist" m,üßte die' Entscheidung über das fried
liche Mittel notwendigerweise _ in einem weiteren Übereinkommen zwischen Österreich und 
Italien niedergelegt wec-den und wir sind wieder dort angelangt, von wo wir ausgegangen sind ."  

Dazu erlaube .ich mir nun, einen k onkreten  Vorschlag zu machen : 
Ich ladt; die italienische Deleg�tion ein, uns hier schon heute' ein solches Organ oder eine 

solche Person zu nennen. Wenn es sich dabei auch nur um einen einigerma,ßen objektiven 
Vorschlag handelt, wobei ich bereit bin, von vornherein die Beurteilung der Objektivität . 
dieses Vorschlages diesem Komitee zu überlassen, sind' wir hier und heute bereit, einen solchen 
Vorschlag anzunehmen. Nennen Sie uns eine Stelle, die Ihnen als zweckmäßig erscheint, und 
damit ist auch . dieses Argument, das Sie gegen die Resolution einzuwenden haben, entkräftet. 

, Wir haben den Entschluß, die Generalversammlung um ihre Unterstützung bei der Wahl , 
eines anderen friedlichen Mittels zu ersuchen, nicht unbegründet gefaßt. 

Wir haben vorerst den Vorschlag gemacht; die Südtirolfrage möglichst spät in - diesem 
Komitee zu behandeln, u. zw. deshalb, weil wir der Studienkommission eine lange Per�ode 
ruhiger �beit geben wollten. Wir haben uns vor allem auch deshalb dazu entschlossen, weil, 
uns ,von , südtiroler Seite gesag� ,wurde, da� Herr Scelba selbst den Südtiroler Parla�entariern 
gegenübe� eine . solche Anregung gemacht habe. 

Aber auch deshalb, weil wir mit Herrn Segni am 21 .  September 1961 in New ,York ein 
Gespräch übel' die Schaffung ,einer Schieds- und Vergleichskominission begonne� haben. 

Im Verlaufe wochenlanger auf diplomatischem Wege gefÜhrter Verhandlungen hat Öster
reich sogar versucht, mit Italien eine Einigung über das Mandat, die Zusammensetzung sowie 
die Prozedur dieser Kommission zu er?:ielen. Unsere diesbezüglichen Vorschläge wurden ent
weder überhaupt nicht, hinhaltend oder negativ beantwortet. 

Um einen neuerlichen Beweis unseres guten Willens zu geben, haben wir zwei leitende 
Beamte des österreichischen Außenministeriums, die für ihr maßvolles ,Urteil allgemein bekannt 

, ' 
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sind" nach Rom entsandt, um sich für weitere Verhandlungen bereitzuhalten. Auch dieser Schritt 
blie b . erfolglos. 

. 

• J,a selbst als wir uns 11lit einem Schiedsverfahren und der Entscheidung einer derartigen 
Kommission " seIon le droit",  wie es von italienischer Seite vedangt wurde, einverstanden 
erklärten, lehnte die italienische Regierung, die österreichischen Vorschläge ab und bestand auf 
einer sofortigen Debatte der Südtirolfrage in den Vereinten Nationen. ' 

Wenn diese Debatte nun eine Schärfe erlangt hat, die sicherlich vielfach ' und mit Recht 
bedauert wird, so kann ich nur sagen und Sie alle zum Zeugen anrufen, daß Österreich eine 
.Auseinandersetzung in dieser Form nicht gewollt hat und bis zur letzter). Minute versucht hat, 
sie zu vermeiden. 

Ich erinnere daran, daß ich von meinem Erwiderungsrecht nicht Gebrauch gemacht habe 
und daß ich gestern, sogar auf mein Schlußwort verzichtete, nur 'um diese Debatte .nicht zu 
verschärfen. 

Die Reden Herrn Martinos und Herrn Segnis haben mir aber jeden anderen Weg unmöglich 
gemacht:' . 

- , 

Österreich hat seit Jahrzehnten ein schweres Schicksal zu erleiden gehabt. Nach dem ersten 
Weltkrieg ist ein großes WirtschaftsgebIet zerfallen. Übriggeblieben ist ein kleines Land ohne 
wirtschaftliche Resourcen, an einer schweren strukturellen Krise leidend, bis es schließlich im 
Jahre 1938 durch den Einmarsch der Hitlerschen Truppen seine Selbstänaigkeit verloren 
hat . Kurze Zeit später wurde Österreich, so wie andere Länder Europas, .ein Opfer des Krieges, 
und 1945, als wir unsere Freiheit wiedererlangten, war das kleille Österreich ein großes Ruinen
feld. Zehn Jahre lang war Österr�ich okkupiert, bis es vor sechs , Jahren endlich seine volle 
Freiheit wiederer langte. 

. . 

In diesen sechs Jahren haben wir unser Land wieder aufgebaut und wir haben in Wirk
lichkeit eill einziges politis,ch�s Ziel : Aus Österreich niit seinen .7 Millionen Menschen die Heim
stätte eines freien und friedlichen Volkes zu machen. Wir haben keinen anderen politischen 

. Ehrgeiz. Wir stellen keine Gebietsforderungen, wir haben in einer leidvollen Geschichte gelenlt, 
mehr als irgendein anderes Land in Europa, zu verzicllten. Und aus dieser Grundhaltung heraus 
habe ich auch in meiner ersten Rede hier eine eindeutige Erklärung abgegeben, daß wir keine 
revi�ionistischen Absichten verfolgen. Wir wissen aus unserer eigenen ' Geschichte, wie sehr 
Europa - und dieser Teil Europas vor allem - den Frieden notwendig hat, und wir haben uns 
-lange und gründlich überlegt, diesen schweren Gang hierher anzutretell. 

Wir glauben, daß unser Petit nicht unbescheiden ist. Was 'wir verlangen, ist die Hilfe der 
Vereinten Nationen bei dem ehrlichen Bemühen um die Wahl eines friedlichen Mittels zur Regelung 
eines Konfliktes, der die freundschaftlichen Beziehungen mit unserem Nachbarstaat Italien 
gefährdet. . 

Der Resolutionsentwurf A/SPC/L. 77 scheint uns ,hiefür eine geeignete Grundlage. 
Glauben Sie mir, und ich kann dies nicht ernst genug sagen, daß nur dann, wenn Sie uns 

bei der Auswahl eines friedlichen Mittels behilflich sind, Sie auch verhindern können, daß diese 
Frage im nächsten Jahr wieder auf die Tagesordnung kommt. Nur indem Sie uns helfen, dieses 
friedliche Mittel zu finden, können Sie eine gemäßigte und friedliche ,Politik unterstützen. 

. 
• 
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Anlage IV 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zur 
Südtirolfrage vom 
6. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender ! 

. Die Südtirolfrage, welche gegenwärtig als Punkt 1 in der vorläufigen Tagesordnung der 
Politischen Spezialkommission aufscheint, wurde über Antrag der österreichischen Delegation 
auf die Tage,sordnung der XVI. Generalversammlung gesetzt. Die Gründe, aus denen sich 
die österreichische Regierung ver anlaßt sah, die Behandlung dieser Frage auf der diesjährigen 
Generalversammlung zu verlangen, sind den Vertretern dieser Kommission bekannt. 

Die österreichische Regierung, für die die Südtirolfrage ein Problem von höchster Bedeutung 
ist, hat dIe Tatsache, daß diese Frage als erster Punkt der vorläufigen Tagesordnung der Poli
tischen Spezialkommission angesetzt wurde, mit Genugtuung vermerkt. Wir sind jedoch den 
soeben abgegebenen Erklärungen der Vertreter Kanadas, Japans und anderer Staaten mit 
größter Aufmerksamkeit gefolgt, Erklärungen, in denen die Bedeutung einer ehestbaldigsten 
Diskussion des Problems der Atomstnthlung, welchem im Hinblick auf die Ereignisse der 
jüngsten Vergangenheit höchste Dringlichkeit zukommt, betont wurde. Wir haben mit gleicher 
Aufmerksamkeit die I Argulp.ente gehört, welche die Vertreter Ghanas, Nigel'ias und anderer 
Staaten zugunsticm einer ehestbaldigen Diskussion des Tagesordnungspunktes "Der Rassen
konflikt in Südafrika auf Grund der Apartheidpolitik der südafrikanischen Regierung" sowie 
des Tagesordnungspunktes "Behandlung von Personen indischer und indo-pa)ristanischer . 
Abkunft in Südafrika" geltend gemacht habe.n. 

Die österreichische Delegation will sich diesen Erklärungen und den zugunsten einer 
baldigen Diskussion der genannten Tagesordnungspunkte vorgebrachten Argumenten nicht 
verschließen und besteht daher nicht darauf, daß die Südtirolfrage als erster Punkt der Tages-
ordn:ung diskutiert werde. ' 
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Anlage V 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der V. Kommi�sion zur Widqtung des neuen 
Bibliotheksgebäudes der Vereinten Nati9nen vOlll , 

11. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender !. 

Ich habe um das Wort gebeten, um die tiefe' Genugtuung meiner Delegh tion über diy Ent
scheidung zum Ausdruck zu bringen, die dieses Komitee eben gefaßt hat, derzufolge das neue 
Bibliotheksgebäude der Vereinten Nationen dem Gedenken des" verstorbehen Generalsekretärs 
unserer -Organisation, Dag Hammarskjöld, gewidmet werden sOll. Der Vertreter der Nieder- , 
lande hat üi seiner Intervention zu Beginn der Sitzung auch d�n Gefühlen meiner Delegation 
Ausdruck \ verliehen. 

Ich möchte daher an dieser Stelle lediglich erwähnen, daß wir auch andere Initiativen, 
die bestimmt sind, die Erinnerung an Dag Hammarskjöld's Leben und '.rod wachzuerhalten, 
herzlich begrüßen. Im besonderen möchte ich die Absicht der Korrespondentenvereinigung 
der Vereinten Nationen erwähnen, einen Dag Hammarskjöld-Stipendien-Fonds zu errichten, 
der jungen Journalisten die Möglichkeit 'bieten soll, in New York zu studieren. Wir glauben, 
daß dieses Projekt einen weiteren lebendigen und passenden Denkstein für den verstorbenen 
Generalsekretär unserer Organisation d1:l.rstellt. 
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Anlage VI 

Erklärung des Abgeordneten zum Nationalrat Peter Strasser in der H. Kommission zum 
i Bericht des Wirtschafts- und' Sozia1rates vom 

16. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten Nationen, der uns zur Be
handlung vorliegt, enthält das �ichtigste und'gleichzeitig auch das schwierigste Problem unserer 
Zeit. Es ist das Problem der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung auf weltweiter Ebene. 

Es gibt viele andere Probleme, welche die gesamte Menschheit angehen und bewegen : 
das Wettrüsten, die Wiederaufnahme,der Kernwaffenversuche, die daraus erfolgende Vergiftung 
der Atmosphäre . Aber diese Probleme erscheinen einfach im Vergleich zum Gegenstand unserer 
Debatte. Alle' diese Fragen, welche schwer auf ei.ner immer verängstigteren Welt lasten, könnten 
von einem Tag auf den anderen durch einen einmütigen Willen der verantwortlichen Führer 
der Großmächte gelöst werden. Die Völker in aller Welt, welche alle den Krieg verabscheuen, 
würden ihnen einmütig folgen. Wir hingegen in dieser Kommission finden uns einem viel 

_ �omplexeren Problem gegenüber. 
Zur -Lösung des Problems der weltweiten Entwicklung ist der politische Wille der Re

gierungen zweifellos umirläßlich. Aber dieser Wille wäre zwecklos, wäre er nicht unterstützt 
einerseits durch eine Bereitschaft der Völker der industrialisierten Welt zu effektiver Hilfe 
und anderseits durch eine unbeugsame Bereitschaft der Entwicklungsländer �u Aufbau 
und zu Erneulirung. Die einseitige Natur der Hilfe verwandelt sich hiedurch in eine wahre Zu
sammenarbeit solidarisqher Partner. Nur mit der vollen Unterstützung von Millionen und 
Milliarden Männern und Frauen der gan�en Welt wird es möglich sein, dieses größte Unternehmen 
seit Menschengedenken erfolgrei9ll zu gestalten. Nur durch sie können wir die notwendigen 
Mittel mobilisieren, nur durch sie wird es uns gelingen, die Schwierigkeiten zu ,überwinden, 
die sich uns immer von neuem entgegenstellen werden, selbst dann, wenn wir die .wirtschaft-' 
lichen ,und finanziellen 'Mittel bereitgestellt· haben und, willens. sind, sie zum Wirken zu bringen. 

, Wir befinden uns hier vor einer großen Herausforderung unserer Epoche. Wir müssen uns dieser 
Herausforderung im Bewußtsein stellen, daß der, Prozeß der übertragung einer wirtschaft
lichen Entwicklung auf andere Gemeinschaften - große, alte und von der industrialisierten 
Welt verschiedene Kulturen - in sich Schwierigkeiten birgt ; durch die Mobilisierung gigan
tische:!; Mittel und durch die Entwicklung der Technik und der Organisation zu ihrem erfolg- ' 
reichen , Einsatz ; und schließlich durch die Erweckung der Bereitschaft der Völker in aller 
Welt, einer neuen Welt entgegenzugehen . 

. Die  wirtsc haft l i che  Verpflanzung  (Ökonomische  Transplantation) 

Das Ziel der jungen Staaten ist die Industrialisierung. 'Es handelt sich hiebei keineswegs 
um eine einfache :,prestigefrage. Die Industrialisierung ist unumgänglich notwendig, wenn sie 
sich von den schädlichen Folgen einer wirtschaftlichen Vergangenheit der Monokulturen be
freien wollen. ,Sie ist unumgänglich, wenn diese Staaten nach ihrer Befreiung von der kolonialen 
Vorniundschaft nicht in neue Abhän,gigkeiten fallen wollen. Industrialisierung heißt, sich der 
Mittel zu, bed,ienen, welche die Wissenschaft und , die moderne Technik ' der Menschheit zur 
V erfügung �tellt. Aber die Industrialisierung der unterentwickelten Staaten ist keineswegs 
nur ein Problem der übertragung technischer Vorgänge, wie Monsieur de Seynes dies in seiner 
so wohl fundiertel)- Erklärung erst kürzlich festgestellt hat. Sie ist auch nicht beschränkt auf 
eine Übertragung von Kapital oder M;aschinen. Was die Industrialisierung der neuen Staaten 
so schwierig macht, ist, daß , �s' sich um die übertragung der letzten Phase einer westlichen 
Zivilisation auf sehr verschiedene gesellschaftliche Systeme handelt, welche ihren eigenen 
Charakter . bewahren wollen. Man hat sich vielleicht mit zu großer Sorgfalt bemüht, in erster, 
Linie aus ,Gründen internationaler Courtoisie, zwischen "unterentwickelten Ländern", "weniger 

, entwickelten Ländern" oder "Entwicklungsländern" zu differenzieren. 
In Wirklichkeit sieht sich die industrialisierte Welt nicht "un.ter-" oder "minder-"ent

wickelten Ländern gegenüber, sondern vielmehr verschieden oder anders entwickelten Staaten. 
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Wenn ich die, Reden der hervorragenden Führer der jungen Staaten recht verstehe, so denkt 
in diesen Staaten niemand daran, auf diesen Unterschit:Jd zu verzichten und einfach irgendeinen 
neuen "way of life" zu übernehmen. Es steht nicht in Frage, 'eine verschiedene Kultur aufzu
geben, die sich z. B. durch eine verschiedenartige We'rtskala ausdrücken kann ; die übertra
gung der Industrialisiermig auf eine verschiedene soziale Struktur ist folglich eine unendlich 
schwierige Operation . Sie umfaßt nicht nur die Vorinvestitioti, die Schaffung von Infrastruk
turen, die Errichtung neuer Industrien usw. Sie beinhaltet darüber hinaus auch die Anpassung 
der Bevölkerung an diese neue Lebensart, und das bedeutet auch eine Änderung der Lebens-' 
einstellung, der Gedanken und der ' Gewohnheiten. All dies ist wesentlich schwieriger als die 
Errichtung eines elektrischen Kraftwerkes, aber ebenso notwendig für eine erfolgreiche Ver
pflanzung wie die überweisung von Kapita;l oder die Installierung von Maschinen. 

Es wäre naiv, glauben zu wollen, daß nach Beendigung dieser Aktion die neu industriali-, 
sierten Völker einfach Nachahmungen der industrialisierten Völker von heute wären. Gunnar 
Myrd'al betont, daß die Idee, die Entwicklungsländer würden .sich in gleicher Weise wie die 
heute industrialisierten Staaten entwickeln, oberflächlich und grundlegend falsch ist. Die 
Ausgangssituation der Entwicklungsländer ist sehr verschieden von der der europäischen Staaten 
zu Beginn der Industrialisierung. Ich möchte hier nicht auf Details eingehen. Ich erwähne 
daher nur die Tatsache, daß z .' B .  der Unternehmer der frühkapitalistischen Periode in p.en Ent
wicklungsländern praktisch nieht existiert, übrigens auch nicht ein genügend gestreutes Kapital 
für industrielle Investitionen, und auf Grund dieser Saehlage muß der Staat eine Vielzahl 
von Funktionen in der Wirtschaftsentwicklung dieser Völker übernehmen. Diese völlig ver
schiedene Ausgangssituation wird sicherlich auch zu verschiedenen Ergebnissen führen. 

Die übertragung einer modernen Wirtschaft ist daher nicht einfach ein technischer Vorgang, 
sondern ein wirtschaftlicher und soziaJer Vorgang. 

Die wirtschaftliche und soziale Planung müssen gleichzeitig erfolgen. Im Grunde sind sie 
nur 'zw,ei Aspekte ei�er einzigen Unternehmung. 

T e c h n i k  und Organisat ion  der  Unterstü t z u n'g 
Der uns vorliegende, über 300 Seiten starke Bericht legt eingehend die ganze Größe und 

Verschiedenartigkeit der den Entwicklungsländern gewährten Hilfe dar. ,Wenn man diese 
Aktionen jedoch studiert und insbesondere die gigantischen Summen die lj.iefür während der 
letzten , Jahre ' ausgegeben wurden, so ist man zutiefst , bestürzt,' wenn man feststellt, daß. alle 
diese Bemühungen ergebnislos erscheinen, wenn die Rohstoffpreise nicht 'stabilisiert werden. 

Der französische Volkswirtschaftler und frühere Minister 'Professor. Andre Philip hat 
kürzlich festgestellt, daß die Baisse der Rohstoffkurse im Laufe der letzten Jahre' den .Er
zeugungsländern mehr gekostet hat als die 'ges'anite bilaterale Hilfe ihnen während desselben ' 
Zeitraumes brachte: 

Alle Uberlegungen über die beste Art der Hilfeleistung schwindeq daher in ihrer Be
deutung, solange das Problem der Stabilisierung der Rohstoffpreise nicht gelöst ist. Es ist 
dies insbesondere ein Problem der alten Industriestaaten, die heute trotz des bemerkenswerten 
Fortschrittes der COMECON noch immer die größten Verbrau!Jher sind. ' 

' 

Präsident Kennedy hat das Problem sehr klar dargestellt : 
"Wir müssen versuchen, die weniger entwickelten Staaten gegen die ' plötzlichen 

Schwankungen ihrer, Einnahmen aus dem Export jener Produkte, welche ihre wesentliche 
Ausfuhr darstellen, zu , schützen."  ' 
Eine Lösung des Problems bleibt dennoch schwierig, denn das Prinzip des freien Waren

austausches ist die Grundlage des internationalen Handels der industrialisierten Staaten. 
Muß man aber nicht die Anwendung in extremis eines für die Stabilisierung der Rohstoffpreise 

!I so schädli{)hen Prinzips in Zweifel ziehen ? Dieser Zweifel scheint mir umsomehr gestattet, 
wenn wir, von der Seite dei industrialisierten Staaten gesehen, feststellen, daß wir systematisch 
unsere Rohstofferzeuger, d. h. die Landwirtschaft, vor Preisschwankungen schützen. Das 
, dringende und wiederholte Verlangen hervorstechender Vertreter der Entwicklungsländer, 
die Preise ihrer Grundproduktion zu stabilisieren, scheint daher vollauf gerechtfertigt, da 
sie doch nichts weiter verlangen, als jenen Produkten, die für ' ihre Entwicklung notwendig 
sind, dieselbe Behandlung zukommen zu lassen, die die industriaJisierten �taaten ihrer Land
wirtschaft gewähren. 

Es stehen sich verschiedene Konzeptionen einer Lösung dieses Problems gegenüber. 
Der Vertreter Großbritanniens hat der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß die gegenwärtig ' 
in Genf tagende internationale Zuckerkonferenz befriedigende Lösungen finden wird. Es hat 
gleichfalls emen Hoffnungsschimmer für Kaffee und Kakao gesehen. Abgesehen von dem 
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Versuch, gewisse tropische Produkte wie Kaffee, Kakao, Holz, Ölfr·üchte und Bananen zu 
stabilisieren, gibt es auch allgemeinere Vorschläge. Professor Benjamin Graham empfiehlt 
z .  B .  die Anlegung von Vorräten in aller Welt von 14 Produkten, nämlich : Getreide, Kaffee, 
Tee, Mais, Zucker, Tabak, Wolle, Baumwolle, Kohle, Holz, Gußeisen, Kautschuk, Kupfer 
und Zinn. Die zur Vorratsanlegung eingesetzte Organisation solle als unbe�chränkter Kä]lfer 
auftreten, sobald der durchschnittliche Index um 5 Prozent fällt, und als Verkäufer, wenn 
der In�ex um 5 Prozent steigt. 

Der Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates hebt insbesondere den bemerkenswerten 
Bericht des vom Generalsekretär der Vereinten Nationen eingesetzten Expertenkomitees 
hervor. Nach dieser Studie "über internationale Maßnahmen zur Kompensation der Schwan
kungen im Rohstoffhandel" sollte ein Entwicklungssicherungsfonds geschaffen werden, an 
den die Mitgliedstaaten Kompensationsforderungen richten würden, welche bei Rückgang 
der Einnahmen aus der Rohstoffausfuhr automatisch geleistet würden. In diesem Zusammen
hang vermerken wir mit Befriedigung die Ausführungen des Vertreters des FMI im Artikel 171  
des Wirtschafts- und Sozialrates. ' 

pie ]?eratende Versammlung des Europarates, welche die parlamentarischen Vertreter 
fast aller Mitgliedstaaten der OECD umfaßt, hat ihrerseits das Problem der Stabilisierung 
der Rohstoffpreise ausführlich diskutiert, kam jedoch auch zu keiner definitiven Konklusion� 
Die Versammlung nahm einstimmig eine an das Ministerkomitee des Europarates gerichtete 
Empfehlung an, "im Rahmen des Rates , der OECD die Aufnahme von VerharidlungEm über 
mögliche Maßnahmen gegen die Unstabilität des Rohstoffmarktes vorzuschlagen" .  

Diese Empfehlung erfolgte ' angesichts der Uberlegung, "daß es bisher noch nicht möglich 
war, im Rahmen der Vereinten Nationen, des Wirtschafts- und Sozialrates der Vereinten 
Nationen oder des GATT ein weltweites Abkommen über die Organisation des internationalen 
Rohstoffmarktes zu verwirklichen". Seine Exzellenz, Dr. Ismael Thajeb, hat in seiner blen
denden Intervention in dieser Kommission betont, daß dieses Problem von allen Staaten 
gemeinsam gelöst werden müsse. Auch wir hoffen, daß eine Lösung weder partiell noch regional, 
sondern daß sie global sein wird. Aus diesem GrUnde sollte diese Lösung auch hier in diesem 
alle Staaten umschließenden Forum gesucht werden. 

Aber wie dem immer auch sei, das Problem der Stabilisierung der Rohstoffpreise, diese 
Vorbedingung jed�r effektiven Hilfe für die Entwicklung, stellt sich mit .aller Dringlichkeit 
und. die Industriestaaten werden ihr nicht ausweichen können. 

Ich möchte zu diesem Zeitpunkt nicht in die organisatorischen Details der Entwicklungs
hilfe eingehen. Viel Interessantes ist über dieses Thema bereits gesagt worden, jm besonderen 
vorp. Vertreter der Vereinigten Staaten und von Herrn Philip de Seynes. Allem Anschein 
nach ist es angesichts der Vielzahl und der Verschiedenartigkeit der multilateralen und bi
lateralen Unternehmungen wie auch angesichts der großen Zahl der eingeschalteten Organisa
tionen - von denen es übrigens. ständig schwieriger wird, sich. die ,Abkürzungen zu merken 
zu Überschneidungen, Doppelgeleisigkeiten, ja  manchmal sogar zu Verwirrung gekommen. 
Aus diesem Grunde begr�ßen wir die Einsetzung einer achtköpfigen Sonderkommission des 
Wirtschafts- und Sozialrates, deren Aufgal?e es sein wird, alle Probleme der Rationalisierung, 
der Koordinierung und eines wirksamen Zusammenwirkens der verschiedenen Programme der 
Vereinten Nationen, der Spezialorganisationen und des Sonderfonds, dessen fruchtbare Tätig
keit in jüngster Zeit ich besonders betonen möchte, zu prüfen. Die österreichische Delegation 
wird alle Vorschläge unterstützen, die darauf abzielen, die institutionellen Doppelgeleisig
keiten auszuschalten und die Zusammenarbeit der verschiedenen internationalen Organisa- ' 
tionen und Institutionen zu verstärken. 

Der Po l i t i s che  Wille  

Ich komme nun zum dritten und letzten Punkt meiner Intervention : Wie köl11ien wir 
die Bereitschaft der Völker erwecken, die Lebensverhältnisse in dem heute noch ungenügend, 
industrialisierten Teil der Welt zu verändern ? 

Der Vertreter Indonesiens hat ' uns in diesem Raum die Frage gestellt : "Aber teilen denn 
die übrigen Völker Europas unser Dringlichkeitsgefühl � "  

Herr Vorsitzender, ich kenne Europa und ich glaube antworten zu  können, daß dieses 
Bewußtsein der Dringlichkeit von Tag zu Tag wächst. Man muß sich aber auch bewußt sein, 
daß es noch immer Millionen Einwohner der industrialisierten Völker gibt, die die Erdkugel 
in falscher Perspektive sehen, oder sagen wir zumindest in eingeschränkter Perspektive. Sie 
sehen in erster Linie jene Meridiane, die die Erdkugel von Pol zu Pol umlaufen und, die Welt 
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. ' in , verschiedene politische Systeme teilen. Sie sehen nicht mit derselben Schärfe das breite 
Band zwischen den Wendekreisen des Krebses und des Steinbocks und über diese hinaus - wo 
noch immer Not, Hunger und Krankheit über hunderte Millionen unserer Brüder herrschen. 
Man muß sie dazu bringen, daß sie der ganzen Wirklichkeit vnserer Welt ins Auge schauen. 
Es hat große Bemühungen zur Bildung der öffentlichen Meinung in einem Weltflüchtlingsjahr 
gegeben, in einem Jahr des Kampfes gegen den Hunger - zu Beginn des Dezenniums der 
Entwicklung sollte jedenfalls eine große internationale Bemühung ähnlichen Charakters stehen. 
Doch ein Jahr wäre gar nicht genug . . Ein solches Jahr würde uns nicht der Aufgabe entbinden, 
alles nur Mögliche auf internationalem Gebiete zu tun, um Geist und Herz unserer Lands
leute zu mobilisieren. Mit Freude kann ich in diesem Zusammenhang feststellen, daß Österreich 
trotz seiner fast tausendjährigen Geschichte die Aspirationen der neuen Staaten besonders 
gut versteht. Auch wir sind in gewissem .Sinne ein junger IStaat, Österreich besitzt seine 
g�genwärtigen Grenzen erst seit etwa 40 Jahren. Während sieben Jahren nationalsozialistischer 
Besetzung war es von den Landkarten verschwunden und von 1945 bis 1955 durchlebte es 
zehn Jahre einer Vier-Mächte-Besetzung. Erst seit sechs Jahren ist Österreich wiederum ein 
souveräner und unabhängiger Staat . . 'Vie sollten wir da nicht das Streben anderer Völker 

, nach nationaler Unabhängigkeit verstehen und ihren Wuns'ch, eine eigene gesunde Volks
wirtschaft als Garantie dieser Unabhängigkeit aufzubauen. Wir haben nie Kolonien oder 
Überseegebiete besessen und uns fehlt daher vielleicht manch�al das praktische Wissen um 
die Lage der Entwicklungsgebiete . Aber wir haben eine tiefe Sympathie für die edlen Ziele, 
die diese Völker anstreben. Durch Informierung und durch �ie Tat versuchen wir unseren 
Landsleuten die große Dri:qglichkeit der Hilfe für den nichtindustrialisierten Teil der Welt 
verständlich zu machen. 

Hier nur ' ein Beispiel : das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat eine 
Sonderkommission für Afrika ins Leben gerufen. Ich bin sicher, daß dies bei einem Staat, der 
niemals kolonialistisch war, nicht als Phänomen eines Neo-Kolonialismus gewertet werden wird. 
Diese Kommission hat sich als erforderlich erwiesen, da zu jenem Zeitpunkt, als Österreich 
seine Unabhängigkeit wieder erlangte, sich die Landkarte des afrikanischen Kontinents durch 
die Geburt der neuen Staaten völlig veränderte. Und sie verändert sich noch immer. Im Rahmen 
dieser Kommission werden Vertreter des Parlaments, der Wirtschaft, des Handels, der Gewerk
schaften, der Religionsgemeinschaften, der Jugendbewegungen., u .  a. m. regelmäßig von öster-
reiclfisC'hen Experten oder führenden Afrikanern informiert; '  

. 

Diese Aktivität spiegelt sich bereits in unzähligen Versammlungen politischer, religiöser 
und kultureller Organisationen und sie beginnt ihren praktischen Widerhall in einer verstärkten 
Hera:nziehung qualifizierter Personen für die Technische Hilfe' oder den systeinatischen Auf
bau der Kontakte mit den überseeischen Studenten auf den österreichischen Universitäten 
zu finden. Ein Drittel der an den ö3terreichischen Unive;rsitätelliinskribierten, Studenten kommt 
ja aus' Überseegebieten - zum Gro,ßteil aus dem Nahen und: Mittleren Osten. 

D a s  Friede n s - Corps  

Ein' weiterer Weg, der uns nicht nur für die Aufklärung der Öffentlichkeit, sondern auch 
für eine wirksame Hilfe ausgezeichnet geeignet scheint, 'ist die ' Idee und die Organisation, 
welcher aer US-Präsident Kennedy den Namen "Peace-Col'ps" gegeben hat. Der Grundge
danke dieses Corps von Friedensfreiwilligen, welche sich auf Wunsch von Entwicklungsländern 
auf eine bestimmte Zeit in diese Gebiete begeben, erscheint uns richtig. Wir vermerken mit 
Genugtuung die Resolution 849 (XXXII) des Wirtschafts- und Sozialrates, welcher an die 
Spezialorganisationen der Vereinten Nationen das Ersuchen , richtet, die Einstellung von 
Freiwilligen in Erwägung zu ziehen. Man hat mir mitgeteilt, daß das Friedens-Corps der Ver
einigten Staaten 125 Freiwillige für Programme der Vereinten Nationen offeriert. Ich bin 
in der Lage zu erklären, daß Österreich der Verwendung von �beitern ur,td Technikern in den 
Entwicklungsländern größtes Interesse entgegenbringt. Wir 'werden alle Möglichkeiten einer 
Teilnähme von jungen österreichisehen Arbeitern, Technikern und Intellektuellen in solchen 
Programmen' der Vereinten Nationen prüferi. 

Ich möchte auf den Einsatz von freiwilligen Arbeitern in den operationellen Programmen 
der Vereinten Nationen und der Spezialorganisationen zur Errichtung der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung der unterentwickelten Staaten nicht weiter eingehen. ' Ich bin mir 
bewußt, daß dieses Thema einen besonderen Tagesordnungspunkt dieser Generalversammlung 
bilden wird. Wenn ich, Herr Vorsitzender, diese Frage mit Ihrer Erhiubnis dennoch kurz 
streife, so aqch deshalb , weil dieses Problem in der vorangegangenen Diskussion auch bereits 
vom , Vertreter der -Sowjetunion angeschnitten wurde. Er hat den amerikanischen Plan sehr 

:1 , I' 
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kritisch beleuchtet. Mein Aufenthalt in den Vereinigten Staaten hat es  mir ermöglicht, das 
US-Peace-Ccirps zu studieren und ich glaube, daß 'die Furcht und die Kritik, welche hier zum 
Ausdruck gebracht wurde, durch die Tatsache nicht begründet ist. Doch dies gehört nicht 
in meine Zuständigkeit und ich möchte lediglich der Hoffnung Ausdruck geben-, daß der Ver
treter der Sowjetunion diese negative Einstellung zum US-Peace-C0fps nicht auch auf die Idee ' 
eines Einsatzes freiwilliger Arbeiter in den operationellen Programmen-der Vereinten Nationen 
im allgemeinen ausdehnt . Ich vermag nur schwer einzusehen, wie der Einsatz von freiwilligen: 
Arbeitern in den Programmen der Vereinten Nationen auf irgendeine Weise mehr zu einem 
. Instrument des Kalten Krieges werden sollte als der Einsatz von Experten im Rah�en der 
Technischen Hilfe. Im übrigen würde Österreich seiner erklärten und anerkannten Neutralitäts
politik folgend jede Mitwirkung an einer solchen Tätigkeit ablehnen. 

Aber die Idee von Freiwilligen aus entwickelten Ländern scheint ·uns das genaue Gegenteil 
zu sein. Nicht nur in den USA, sondern auch in vielen europäischen Ländern hat dieser Gedanke 
die Begeisterung der Jugend entzündet . Aus diesem Grunde hat auch der Europarat einstimmig 
seine Sozialkommission daIllit beauftragt; die Möglichkeit der Schaffung einer europäischen 
Organisation für soziale Aktionen zu schaffen, deren' Ziel es sein würde, bei 'der Durchführung 
von Plänen zugunsten der Entwicklungshilfe mitzuhelfen. Ich bin überzeugt, daß ein Appell 
der Vereinten Nationen an die Jugend der Welt, freiwillig und brüderlich zusammenzuarbeiten, 
in aller Welt ein. begeistertes' Echo finden würde. Auf diese Weise könnten auch besondere 
Bande zwischen den , beiden Welten geschaffen werden, zwischen der, Welt der Maschinen und 
der Welt der Not - ich lehne es ab, den' Ausdruck "Dritte Welt" zu verwenden, . welcher die 
Annahme eines dauernden Kalten Krieges zwische� z:vei Welten zu akzeptierep scheint . Diese 
Bande könnten zu wirksamen Transmissionsriemen werden, durch welc�e d!lr entwickelten 
Welt , die Bedürfnisse der nicht en�wickelten Welt besser vermittelt werden würden, wodurch 
ein Ausgangspunkt für eine Zusanimenarbeit auf gleicher Grundlage geschaffen werden würde, 
zum Vorteil und Gewinn beider Partner. 

Ich kehre nun zu meinen Ausgangspunkt zurück. Ob die Verpflanzung des modernen 
Industrialismus von Erfolg begleitet sein. wird, wird in gleicher 'Weise von nicht wirtschaftlichen 
Faktoren abhängen. ' Der Bericht des Sozialausschusses der Vereinten Nationen vom 9. März ' 
1961 (Report on the 'World Situation with Special Reference to the Problem of Balanced Social 
and Economic Development) empfiehlt , ;�inen ausgewogenen wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt" und betont, die Interdependenz der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Zweifel
los wird die Industrialisierung alte soziale Strukturen zum Einsturz bringen, ,Binnenmigrationen 
zur Folge haben, die Produktionssteigerung wird. das Problem der Arbeitslosigkeit vergrößern 
und um die neuen Industriezentren gewaltige Baracken und Elendsviertel entstehen lassen. 
Es wird sich darum handeln, diese' sozialen Auswir�ungen der Industrialisierung zu bekämpfen, 
um die Unabhängigkeit der neuen Staaten wirklich zu stärken und die Wohlfahrt und den 
Lebensstandard ihrer Völker wirklich heben . zu können: 

Wenn man die gigantischen Ziffern hört, welche die Vertreter der großen Industriestaaten, 
der USA, der Sowjetunion und Großbritanniens zugunsten der Technischen und Wirtschaft
lichen Hilfe aufwenden, kann man 'Sich die Frage stellen, welche Aufgabe den Kleinstaaten wie 
Österreich, welches ich hier Zll vertreten die Ehre habe, erfüllen können. Unsere finanziellen 
Beiträge zum Sonderfonds, zur Technischen Hilfe, zur bilateralen Zusammenarbeit werden 
immer neben dem enormen Potential der 'Großmächte fast eine "quantite l1I§gligeable" sein. 
Trotzdem fühlen Wir uns ' solidarisch mit dem großen Unternehmen, welches die industrialisierte 
Welt bewerkstelligen muß. . 

Es sind aber gerade " die kleinen industrialisierten Staaten, die l)ei der A�sarbeitung einer 
Sozialpolitik, welche die Auswirkungen der wirtschaftlichen Entwicklung ausgleicht, von Nutzen 
sein können. Der Vertreter Schwedens, Herr Bertil Bolin, hat schon in hervorragender Weise 
diese soziale Frage im Prozeß der wirtschaftlichen Entwicklung behandelt, eine Frage, . die 
Übrigens auch von Herrn de Seynes bei seinem. ,kürzlichen: Überblick so glänze:(ld dargestellt 
wurde. Ich möchte hier nicht zu Wiederholungen schreiten und -die Ausführung'en Herrn 
Bolins, insbesondere seine Worte über die soziale Gerechtigkeit und die Rolle der freien Ge
werkschaften wiederholen, aber ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich im besonderen auf 
die Fähigkeit der kleinen Industriestaaten für das Studium der Anpassung auf sozialem 
Gebiete, der Heranziehung von Sozialarbeitern und im besonderen zur wirksamen Hilfe und 
Beratung auf dem Gebiet der Berufsbildung hinweise. Ohne die intellektuellen Eliten zu über
sehen, muß man doch zugeben, daß das Rückgrat der industrialisierten G�sellschaft der Fach-
arbeiter, ' der technische Spezialist ist. 

-
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Ich glaube, . daß ein Land wie Österreich dabei behilflich sein könnte, daß andere Staaten 
nicht in dieselben Fehler verfallen, welche wir in der ersten Phase unserer Industrialisierung 
begangen haben. Wir besitzen kein gewaltiges Kapital und kejnen g�oßen Reichtum, aber wir 
besitzen eine lange Erfahrung über die Anpassung des Menschen auf so�ialem Gebiet, wir be
sitzen eine hohe industrielle, metallurgische und anderweitige Technik, qualifizierte Arbeiter 
und Ingenieure sowie humanistische und technische Hochschulen mit langer Tradition. Ohne 
unsere Verpflichtungen als Mitglied der Vereinten Nationen zu vernachlässigen, glauben wir 
mit größter Wirksamkeit auf dem gerade von mir aufgezeigtt;)n Gebiet mitwirken zu können. 

In diesem Sinne beabsichtigen wir unseren Beitrag zumiDezennium der Entwicklung zu 
leisten. Der ausgezeichnete "Act for International Developm�nt", welcher im Detail die Frage 
der Hilfe für die Entwicklungsgebiete behandelt, hat zweifellos andere Projekte der Wirtschafts-
entwicklung sehr angeregt. ' 

Die Diskussionsbeiträge dieser . Kommission geben mir die "Überzeugung, daß das :prinzip 
eines Jahrzehntes der Entwicklung der Vereinten Nationen ;bereits allgemein akzeptiert ist. 
Ein Jahrzehnt allein aber hieße, die Dinge ein wimig zu optimistisch zu sehen. Jene Staaten, 
welche vor etwa vierzig Jahren ihre industrielle Revolution hatten; begannen diese Periode mit 
wesentlich höher entwickelten Infrastrukturen als wir sie heute in den Entwicklungsländern 
finden. Und sie verfolgen immer 'noch das Ziel, den Vorsprung der ' alten Industriestaaten aufzu� 
holen .. Dieses Jahrzehnt wird vielleicht nur das erste Jahrzel).nt eines Jahrhunderts der welt
weiten Entwickl,ung sein, eines Jahrhunderts, in dem sich die Erfordernisse des Verstandes 
mit den Imperativen der Moral verbinden werden. Der Vertreter der Vereinigten Staaten, 
Herr Klutznik, hat von neuem das große Bemühen um die Hel?ung des Lebensstandards für die 
Bevölkerung der ganzen Welt mit einem Krieg verglichen. Es wird dies vielleicht ein zweiter 
hundertjähriger Krieg sein. Österreich hat in seiner Vergangenheit an vielen Kriegen teilgenom
men, und hat viele von ihnen verloren. Wir werden mit Freude an diesem Krieg teilnehmen, 
in dem es nur eine Front geben wird : auf der einen Seite Not und Elend, auf der anderen Seite 
die gesamte Menschheit. . 
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Anlage VII 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der IH. Kommission zum Entwurf eines 
Abkommens über die Voraussetzungen der Eheschließung vom 

16. Oktober 1961 

Frau Vorsitzende ! . 

Die österreichische Delegation möqhte hinsichtlich der subi'1tantiven Artikel folgende 
Bemerkungen .machen : 

Zu Artikel I :  
Die österreichische Del�gation legt sich die Frage vor, ob es nicht möglich wäre, alle kon

kreten Bestimmungen in Artikel I zu vermeiden, die die Verwirklichung des Prinzips des vollen 
und -freien Konsens zu gewahrleisten suchen, und ob es niöht vorzuziehen wäre, eine Ver
pflichtung der nationalen Gesetzgeber vorzusehen, die Realisierung dieses Prinzips in den.natio-
nalen Gesetzen zu sichern. \ 

Die österreichische Delegation ist der Meinung, daß eine solche Bestimmung mehr Staaten 
in die Lage versetzen würde, die Konvention zu ratifizieren. 

Zu Artikel 2 :  
Der Ausdruck "im Interesse der zukünftigen Eheleute" erscheint zu eng. In der Praxis 

wird eine Altersnachsicht im Interesse eines erwarteten Kindes ebenso zu · gewähren sein. 
Die österreichische Delegation schlägt daher vor, die letzte Klausel in Artikel 2 mit delll 

Wortlaut "im Interesse der zukünftigen Eheleute" zu streichen. 
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Anlage VlII 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der IH. Kommission anläßlich der Debatte 
über Artikel 19 (Recht auf freie Meinungsäußerung) des Entwurfes der Menschenrechts

konvention . vom 
16. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender ! 
Die Arbeit , an dem Entwurf der Bestimmungen über die bürgerlichen und politischen 

Rechte hat schon geraume Zeit in Anspruch genommen. Verschiedene Institutionen waren 
damit befaßt, diese schwierige und wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und obwohl die Arbeit in 
den Vereinten Nationen Fortschritte erzielte, hat die österreichische Delegation vor zwei 
Jahren den Antrag gestellt, die Arbeiten zu beschleunigen. Dieset Antrag wurde einstimmig 
angenommen. Wie damals wünscht die österreichische Delegation auch jetzt, daß die Arbeit 
rasch fortschreiten möge. Desto mehr läßt der Fortschritt bei der Behandlung des Artikels 19 
Befürchtungen entstehen, daß der erwähnte Antrag in Vergessenheit geraten ist. 

Zugegeben, Artikel 19 ist ein Artikel von überragender Bedeutung. Er ist - wie von 
einigen Delegationen bereits festgestellt wurde - praktisch die ßrundlage aller anderen Men
schenrechte. Daher ist es nicht überraschend, daß das Interesse an dem Gegenstand groß ist 
und daß eine Reihe von Abänderungsvorschlägen eingebracht wurde. Aber unglücklicherweise 
haben alle Abänderungsanträge eher einen negativen Charakter. Sie zeigen keine Tend�nz, 
das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung zu stärken. All die eifrigen Gedanken und 
Tätigkeiten der Proponenten scheinen mobilisiert worden zu seIn, neue und stärkere Restrik
tionen dieses Rechtes zu erfinden. 

Es scheint, daß in diesem Verfahren hier nur ein Teil gehört witd und der andere Teil, 
dessen Recht eigentlich gewährt werden soll, nicht. ' 

Es wäre am besten, wenn man ohne Restriktionen auskäme. Aber wir müssen leider 
re�listisch sein. Immer hatte das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung gewisse Beschrän: 
kungen, die sich im Interesse der Rechte anderer Individuen und im Interesse der Gemeinschaft, 
in der das Individuum lebt, als notwendig erwiesen haben. Aber diese Beschränkungen müssen 
auf ein Minimum reduziert und sorgfältig definiert werden. Der Ausdruck "public order" im 
vorliegenden Text ist zu unbestimmt, um diesen Erfordernissen zu entsprechen. Die öster
reichische Delegation wird auf diesen Punkt später zurückkommen, wobei sie einen neuen 
Wortlaut vorzuschlagen beabsichtigt. 

Im Augenblick haben wir es mit Restriktionen zu tun, die aus anderen Gründen als den 
eben erwähnten auferlegt werden sollen. Natürlich sind die in den verschiedenen Abänderungs
vorschlägen ausgedrückten Gedanken, wie Vorbeugung gegen Kriegspropaganda, Vorbeugung 
gegen Aufreizung zum nationalen Haß usw:, wertvoll. Sie stehen aber in keinem direkten Zu
sammenhang mit dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung. 

Aus pra_ktischen Gründen erscheint es jedoch vielleicht vorteilhaft, Artikel 19 im Zu- · 
sammenhang mit den in den verschiedenen Abänderungsvorschlägen enthaltenen Ideen zu 
behandeln. 

Bezüglich des vorliegenden Artikels 19 möchte die österreichische Delegation den folgenden 
Wortlaut, der die Bemerkungen der japanischen Delegationen betreffend die mehr oder weniger 
identischen Rechte in Artikel 1 8  und 19, nämlich das Recht auf Gedankenfreiheit und das 
Recht auf Meinungen, und die Zweifel bezüglich des Inhalts des Ausdrucks "public order" 
berücksichtigt, anregen. (Anm. : Dieser Text deckt sich bis auf die Hinzufügung des Wortes 
"aufsuchen" und die Auslassung der Worte "in einer demokratischen Gesellschaft" voll
kommen mit dem Text des Artikels 10 der Europäischen Konvention der Menschenrechte) : 

( 1 )  Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die 
Freiheit der Meinung und die Freiheit zum Aufsuchen, zum Empfang und zur Mitteilung von 
Nachrichten oder Ideen ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rü'qksicht auf Landes
grenzen ein. Dieser Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder 
Fernsehunternehmen einem Genehmigungsverfahren unterwerfen. 

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann 
sie bestimmten, vom ' Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen 
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oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie im Interesse der nationalen Sicherheit, der 
territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung 
und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des 
guten Rufes oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertrau
lichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit der Recht
sprechung zu gewährleisten. 
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Anlage IX 

Erklärung des österreichischen Vertreters auf der Konferenz für Beitragsleistungen zur 
Technischen Hilfe und zum Sonderfonds vom 

17. Oktober 1961 

Herr Präsident ! 

Die österreichische Regierung hat immer schon mit größtem Interesse und wärmsten 
Sympathien am Programm der technischen Zusammenarbeit teilgenommen. Wir betrachten 
die Evolution der Entwicklungsländer als eine der größten Aufgaben unserer Zeit : eine Aufgabe 
für die gesamte Gemeinschaft der Nationen, die hier eine Gelegenheit hat, zu beweisen, daß 
weltweite Zusammenarbeit und Solidarität nicht für immer ein Traum bleiben muß, sondern 
Wirklichkeit werden kann. In diesem Geiste hat die österreichische Regierung schon in den 
vergangenen Jahren ihren Beitrag zum Technischen Hilfsprogramm und zum Sonderfonds der 
Vereinten Nationen geleistet. Voriges Jahr hatten wir die , Ehre bekanntzugeben, daß die 
österreichische Regierung ihren Beitrag für das laufende Jahr mehr als verdoppelt hatte. 
Heute kann ich mitteilen, daß die österreichische Regierung für 'das Technische Hilfsprogramm 
und zum Sonderfonds der UNO 1962 abermals �eiträge in derselben Höhe leisten wird, nämlich 
170.000 US-Dollar für das Technische Hilfsprogramm und 260.000 US-pollar für den Sonder
fonds, zusammen �lso 430.000 US-Dollar . 

. Es erfüllt uns mit aufrichtiger Genugtuung, diesen Beitrag für die Völker der jungen Staaten 
zu leisten, mit denen uns die Bande warmer und enger Freundschaft verbinden, Ich möchte 
diese Gelegenheit auch ergreifen, um ihnen unsere besten Wünsche für eine erfolgreiche Durch
führung ihrer wichtigen und ambitionierten Programme zu übermitteln. 
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Anlage ' X  

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Spezialkommission zu den 
Auswirkungen der Atomstrahlung vom 

18. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender 1 

In der ersten Rede nach seiner Wahl, vor dem österreichischen Parlament, erklärte Bundes
präsident Dr. Schärf: 

"Ich werde .immer bereit. sein, im Namen des friedliebenden Österreichs meine Stimme 
im Interesse des Weltfriedens und gegen die Gefahren, welche die 'Menschheit bedrohen, 
zu erheben. Die moderne Wis::;enschaft soll nie zur Vernichtung der Menschheit, .sondern 
nur ,zur Förderung ihrer 'Wohlfahrt dienen." . ' 

Dieser Grundsatz, dieses Ideal, welches in dem feierlichen Versprechen des österreichischen 
Bundespräsidenten seinen Ausdruck fand, hat die österreichische Regierung und die öster
reichische DelegatiOJ:l in den vergangenen Jahren stets bei der Behandlung des Problems der 
Auswirkungen der Atomstrahlung geleitet. 

. 
. 

In jüngster Zeit haben die uns bekannten Ereignisse �iederum zu einem neuen, scharfen 
Ansteigen der :r;adioaktiven Strahlung geführt, in allen Staaten Bestürzung hervorgerufen und 
diesem Problem den Charakter höchster Dringlichkeit verliehen. Zahlreiche Delegationen haben 
bereits ihrer tiefen Beunruhigung Ausdruck gegeben, und auch meine Delegation ist der Ansicht, 
daß . sie diese Erei�nisse nicht mit Schwelgen übergehen kann. 

Zahlreiche.'Fragen über die Gefahren der Atomst'rahlung mögen heute noch unbeantwortet 
sein, und die, Größe der Gefahren ist noch nicht voll bekannt. Das ,�enige jedoch, das wir heute 
bereits wissen, ist ' an sich schon. Grund genug zu tiefer Beunruhigung. 

Seit VIelen Jahren widmen prominente Wissenschaftler in allen Teilen der Welt ihre Be
mühungen der Forschung und dem Studium auf diesem Gebiet. Gestatten Sie mir kurz in Er
innerung zu rufen, was Wissenschaftler aus neunzehn Staat(m bei der dritten Pugwash-Konferenz 
im September 1958 in Österreich im Hinblick auf die Gefahren der Atomwaffenversuche erklärt 
haben. Ich zitiere aus ihrem Bericht : 

. 

"Bei unserer ersten Konferenz. bestand Übereinstimmung darüber, daß, obwohl die biologi
schen Gefahren der Atomwaffenversuche im .v ergleich zu ähnlichen Gefahren, denen die Mensch
heit von anderer ' Seite ausgesetzt ist, klein sein mögen, solche Gefahren von Atomwa'ffenver
suchen dennoch bestehen und deshalb ihr genaues und ständiges Studium empfehlenswert 
scheint. Seit diesem Zeitpunkt hat das Wissenschaftliche Komitee der Vereinten Nationen zum 
Studium der Auswirkungen der Atomstrahlung weitgehende Untersuchungen durchgeführt 
\lnd seine Schlußfolgerungen hierüber veröff�ntlicht. Auch in diesem. Fall sind Wissenschaftler 
aus zahlreichen Staaten zu einstimmigen Schlußfolgerungen gekommen. Diese bestätigen, 

, daß die Atomwaffenversuche eine konkrete Gefährdung hervorrufen und in der gegenwärtigen 
' und in zukünftigen Generationen eine beträchtliche Anzahl von Opfern fordern werden. ,Wenn
gleich die Größe des genetischen Schadens verhältnismäßig klein zu sein scheint, verglichen 
mit solchen aus natürlicher Ursache, so kann doch die Häufigkeit von Leukämie und Knochen
krebs durch Radioaktivität aus Kernwaffenversuchen nach Ansicht des Wissenschaftlichen 
Komitees der Vereinten Nationen die natürliche Häufigkeit dieser Erkrankungen beträchtlich 
erhöhen. Diese Schlußfolgerung beruht auf der Annahme --'-- welche allerdings nicht von allen 
Autoritäten auf diesem Gebiet geteilt wird -, daß solche Auswirkungen auch schon durch die 
geringste Strahlung hervorgerufen werden können. Diese Ungewißheit läßt intensives' Studium 
und in der Zwischenzeit die pessimistischen Annahmen angezeigt scheinen. Sie 'unterstreicht 
die allgemeine Schlußfolgerung, daß je<:le unnotwendige Einwirkung von Atomstrahlung auf 
den Menschen gefährlich ist und deshalb vermieden werden ,sollte." 

Dies, Herr Vorsitzender, ist die Stellungnahme von siebzig Wissenschaftlern, die an dieser ' 
Konferenz teilnahmen, Wissenschaftler aus Ost und West, unter ihnen acht Nobelpreisträger. 
Sie werden nunmehr ausreichendes neues Material vorfinden, um ihre Studien wiederaufzu
nehmen. 
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Die österteichische Delegation, tief beunruhigt über das neue starke Ansteigen des radio
aktiven Ausfalles und über die potentielle Gefahr, die dieses für die Menschheit birgt, hat sich 
daher entschlossen, gemeinsam mit 24 anderen . Delegationen den der Kommission vorliegenden 
Resolutionsantrag einzubringen. . ' 

Die Ziele dieses Resolutionsantrages wurden bereits von' anderen Delegierten, insbesondere 
dem kanadischel). Vertreter, dargelegt, und ich glaube nicht, sie wiederholen zu müssen. 

Ich möchte jedoch einen Aspekt besonders hervorheben, der meiner Delegation von Wichtig
keit erscheint. Wir sind nicht der Ansicht, daß dieser Resolutionsantrag politischer Natur ist. 
In dieser Hinsicht können wir dem tschechoslowakischen Vertreter nicht folgen. Der Ausdruck 
unserer Beunruhigung wie auch .der Wunsch nach verstärkte� Studium auf dem Gebiet der 
Atomstrahlung folgt lediglich dem Bericht des Wissenschaftlichen Komitees der Vereinten 
Nationen, welcher die Grundlage dieser Diskussion darstellt. Das Wissenschaftliche Komitee, 
dem die CSSR als Mitglied angehört und welches bei der fraglichen Sitzung sogar unter Leitung 
eines tschechoslowakischen Vorsitzenden stand, erklärt in Absatz 12 seines Berichtes : . 

"Das Komitee stellt fest, daß die Wiederaufnahme der Kernwaffenversuche seit der ' 
Veröffentlichung seines letzten Berichtes die Dringlichkeit einer Verstärkung der dies
bezüglichen wissenschaftlichen Forschungen erhöht." \ 
Der von uns miteingebrachte Resolutionsantrag geht über diese Feststellung. nicht hinaus. 

Er drückt die Beunruhigung unserer Staaten und unserer Völker aus und legt sodann jene 
Maßnahmen dar, welche unserer Ansicht nach ergriffen werden sollten. . 

Noch vieles bleibt auf.dem Gebiete der Atomstrahlung unbekannt, und wir halten es für 
vordringlich, daß ernste und verstärkte Forschungen von den in Frage kommenden Personen, 

, Körperschaften und -Organisationen in dieser Richtung unternommen werden, und in diesem 
Sinne halten wir auch das Ersuchen für besonders wichtig, welches in dem Resolutionsantrag an 
die Internationale Meteorologische Organisation und an die Internationale AtomEmergie-Organi
sation gerichtet wird, die R!J,dioaktivität in der Atmo�phäre und ihre Auswirkungen zu überc 
wachen und zu studieren. 

Meine Delegation ist überzeugt; daß wir besondere Bemühungen unternehmen müssen, 
um die wissenschaftlichen Kenntnisse der Gefahren zu erlangen, die uns auf diesem Gebiete 
beyorstehen. Nilr dann werden wir in der Lage sein, die notwendigen Maßnahmen für unseren' 
Schutz zu treffen. ' 

In diesem Sinne haben wir den gegenständlichen ' Resolutionsantrag miteingebracht und 
empfehlen ihn der Kommission zur einstimmigen Annahme. 

. . 

I '  
'. 
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Anlage XI 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der V. Kommission zum Budget der Vereinten 
Nationen vom 

20. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Die österreichische Delegatiün möchte 1m gegenwärtigen Stadium der Generaldebatte 
lediglich einige grundsätzliche Erwägungen darlegen, die unsere Haltung in der Arbeit dieses 
Kümitees bestimmen werden. ' 

Hiebei möchte ich gleich ,zu Beginn betünen, daß meine Delegatiün im allgemeinen der 
Auffassung ist, daß der Budgetvüranschlag des Generalsekretärs für 1962 das aufrichtige 
Bestreben beweist, das Budget innerhalb vernünftiger Grenzen zu halten und jede unnü,t-

, wendige Erhöhung über die Kreditebene für 1961 hinaus süweit als möglich zu vermeiden. 
Wir sind ebenso. überzeugt, daß das Beratungskümitee für Verwaltungs- und Budgetfragen 
wiederum in gewühnter Weise beste Arbeit geleistet hat und alle jene Änderungen des Vür- . 
anschlages des Sekretariates vürgenünimen hat, die sich als nütwendig erwiesen haben. 

Wenn wir trütz dieser ernsten Bemühungen seitens aller verantwürtlichen Teile neuerlich 
mit einem Budget künfrüntiert sind, welches höher ist als das des vergangenen Jahres; so. hat 
die österreichische Delegatiün gegen eine derartIge Erhöhung an und für sich keine Bedenken. 

Wir leben in einer ständig wachsenden Gemeinschaft vün Natiünen, wachsend in ihrer 
Bevölkerung, wachsend aber auch auf wirtschaftlichem, süzialem und kulturellem Gebiet 
- eine Gemeinschaft, die sich :z;ahlreichen Prüblemen gegenüber sieht , die direkt oder indirekt 
mit dem Frieden und Sicherheit, ja mit dem Fürtbestand dieser Welt verknüpft sind. Es 
sei an dieser Stelle erwähnt, daß besünders auf wirtschaftlichem und süzialem Gebiet die 
Vereinten Natiünen einen äußerst wichtigen und immer größeren Beitrag zu leisten haben 
werden. Es ist daher nur natürlich, daß alle diese verschiedenen Prübleme, diese verschiedenen 
Wachstumsprüzesse und Entwicklungen auf so. vielen Gebieten, die Arbeit und Ausweitung 
unserer Organisatiün bestimmen. Denn gerade hi�r süllen diese Faktüren in praktische, fried
liche Leistungen umgesetzt werden. Mit Recht ist in diesem Zusammenhang das W ürt vüm 
"dynamischen Wachstum" der Vereinten Natiünen gemünzt würden. Dynamisches Wachstum 
hat jedüch nicht nur eine püsitive Seite, auf welche ich eben anspielte, sündern auch eine 
negative. Negativ in dem Sinn, daß Wachstum im allgemeinen auch einen Aspekt des Auf
gebens beinhaltet. NegatIV in dem Sinn - in seiner Nutzanwendung auf die Vereinten 
Natiünen -, daß gewisse Prügramme nicht denselben Grad der Dringlichkeit aufweisen 
wie im Zeitpunkt ihrer Inangriffnahme. Andere Arbeitsgebiete mögen reduziert würden sein 
und -könnten daher entsprechende Umschichtungen und Ersparungen ·mit sich bringen. 
Dynam'isches Wachstum würde daher eine genaue Prüfung jener Prügramme erfürdern, die 
bereits s�it mehreren Jahren ' in Wirksa.mkeit sind und in deren Umfang und Organisatiün 
gewisse Anderungen angebracht erscheinen würden. ' . 

Das Würt "dynamisches Wachstum" impliziert in gleicher Weise, daß nur jene Prügramme 
derzeit begünnen werden .süllten, die die nütwendige Substanz und Dringlichkeit aufweisen, 
um einer sürgsamen Prüfung in der Zukunft standzuhalten. Die Nütwendigkeit, daß die ' 
zustä):ldigen UN-Organe vernünftige Priüritäten unter den vo'n ihnen beschlüssenen Prügrammen 
aufstellen, ist hier hervürzuheben. Wir finden uns in vüller übereinstimmung mit den Beübach
tungen des Beratungskümitees für Verwaltungs- und Budgetfragen zu diesem Punkt, . die im 
übrigen auch vün anderen Delegatiünen aufgegriffen. wurden. 

Sämtliche Bemühungen seitens des Sekretariates und der Mitgliedstaaten, alle erfülgver
sprechenden Sparmaßnahmen in Wirksamkeit treten zu lassen, werden jedüch nicht aus
reichen, die finanziellen Schwierigkeiten zu beseitigen, in denen sich die Organisatiün befindet. 
Zwei Gründe sind für diese Lage tnaßgabend. Wir sehen einerseits beträchtliche Rückst�nde 
in den 'Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten zu dem regulären UN-Budget und andererseits 
Schwierigkeiten, die auf die Tatsache zurückzuführen sind, daß einige Staaten nicht bereit 
sind, zu bestimmten UN-Operatiünen beizutragen., Während die letztere Frage als ein gesün
derter Tagesürdnungspunkt dieses Kümitee späterhin nüch beschäftigen wird, verdienen 
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die Zahlungsschwierigkeiten verschÜldener Mitglieder unsere verständnisvolle Aufmerksamkeit. 
Meine Delegation hat in diesem Zusammenhang eine kleine , Anregung vorzubringen : Eine 
Durchsicht der einzelnen Budgetsektionen zeigt, daß bei weitem der größere Teil der Kosten 
der Organisation nicht zu einem bestinimten Zeitpunkt des Finanzjahres beglichen werdElIl 
muß, . sondern periodischer Natur ist. Der größte Teil des Budgets, etwa 60%; entfallen auf 
Löhne und Gehälter und ähnliche Ausgaben. Da Löhne und Gehälter monatlich ausbezahlt werden; 
müßte es der Organis!1tion unserer Meinung nach ohne besondere Schwierigkeiten möglich 
sein, die Beitragszahlungen einiger Mitgliedstaaten in derselben Form entgegenzunehmen. 
Die Anregung meiner Delegation ist daher die folgende : D�,s gr�ndliegende Prinzip bleibt 
weiterhin der dringende Appell an alle Regierungen, ihre Beitragsleistungen in vollem Ausmaß 
möglichst zu Beginn des Finanzjahres zu erbringen. In allen Fällen jedoch, wo dies aus diesem 
oder jenem Grunde nicht möglich erscheint, könnten · die �egie�ungen die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, ihre Beitragsleistungen in gleich hohen Raten monatli,ch abzuzahlen, Dies 
würde die Belastung einer in einer Globalsumme zu einem bestimmten Zeitpunkt zu leistenden 
Zahlung beseitigen. Ferner würde hiedurch dem Generalse�retär und,. den Mitgliedstaaten 
ein Sc�ema geboten werden, welchem die Regierungen ihre internationalen Zahlungsver
pflichtungen anpassen könnten. Der Plan würde, sofern er strikte eingehalten wird, Budget
rückstände am Ende des Jahres beseitigen. Die österreichische Regierung beobachtet diesen 
Zahlungsmodus bereits seit mehreren Jahren. . 

Ich möchte zum Abschluß bemerken, daß wir es vorziehen würden, wenn die Beratungen 
dieses Komitees sich so eng als möglich an die einzelnen Frag�n halten würden, 1i. zw. in der 
Reihenfolge, wie sie auf unserer Tagesordnung aufscheinen. 

, , 
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Anlage XII 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Kommission zur Einstellung 
der Kemwaffenversuche vom 

. '  

25. Oktober 1961 

Herr. Vorsitzender ! 

Da die .österreichische Deleg�tion an der prozeduralen Diskussion der h�utigen Vormittags� 
sitzung nicht teilgep.ommen hitt, möchte ich die positive Stimmabgabe meiner Delegation zum 
iranischen Antrag kurz erklären. . " . 

In Übereinstimmung mit der seit Jahren gehandhabten Praxis der Kommission besteht die 
Behandlung eines Tagesordnungspunktes aus drei Phasen : erstens der Generaldebatte ; ' zweitens 
der Speziitldebatte über die Resolutionsanträge ; und drittens der Abstimmurig. , 

Als die Kommission vor der Mittagspause entschied, die Generaldebatte - und ich betone 
die Formulierung : "Generaldebatte" im iranischen Antrag - über die Tagesordnungspunkte ) 
und 2 gemäß Geschäftsordnungsregel 1 17 vorläufig zu unterbrechen und die Behandlung eines 
besonderen Resolutionsantrages vorzunehmen, hat die Kommission di'e Behandlung der beiden 
zur Diskussion stehenden Tagesordnungspunkte nicht vorläufig abgeschlossen, sondern nur 
entschieden, vorläufig von der Phase 1 ,  d. h. der Generaldebatte, zur Phase 2, d. h. der Spezial
debatte über die Resolutionsanträge, überzugehen. Als die Kommission die ' Spezialdebatte 
im weiteren auf einen der Resolutionsanträge einschränkte,' war sie als Herr ihrer eigene!). Ge
schäftsordnung hierzu ' vollkommen berechtigt, da in der Geschäftsordnung keine gegenteilige 
Bestimmung enthalten �st. 

0 
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Anlage XIII 

' Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Kommissiori zur Einstellung 
der Kernwaffenversuche vom , 

27. Oktober 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Namen; der österreichischen Delegation möchte ich zunächst der indischen Delegation 
unsere Anerkennung für'  die Initiative aussprechen, der Generalversammlung die Frage der 
Einstellung der Kernwaffenversuche :vorgelegt zu haben. , 

Die öffentliche Meinung in den meisten Staaten ist zutiefst besorgt über .die Gefahren, die 
der Menschheit aus einer Wiederaufnahme' der Kernwaffenversuche und der Verl:lchlechterung 
der in�ernationalen. Lage, zu welcher der Mißerfolg der Atommächte -bei ihren Genfer Bespre
chungen über die Einstellung der Kernwaffenversuche zweifellos beigetragen hat, drollen. . 

In ihrer gemeinsamen Erklärung tiber die' angen:ommenen Grundsätzt für Abrüstungs
verhandlungen ha1.>en die Atommächte in Absatz 3 b erklärt, daß das Abrüstungsprogramm die 
notwendigen Vorschriften für die Vernichtung aller Kernwaffenvor�äte ,und über die Einstellung 
der Produktion solcher Waffen enthalten solle. Es ist demnach das Ziel dieser Staaten, diese 
Waffen zu eliminieren ; wenn dieses Ziel erreicht ist, wird das Problem des Verbotes weiterer 
Kernwaffenversuche offensichtlich zu bestehen aufhören. 

In ihrer Erklärung über .die bilateralen Abrüstungsgesprüche (Aj4887,) sieht die Sowjet
union vor, daß die allgemeine und vollständige Abrüstung in einem Zeitraum vO,n vier bis 

, fünf Jahren: verwirklicht werden solle. Dieser Zeitraum ist nach sowjetischer Ansicht notwendig, 
, um die Kriegsmas'chinerie zu liquidieren. Die Sowjetunion sei jedoch bereit, andere Vorschläge 
über Zeitgrenzen zur Verwirklichung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung zu disku- ' 
tieren. Das könnte bedeuten, daß die Sowjetunion auch bereit wäre, einen Zeitraum von mehr' 
als fünf JahrEln hierfür anzunehmen. " , ' ,  ' 

" 

, Ein gewisser Zeitraum 'ist nun zweifellos notwendig, um einen Antrag über die �llgemeine 
o Abrüstung auszuarbeiten und abzuschließen. Selbst bei optimistischer Schätzung wären �wei 
Jahre eine Rekordzeit, um Übereinstimmung in einem so kO,mplizierten Problem herbeizu
führen, ' Selbst im Falle der ,günstigsten Entwicklung und bei maximalem Bemühen auf allen 
Selten würde die Gefahr der Kernwaffenversuche . daher viele Jahre bestehen bleiben, ' wenn 
keine Übereinstimmung über ihre Verhinderung in �er Zwischenzeit erreicht 

,
werden 'kann.' 

Im Li'Chte dieser Umstände glaubt die ' österreichische Delegation, daß ein freiwilliges 
Moratorium in bezug auf Kernwaffenversuche, den Gedankengängen 'des indischen Resolutions
antrages folgend, empfohlen und als dringende vorläufige Maßnahme wiederhergestellt werden 
solle, bis bip.dende internationale, Verpflichtungen über das Verbot der Kernwaffenversuche 
vorliegen. ' . 

, Die Bemühungen der Generalversammlung sollten es ermöglichen, eine Verringerung der 
internationalen Spannung her1.>eizuführen, was wiederum zur Folge , haben könnte, daß die 
Atommächte es nicht mehr als notwendig erachten würden, neue und immer gefährlichere 
Atomwaffen aus Gründen ihrer nationalen Sicherheit erproben zu müssen. 

Auf das fr'eiwillige Moratorium als vorläufige Maßnahme sollte ein zweiter vorläufiger 
Schritt, ein Vertrag, folgen. Zahlreiche Staaten, und im besonderen Großbritannien und die 
Vereinigten -Staaten, haben sich für einen solchen Vertrag ausgesprochen, um durch eine ent
sprechende Kontrolle sicherzustellen, daß das Übereinkommen über ,die Einstellung der Kern
\vaffenversuche nicht verletzt wird. Die Sowjetunion ist der Ansicht, daß die einzige praktische 
Lösung der Frage der Einstellung der Kernwaffenversuche darin besteht, das Problem nicht 
isoliert, sondern im Rahmen der allgemeinen und voliständigen Abrüstung zu lösen. , , ' 

In einem kürzlichen s�wjetischen Memorandum (Aj4892) über Maßnahmen zur Verrjnge
rung der internationalen Spannung, Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten und Er
leichterung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung erklärt die sowjetische Regierung, . 
daß sie die Möglichkeit einer Übereinstimmung über spezielle Maßnahmen im Zuge der Behand� 
lung des Abrüstungsproblems nicht ausschließe. Als solche Maßnahme wird ein Einfrieren 
der Militärbudgets, Maßnahmen ,zur Yerhinderung einer weiteren Verbreitung von Kernwaffen, 

, 

" 
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Maßnahmen zur Verringerung der Gefahr eines Überraschungsangriffes u. a .  genannt - alles 
Schritte im Zusammenhang mit der Abrüstungsfrage. 

Die österreichische Delegation ist nun der Ansicht, daß es gleichfalls noch immer möglich 
sein sollte, eine Übereinstimmung über einen Vertrag über das Verbot der Kernwaffenversuche 
als eine jener Maßnahmen zu erreichen, die zur Verringerung der internationalen Spannung 
und zur Stärkung des Vertrauens zwischen den Staaten beitragen und hiedurch die Verwirk
lichung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung erleichtern könnten. Nach Verhand
lungen, die bereits drei Jahre gedauert haben, scheint eine solche Maßnahme nur mehr die 
Annahme einer Anzahl relativ einfacher Entscheidungen zu erfordern. Eine Übereinstimmung, 
ein Vertrag könnte in der unmittelbaren Zukunft erreicht werden. 

Dieses Konzept scheint auch den Gedankengängen zu entsprechen, die in dem kürzlich 
herausgegebenen sowjetischen Memorandum über die Möglichkeit eines Übereinkommens über 
spezielle Maßnahmen angeführt sind, und in gleicher Weise den Gedankengängen des sowjeti
schen Premierministers Chruschtschow bei der Erläuterung seines Planes für eine allgemeine 
und vollständige Abrüstung 31m 18 .  September 1959 in der Generalversammlung. Premier
minister Chruschtschow sagte damals : "Die sowjetische Regierung ist der Ansicht, daß die 
Ausafbei�,ung eines Programms für allgemeine und vbllständige Abrüstung die Lösung einer 
Frage nicht verzögern sollte, die so brennend und reif für eine Lösung ist, wie' die der ständigen 
Einstellung der . Kernwaffenversuche. " ' 

Aus allen diesen Erwägungen unterstützt die österreichische Delegation den indischen 
Resolutionsantrag und würde sich in gleicher Weise für jeden Resolutionsantrag aussprechen, 
der die Wiederaufnahine der Verhandlungen über einen Vertrag über die Einstellung der Kern
waffenversuche unter wirksamer internationaler Kontrolle empfehlen: . würde, um die unver
meidliche Lücke zu schließen, die bis zu dem Zeitpunkt bestehen müßte, da die Vernichtung 
aller Kernwaffenvorräte und die ' Einstellung der Kernwaffenprodul,üion Tatsache geworden 
ist. Wir hoffen, daß, wenn es gelingt, ein solches Programm zu beschließen, die Sowjetuni6n 
vielleicht auch geneigt sein wird, ihre gegenwärtige Haltung hinsichtlich der Wiederaufnahme 
der Verh�ndlungen über einen Vertrag über das Verbot der Kernwaffen einer Überprüfung zu 
unterziehen. 
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Anlage XIV 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Kommission zur Einstellung 
der Kernwaffenversuche vom 

. 

6. November 1961 · 

Herr Vorsitzender ! 

In meiner Erklärung vom 27. Oktober 1961 hatte ich bereits ,Gelegenheit zu betonen, daß 
Österreich gegen jede Art von Kernwaffenversuchen eingestellt ist. Wir haben daher konse
quent alle Bemühungen unterstützt, die einer ständigen EinstelÜmg der Kernwaffenversuche 
förderlich schienen, und wir werden auch in Hinkupft stets diese Haltung einnehmen. 

Von diesem Grundsatz geleitet, haben wir zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Diskussion 
\ für ein freiwilliges Moratorium in der Frage der Kernwaffenversuche gestimmt, und wir werden 

nunmehr für den . Resolutionsentwurf der yereinigten Staaten und Großbritannien stimmen. 
Nach unserer Ansicht würde der in dieser Resolution empfohlene Vertrag über das Verbot 

aller Kernwaffenversuche unter wirksamer Kontrolle eihe dringende vorläufige Maßnahme 
darstellen, um die Lücke bis zur tatsächlichen Vernichtung p.,ller Kernwaffenvorräte und der 
Einstelhing der Produktion solcher Waffen zu überbrücken. 

I· . 
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Anlage �V 

Erklärung ' des österreichischen 

Herr Vorsitzender ! 

, 

Vertreters in der Politischen Spezialkommission 
Apartheidfrage vom 
7. November 1961 

zur 

Mein Land hat sich immer enger und freundschaftlicher Beziehungen mit der Südafrikani
schen Republik erfreut. Mehr als einmal wur�e diese gegenseitige Freundschaft in der Vergan-
genheit klar zum Ausdruck gebracht. ' ' 

Wir empfinden daher aufrichtiges Bedauern darüber, <;laß wirf/bei der Behandlung dieses 
Tagesordnungspunktes gegen die Regierung dieses Landes sprechen und wie schon bei früheren 
Anlässen feststellen müssen, daß wir mit ihrer Apartheidpolitik nicht übereinstimmen. 

Wir fühlen uns zu dieser Stellungnahme gezwungen aus der tiefen Überzeugung heraus, 
die das gesamte österreichische Volk empfindet, nämlich, daß unerschütterl�che Achtung vor 
der , Freiheit .und Würde des Menschen ohne Rücksicht auf seine Rasse, Religion oder Geburt 
die' Grundlage der ,menschlichen Gemeinschaft bildet. 

Wir sind zu dieser' Stellungnahme auch mit Rücksicht auf unsere eigenen gesetzlichen 
Vorschriften gegen Diskriminierung gezwungen, die in ' Artikel 7 Absatz 1 der österreichischen 
Verfa,ssung so klar ausgedrückt sind und lauten : "Alle Staatsbürger sind vor dem' Gesetz gleich. 
Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind 

. ausgeschlossen." 
Wir sind ferner gezwungen, diese Haltung einzunehmen im Hinblick auf die Bestimmungen 

der allgenieinen Deklaration der Menschenrechte, deren getreue Anwendung und. Beachtung 
die österreichische Regierung immer verlangt hat und die zu verlangen sie nie aufhören wird. 
Artikel' 2� der allgemeirien Erklärung der Menschenrechte besagt : "Jeder hat Ampruch auf alle 
in dieser Deklaration verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterscheidung, wie 
etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Meinung, 
na'tionaler oder sozialer Herkunft, Eigentum, Geburt oder sonstigem Status. � ' . 

Endlich ' werden wir in . unserer Stellungnah�e bestärkt durch die Bestimmungen d�r 
Charta der, Vereinten Nationen selbst, die in ihrer Präambel unser Vertrauen in ,die grundlegen" 
den ' Menschenrechte, in die Würde' und den Wert dN' menschlichen Person bekräftigt und die 

" im 3. Absatz des Artikels 1 als einen der Zwecke der Vereinten Nationen bezeichnet : "Die Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für jedermann ohne Unterschied von Rasse, 
Geschlecht., Sprache oder Religion �u fördern und zu festigen." 

Herr Vorsitzender, wir sind zutiefst überzeugt von der Notwendigkeit, diese Grundsätze 
in lebendige Wirklichkeit umzusetzen. Die österreichische Delegation hat deshalb immer 
konsequent und unmißverständlich ihre Stimme für die Beachtung odyr die Wiederherstellung 

, der Menschenrechte erhoben. Aus den gleichen Überlegungen fühlen wir uns auch jetzt bewogen, 
uns hiezu zu äußern. Österreich hat imIner in dieser Überzeugung gehandelt und wird dies 
auch in der Zukunft tun. Die Tatsache, daß nicht nur rassische, sondern auch religiöse und 
ideologische Diskriminierung auch in andereri Teilen der Welt herrschen mögen, kann unsere 
Haltung und' unsere Entschlossenheit nicht beeinträchtigen, weil Österreich diese Einstellung 
,immer beobachten wird, wann und wo immer sich eine Gelegenheit ergibt, ' 

. . ' .  , 

Herr Vorsitzender, das Recht zu Freiheit und Würde ·für alle ohne Unterschied ist eine der 
stolzesten Errungenschaften unserer Zivilisation. Wir glauben, daß es eine der vordringlichsten 
Aufgaben der Vereinten Nationen is�, die allgemeine und wirksame Anerkennung und Beach
tung dieses Grundsatzes zu sichern und daß dies auch eine der grundlegenden Verpflichtungen 
aller ;Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ist. 
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, Anlage XVI 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen , Kommission zur Abrüstung 
vom 

20. November 1961 
, ' 

Herr Vorsitzender ! 

Die Österreichische Delegation hat gemeinsam mit anderen Delegationen den Resolutions
antrag AIC . 1 /L . 297 eingebracht, welchen der schwedische Außenminister ' Ül unserem Nam�n 
am 11 .  November in dieser Kommission eingeführt hat . Wir bringen diesen Resolutionsantrag 
in der Überzeugung ein, daß auch jene Staaten, welchy �elbst keine Kernwaffen besitzen, 

, eine wichtige Rolle in der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Verhinderung 
weiterer Kernwaffenversuche und zur Verhinderung einer Verbreitung solcher Waffen spielen 
können. Wir , sind darüber hinaus der Ansicht, daß diese Staaten au ch eine moralische Ver
pflichtung- haben, selbst aktive Schritte in dieser Richtung zu u�lternehmen, 

Eip.er jener Schritte ist Gegenstand unseres Resolutionsantrages, nämlich die Durch- , 
führung ein�r Untersuchung über die Vorbedingungen, unter wdchen Staaten bereit wären, 
sich aktiv und passiv von Atomwaffen zu distanzieren, indem sie sich ausdrücklich hinsicht
lich der Produktion, des Besitzes oder des Lagerns solcher Waffen auf ihrem Staatsgebiet in 
diesem Sinne verpflichten. Die Untersuchung würde ein Vers,tlch sein festzustellen, ob es , 
möglich wäre, die Politik dieser Staaten hinsichtlich einer Nichtteilnahme an der atomaren 
Wiederaufrüstung zu koordinieren. Der Resolutionsantrag steht in keinem wie immer gearteten 
Zusammenhang mit dem Recht aller Staaten auf Selbstverteidigung im Falle eines bewaffneten 
Angriffs. 

Wir würden ein zwischen verschiedenen Staaten geschlossenes Übereinkommen, Kern
waffen nicht zu produzieren, �u importieren oder zu lagern, als eine jener dringenden ' vor
läufigen ,Separatmaßnahmen betrachten; welche auf diesem Gebiet durchgeführt werden 
'können, bis ein endgültiger Vertrag über allgemeine und vollständige Abrüstung realisierbar 
wird, welcher die Verringerung aller Atomwaffenvorräte und die ' Beendigung der , Produktion 
solcher Waffen unter, wirksamer Kontrolle vorsehen wurde. ' 

Die österreichische Delegation möchte nochmals die Aufmerksamkeit aller Delegationen 
auf die Dringlichkeit konkreter MaßnahmeJ;l zur Verhinderung des ständigen Wachsens der 
Atomgefahren lenken und ebenso auf die Dringlichkeit, . jede Möglichkeit auszuschöpfen, .  
welche zu einer Verringerung der Gefahr eines Atomkrieges führen , könnte. Wir sind der , 
Ansicht, daß das im vorliegenden Resolutionsentwurf 'aufgezeigte Konzept eine dieser Maß-

' nahmen ' sein kann, ein Übereinkommen der Atommächte erleichtert, die ' Gefahren für den 
Weltfrieden verinindert und ein Abkommen über allgemeine und vollständige Abrüstung 
begünstigt. Wir hoffen daher, daß dieser Antrag allgemeine Unterstützu�� finden wird: 

:' "  
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Anlage XVII 

Erklärung zum Jahresbericht 1960/61 der Internationalen Atomenergiebehörde vom 
23. November 1961 

Herr Präsident ! 

Meine Delegation hat dem Bericht der Internationalen. Atomenergiebehörde für das Jahr 
1960/61 sowie dem Nachtrag hiezu, welcher sich mit der jüngsten Entwicklung der Behörde 
und der 5. Generalkonferenz, die in Wien im Oktober 1961 stattfand, beschäftigt, starke 
Aufmerksamkeit 'und großes Interesse gewidmet. Wir hatten vergangenes Jahr Gelegenheit, 
von diesem Rostrum aus zu erklären, der Bericht der Behörde habe klar gezeigt, daß sie die 
,Aufgabe, sich in der Familie .der Vereinten Nationen einen festen Platz zu sichern, voll erfüllt 
hat. Dieses Jahr stellen wir mit Befriedigung fest, daß die Organisation nun in eine Periode 
der Konsolidation eingetreten . ist, welche sich in dem ausführlichen Bericht ihrer Tätigkeit 
widerspiegelt und auf einen ständigen Prozeß organischen Wachstums hindeutet. 

Die Probleme, welche der Behörde gegenüberstehen, konnten natürlich noch nicht einer 
vollen Lösung zugeführt werden. Wir mußten feststellen, daß verschiedene Erwartungen 
sich als übereilt herausgestellt haben, insbesondere hinsichtlich der Rolle, welche der Behörde 
auf dem Gebiet einer baldigen industriellen Verwendung der Atomenergie zugewiesen worden 
ist. ' Die Gründe dafür liegen außerhalb der Behörde. In erster Linie haben sich frühere 
Voraussagen hinsichtlich der natürlichen Brennstoffvorkommnisse in der Welt als zu pessi
mistisch herausgestellt. Dies und die noch immer sehr hohen Investitionskapitalien, welche 
für Atomkraftwerke und Nuklearinstallationen notwendig sind, haben die Aussichten auf 
Produktion wirtschaftlich konkurrenzfähiger Atomenergie herabgemindert und daher nicht 
nur die Programme auf diesem Gebiet zurückgestellt, sondern auch die Tätigkeit der Inter
nationalen Atombehörde behindert, welche als Clearing Rouse für spaltbares Material und 
als Hauptlieferant von Uranium für friedliche Zwecke designiert worden ist. 

Trotzdem wurde die unerwartet längere Entwicklungsperiode für die industrielle Ver
wendung von Atomenergie von der Behörde dazu ausgenützt, um die Kenntnisse ihrer fried
lichen Verwendung auf eine ständig wachsende Anzahl von Ländern auszudehnen. Während 
des vergangenen Jahres hat die Behörde einer großen Anzahl von Wissenschaftlern und 
Technikern die Möglichkeit vermittelt, mit den technischen, wirtschaftlichen und juridischen 
Aspekten der Verwendung von Atomenergie vertraut zu werden. Eine der Tätigkeiten der 
Behörde, welche meine Delegation besonders begrüßt, ist der Fortschritt ihrer Wirksamkeit 
zugunsten jener Länder, die bis jetzt wenig Kenntnis und Erfahrung auf dem Gebiete der 
Anwendung von Atomenergie hatten. Diese Tätigkeit bediente sich der Stipendien oder der 
Vermittlung technischer Assistenz . Vorgenommene oder noch zu unternehmende ' Studien 
hinsichtlich der zukünftigen Möglichkeiten und Aspekte der Atomenergie werden unzweifel
haft den Entwicklungsländern zu großem Vorteil gereichen. 

Der Zweck dieser Intervention, Herr Präsident, erlaubt es mir nicht, auf die vielfältige 
Tätigkeit der Behörde im Laufe des vergangenen J abres, welche in dem Bericht zum Aus
druck kommt, näher einzugehen. Ich möchte mich daher darauf beschränken, festzustellen , 
daß wir durch die Leistungen des vergangenen Jahres und die Pläne für die Zukunft sehr 
ermutigt sind. \ 

, , 

Die österreichische Delegation möchte auch ihrer besonderen Genugtuung darüber Aus-
druck geben, daß die Mitgliederzahl der Behörde auf 77 Staaten angewachsen ist. ' I  

Schließlich möchte die österreichische Delegation Herrn Sterling eole, �elcher die Behörde 
als Generaldirektor verläßt, ihre besondere Anerkennung für seine hingebenden Bemühungen 
zum Ausdruck bringen, die er in den vergangenen vier Jahren der Behörde und dem Selne
tariat gewidmet hat. Gleichzeitig bringt meine Delegation dem neuen <;l-erieraldirektor, 
Dr. Eklund, der seinen Posten am 1 .  Dezember d. J. antreten wird, ihre Willkommensgrüße 
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entgegen. Wir wünschen ihm für seine Tätigkeit viel Erfolg, und ich kann ihm im Namen meiner 
Delegation jede Mitarbeit und Hilfe zusichern. 

Zum Schluß möchte ich noch einmal der 'Hoffnung Ausdruck geben, daß die Internationale 
Atomenergiebehörde ihre Bemühungen fortsetzen und unter Mitwirkung aller Mitgliedstaaten 
weiterhin einen wichtigen Beitrag zu der Entwicklung der Atomwissenschaften zum Wohle 
aller Nationen leisten möge. 
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Anlage XVIII 

, 

Erklärung zum Bericht des Hochkommissärs der Vereinten Nationen für das Flüchtlings
wesen vom 

27. November 1961 
. .  

Herr Vorsitzender ! 

An erster Stelle möchte die österreichisch� Delegation ihre große Anerkennung für den 
ausgezeichneten und eindrucksvollen Bericht des Flüchtlingshochkommissärs zum Ausdruck 
bringen. Der Bericht zeigt, daß das Flüchtlingsproblem leider noch immer von großer Aktualität 

. in der Welt ist. Er zeigt aber auch die hervorragende Arbeit, die im letzten Jahr geleistet 
wurde, und die großen Fortschritte, die erzielt worden sind. 

Da das Flüchtlingsproblem für Österreich von besonderer Bedeutung ist, hat meine Dele
gation in früheren Jahren das Komitee über die Situation in Österreich informiert. Ich möchte 
daher über die Entwicklung sprechen, die die Flüchtlingsfrage seit der letztjährigen Erklärung 
in Österreich genommen hat. 

Im Jahre 1960 wurde 3739 neuen Flüchtlingen Asyl gewährt. Die meisten Flüchtlinge 
bitten um Asyl mit der Absicht, später. nach Übersee auszuwandern. Mit Hilfe der ICEM 
wurde die Auswanderung aus Österreich für 2933 Flüchtlinge ermöglicht. 

Am 1. Juli war die Gesamtzahl der vom österreichischen Bundesministerium für Inneres 
betreuten Flüchtlinge über 49.000. Von diesen fielen über 41 .000 unter das Mandat des UN
Hochkommissärs. Die große Mehrheit ist privat untergebracht, doch befanden sich noch 
10.738 in Lagern der ' österreichischen Regierung, von denen 7670 bereits die österreichische 
Staatsbürgerschaft erworben haben. Meine Delegation stellt hier mit besonderer Freude fest, daß 
die Frage der urigarischen Flüchtlinge praktisch gelöst ist. 

Um den zahlreichen Flüchtlingen unter dem Mandat des Hochkommissärs zu ermöglichen, '. 
eine eigene Wohnung zu erwerben, hat der Hochkommissär in Zusammenarbeit mit der öster
reichischen Bundesregierung seit 1945 3332 Wohnungen errichtet. Ende 1960 waren davon 
2677 in Verwendung. 

Für diese Wohnbauaktion wurden ungefähr 5 Millionen US-Dollar vom Hochkommissär 
beigetragen und etwa 7·5 Millionen US-Dollar kamen aus osterreichische� Quellen. Österreich 
hat außerdem die Grund- und Aufschließungskosten getragen, die etwa 20% der Baukosten 
ausmachen. Ein weiteres Wohnbauprojekt wurde 1959 für-naturalisierte Flüchtlinge begonnen, 
das 1091 Wohnungen vorsieht, wovon die meisten vollendet und in Gebrauch sind, während . der Rest bis Ende d. J. bereitgestellt sein wird. 

Dieses Projekt, das etwa 4·6 Millionen US-Dollar ausmacht, wurde aus verschiedenen öster
reichischen und internationalen Beiträgen finanziert. Ein anderes Projekt für ungarische 
Flüchtlinge wurde 1957 begonnen und wird bis Ende d. J. beendet sein. Der größere Teil 
der Kosten, etwa 3 Millionen US-Dollar, wurde vom Amt des Hochkommissärs aus internationalen 
Beiträgen b'estritten. Österreich hat ungefähr 630.000 US-Dollar beigetragen. Anläßlich des Welt
flüchtlingsjahres hat Österreich einen Plan angenommen, wonach alle Flüchtli�gslager der 
Regierung bis 1963 aufgelöst werden. Dies wird den Bau von weiteren 3000 Wohnungen 
für einen Gesamtbetrag von etwa 16 Millionen US-Dollar erfordern. Österreich wird etwa 10 Millio
nen US-Dollar beitragen, der Rest soll aus internationalen Zuwendungen bestritten werden. 

Außer den ob genannten Projekten wurden Kredite für verschiedene Zwecke und aus 
verschiedenen Mitteln gewährt. Um den Flüchtlingen zu helfen, eine eigene Existenz zu gründen 
und für sich selbst zu sorgen, wurden an 1261 Bewerber Kredite von etwa 1 ·2 Millionen US-Dollar 
(dazu etwa 100.000 US-Dollar für ungarische Flüchtlinge) gewährt, wovon etwa ein Drittel 
vom Amt des Hochkommissärs und zwei Drittel aus österreichischen Quellen stammen. Um die 
Rehabilitierung von behinderten Flüchtlingen zu finanzieren, wurde vom Hochkommissär ein 
Fonds zur Verfügung gestellt, aus dem Unterstützungen von etwa 155.000 US-Dollar bis Ende 
1960 gewährt wurden. Darüber hinaus unterhält die österreichische Regierung drei Heime für 
die Betreuung von Flüchtlingen. 

Mehrere Fonds wurden vom Hochkommissär und den österreichischen Behörden errichtet, . 
um langfristige, kostenlose oder billige ( 1-2 %) Geldmittel für den Aqkauf von Möbeln zur 
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Verfügung zu stellen. Aus diesen Fonds wurden bis Ende 1960 Kredite von insgesamt etwa 
380.000 UiS-Dollar (davon etwa 100.000 US-Dollar für ungarische Flüchtlinge) gewährt. 

In Zusammenarbeit mit der amerikanischen Botschaft in Wien hat das österreichische 
Innenministerium an 157 ungarische Universitätsstudenten Stipendien gewährt. Ferner hat 
die Rockefeller-Foundation an 496 Flüchtlinge - und verschiedene andere Organisationen 
an 67 Flüchtlinge Stipendien vergeben. , 

Di!'l österreichische Regierung unterstützt · eine ungarische Mittelschule in Innsbruck und 
unterhält ein Lehrlingsheim, wo gegenwärtig HO junge ungariflche Lehrlinge wohnen und ihre 
Berufsausbildung in modernsten Werkstätten erhalten. 2:! Lehrlinge haben bereits erfolgreich 
ihr Lehrlingsexamen abgelegt. ' 

Mit 1 .  Juli 1960 hat ein dreijähriges Berufsausbildung8programm für ungarische Studenten 
begonnen, wobei Stipendien an etwa 80 Studenten im Betrag von etwa 200 US-Dollar jährlich 
gewährt wurden. 

Das österreichische Budget sieht für 1961 etwa 2·35 Millionen US-Doll�r für Flüchtlingshilfe 
vor und einen zusätzlichen Betrag von etwa 900.000 US-Dollar für die Liquidierung der Flücht
lingslager. Die budgetären Ausgaben der ö.sterreichischen Regierung seit 1945 betragen etwa 
55 Millionen US-Dollar, wozu noch etwa 12 Millionen US-Dollar von den österreichischen 
Bundesländern kommen. 

' 
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Anlage XIX 

Erklärung Botschafters Dr. Matsch nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Weltraum-
kommission vom 

' 

27. November 1961 

Ich möchte den Mitgliedern dieses Ausschusses für die Ehre aufri�htig danken" welche sie 
meinem Heimatstaat und mir selbst dadurch ' erwiesen haben, daß sie mir den Vorsitz dieses 
Ausschusses übertragen haben. Im besonderen danke ich llerrn Botschafter Ritchie von 
Kanada für seine überaus freundlichen Worte anläßlich meiner Nominie:r:ung und ebenso Herrn 
Botschafter Loutfi von der Vereinigten Arabischen Republik für die in gleichermaßen freund-
lichen Worten vorgenommene Sekundierung. 

" 

Ihr Vertrauen, meine Damen und Herrn, hat mich in eine Position höchster V �rantwortung 
gestellt, und ich kann Ihnen versichern, daß ich stets nach besten Kräften bemüht sein werde, 
die mir übertragenen Aufgaben zu er'füllen. Ich finde Ermutigung in der Überzeugung, daß, ich 
stets der Unterstützung und der Mitarbeit meiner Kollegen in diesem Ausschuß und der Unter-
stützung des Sekretariats sicher sein kann. , ' ' ' 

Meine Damen und Herren, seit ewig�n Zeiten hat der Mensch seine Augen zum . Himmel 
und zu den Sternen erhoben, voll Sehnsucht, die Geheimnisse des Weltalls zu erforschen und in 
die Unendlichkeit des Raumes vorzudringen. Viele tausend Jahre war dies nur ein Traum. 
Jetzt, endlich, stehen wir an der Schwelle des Tages, an dem dieser Traum Wirklichkeit werden 
und der Mensch seinen Namen in die Annalen des Weltalls schreiben wird. 

Fast scheint es, als eile die Zeit rascher, da wir' uns diesem Tag nähern. Kaum vier Jahre 
sind vergangen, seit die Sowj etunion und die Vereinigten Sta,aten von Amerika das ' Zeitalter 
des Weltraums aus der Taufe gehoben haben, und heute, da wir uns hier versammeln, haben 
Astronauten den Raum bezwungen, und von Menschen geschaffene Maschinen umkreisen Erde 
und Sonne. Von ihnen erhalten 'Wir Berichte über die Geheimnisse des Weltalls viele Millionen 
Kilometer yon unserem Planeten, Geheimnisse, die den Menschen nie zuvor zugänglich ,waren. 

Die Perspektiven, die sich durch diese technischen Errungenschaften eröffnen, sind wahrlich 
atemberaubend, und große Möglichkeiten bieten sich durch die friedliche Erforschung des Welt
raums in vieler Hinsicht. Wir , kön.Qen schon heute vorhersagen, daß Raumschiffe und im 
besonderen künstliche Erdsatelliten nicht . nur unser Wissen über den Weltraum erweitern, 
sondern darüber hinaus ungeahnte Fortschritte auf dem Gebiet der Radio- ' und Fernsehverbin- . 
dungen bringen werden. Künstliche Erdsatelliten werden im Dienste von Telephon, Telegraph 
und Fernsehen verwendet werden können und die Schwierigkeiten überwinden, welche sich heute ' 
noch Sendungen über weitere Entfernungen entgegenstellen. Darüber hinaus haben diese 
Satelliten auch neue Wege für die Erforschung grundlegender Probleme und Phänomene 
meteorologischen Interesses eröffnet. Auch auf karthograp�ischem Gebiet sowie in der Schiff
fahrt werden Erdsatelliten Verwendung finden können. Hand in Hand mit. diesem technischen 
Fortschritt werden sich völkerrechtliche und verwaltungsmäßige Probleme neuer Natur ergeben. 

Alle diese Überlegungen lassen die dringliche Forder,ung nach erhöhter internationaler 
Zusammenarbeit in Forschung und Studium wie auch in der Koordinierung der vielfältigen 
Weltraumprogramme verständlich erscheinen. Diese Mission hat die Generalversammlung 
unserem Ausschuß 4bertragen. 'Ich darf die Hoffnung aussprechen, daß wir unsere Aufgabe 
erfolgreich durchführen werden können, mit derselben Inspiration und Hingabe, mit der wir 
unsere Arbeit heute beginnen. 
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Anlage XX 
• I 

Erklärung des österreichischen Vertreters auf der Beitragskonferenz für die Programme 
des Flüchtlingshochkommissärs vom 

6. Dezember 1961 

Herr Präsident ! 

Österreich ist eines jener Länder, welche das Flüchtlingsproblem seit langem und aus 
eigener Anschauung kennengelernt haben . .  Allein seit dem zweiten Weltkrieg haben über 
1 Yz Millionen Flüchtlinge vorübergehendes oder dauerndes Asyl in Österreich gefunden . 

. Die österreichischen Behörden und das gesamte österreichische Volk raben der Lösung 
dieses großen menschlichen Problems stets ihre wärmste Sympathie . und alle nur möglichen 
Bemühungen gewidmet . Sie werden dies auch in Hinkunft tun.' Ich brauche sohin nicht 
besoriders zu betonen, daß Österreich auch die Programme des Flüchtlingshochkommissärs 
der Vereinten Nationen wärmstims unterstützt. Wir werden immer bemüht sein, diesen Aktionen 
in jeder erdenklichen Weise unsere Unterstützung angedeihen .zu lassen, und die österreichische 
Regierung wird auch im kommenden Jahr denselben finanziellen Beitrag zü den Programmen 
leisten wie im abgelaufenen Jahr. 
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Anlage XXI 

Erklärung des österreichischen Vertreters auf der Beitragskonferenz für das Hilfswerk 
der Palästinaflüchtlinge vom 

6. Dezember 1961 

Herr Präsident ! 

Ich muß das aufrichtige Interesse und die Teilnahme nicht neuerlich betonen, welche die 
österreichische Regierung der Lösung der Flüchtlingsprobleme in aller Welt stets entgegen
gebracht hat . Österreich hat in der Geschichte reiche Gelegenheit erhalten, seine Ideale auf 
diesem Gebiet unter Beweis zu stellen und in Taten zu' übertragen. 

Mit derselben Sympathie stehen wir dem Problem der Flüchtlinge im Nahen Osten gegen
über, welches der Direh;tor des Hilfswerkes uns erst heute nachmittag in seiner Rede und in 
seinem Film so eindrucksvoll und lebendig vor Augen geführt hat. Die österreichische Regierung 
wird das Hilfswerk der V«;lreinten Nationen für d�e Palästinaflüchtlinge weiterhin unter
stützen und auch im kommenden Jahr denselben symbolischen finanziellen Beitrag zu dieser 
Aktion leisten wie im abgelaufenen Jahr. 

. 

. ' 
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Anlage XXII 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der VI. Kommission zur Frage der Abhaltung 
einer internationalen Konsularkonferenz in Wien vom 

6. Dezember 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Die österreichische Delegation hat mit großer Aufmerksamkeit die interessanten Aus
führungen des spanischen Vertreters angehört und stimmt mit diesen weitgehend überein. 

Meine Delegation hat jedoch mit Bedauern festgestellt, daß sich der spanische Vertreter 
veranlaßt sah, die Einladung seiner Regierung, die Internationale Konferenz, über konsularische 
Beziehungen in Barcelona abzuhalten, zurückzuziehen. Meine Delegation bedauert dies umso
mehr, als sie Barcelona sowohl im Hinblick auf seine jetzige Bedeutung als auch auf seine 
lange und glanzvolle Geschichte als sehr geeignet hält, um eine solche Konferenz abzuhalten. 

Meine ' Delegation teilt die in Resolution AfC.6jL.485jRev. 1 ausgedrückte feste Über
zeugung; daß eine umfassende Kodifikation und' fortschreitende Entwicklung der Regeln für 
konsularische Beziehungen dazu beitragen würde, freundliche , Beziehungen zwischen den 
Nationen, ohne Rücksicht auf deren 'verschiedene konstitutionelle und , soziale Systeme, zu 
fördern. Aus diesem Grunde und mit Rücksicht auf die soeben gehörte Erklärung des Ver
treters von Spanien habe ich die Ehre, durch Sie, Herr Vorsitzender, die Einladung der öster
reichischen Regierung zu überbringen, die "Internationale Konferenz der Vereinten Nationen 
zum Studium des Entwurfes der Völkerrechtskommission über konsularische Beziehungen und 
zum Abschluß einer oder mehrerer Konventionen auf diesem Gebiet" in Wien abzuhalten, 
vorausgesetzt, daß dieses Komitee und die Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht 
darauf bestehen, die Konferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen durchzuführen. 

Diese Einladung erfolgt unter der Annahme, daß die Konferenz am oder um den 1. März 
1963, jedoch nicht früh�r, beginnen würde, da das K,onferenzgebäude in Wien vor diesem Zeit
punkt nicht verfügbar ist. 

Die österreichische Regierung nimmt es auf sich, die Differenz zwischen dem Kosten
voranschlag für die Abhaltung der Konferenz in New York und den durch eine Abhaltung in 
,Wien entstehenden Kosten bis zu einer Höhe von 192.100 US-Döllar zu tragen, welcher ,Betrag, 
soweit uns bekannt ist, vom Sekretariat ' der Vereinten Nationen errechnet' wurde. 

Sollten dieses Komitee und die Generalversammlung sich dazu entschließen, diese Ein
ladung anzunehmen, würde die österreichische Regierung es als eine große Ehre und ein beson
deres Privileg betrachten, die Konferenz in Wien begrüßen zu können, so wie dies bereits 
anläßlich der Internationalen Konferenz für diplomatische Beziehungen und Immunitäten 
im Frühjahr dieses Jahres der Fall war. 
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Anlage XXIII 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der V. Kommission zur Frage der Abhaltung 
einer internationalen Konsularkonferenz in Wien vom 

7. Dezember 1961 

Herr Vorsitzender ! 

In diesem Frühjahr hatte Österreich die große Ehre, als Gastland der Konferenz der Ver
einten Nationen über diplomatische Beziehungen und Immunitäten "ZU fungieren. Die öster� 
reich ische Regierung hat mit großer Befriedigung zur Kenntnis ' genommen, daß nach dem 
Urteil aller an der Konferenz beteiligten Delegationen diese ihre Aufgaben zur Gänze und in 
einer At!posphäre voller Zusammenarbeit erfüllen konnten. 

In den letzten Tagen wurde die österreichische Delegation daraufhin angesprochen, ob 
Österreich in der Lage wäre, die als .Ergebnis diesbezüglicher Beschlüsse der Vr. Kommissi0n 
im Frühjahr 1963 stattfindende Internationale Konferenz über die Frage der konsularischen 

, Beziehungen in Wien abzuhalten. . 

Die österreichische Regierung 'hat diese Anregungen mit gebührender Wertschätzung und 
mit größter Sympathie geprüft, und gestern konnte die ös�erreichische Delegation der General
versammlung die herzliche Einladung der österreich ischen Regierung überbringen, die Inter
nationale Konferenz über konsularische Beziehungen im März 1963 in Wien abzuhalten. 

Die österreichische Regierung ist sich der finanziellen Obligationen dieser Einladung 
bewußt, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Resolution 1202 (XII) der General
versammlung vom 13 .  Dezember 1957 und im Sinne des Absatzes 4 des Berichtes des Beratenden 
Komitees für Verwaltungs- und Budgetfragen. 

Die österreichische Delegation hat die in der Resolution 1202 (XII) vorgesehenen Vor
besprechungen mit den Vertretern des Generalsekretärs über die Art und das voraussichtliche 
Ausmaß der zusätzlichen Kosten geführt . Als Ergebnis dieser Besprechungen ist die öster
reichische Regierung bereit, den Kostenunterschied zwischen der Abhaltung der Konferenz 
in Wien und der Abhaltung der Konferenz in New York gemäß den Bestimmungen der Reso
lution .l202 (XII) zu tragen, in der auf den gegenwärtigen Be�echnungen basierenden Annahme, 
daß diese zusätzlich.en Kosten den Betrag von 193.0_00 US-Dollar nicht übersteigen dürften. 

Die österreich ische Regierung würde es als große Freude und Ehre betrachten, wenn die 
Generalversammlung die Abhaltung der Konferenz in Wien . beschließen sollte, und würde in 
diesem Fall bemüht sein, der Konferenz jede nur mögliche Unterstützung angedeihen zu 
lassen. 
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Anlage XXIV 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Politischen Kommission zum Bericht 
der Weltraumkommission des Weltraumausschusses vom 

11. Dezember 1961 

Herr Vorsitzender ! 

Di� Bezwingung des Weltraumes durch den Menschen hat in den letzten Jahren solche 
Fortschritte gemacht, daß wir uns nun dem Tag nähern, an dem die Erforschung und die 
tatsächliche Nutzung des Weltraumes Wirklichkeit werden. In diesem Moment kommt es 
uns besonders scharf zum Bewußtsein, daß die internationale Zusammenarbeit zur friedlichen 
Verwertung des Weltraumes mit der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung nicht 
Schritt gehalten hat und daß wir uns bemühen müssen, auf diesem Gebiet Versäumtes so rasch 
als möglich nachzuholen. Es ist diese Aufgabe, welche die Generalversammlung im besonderen 
dem Weltraumausschuß übertragen hat, dem auch Österreich angehört. , ' 

In der Politischen Kommission ist es heute unsere Aufgabe, die großen Linien ' der Arbeit 
festzulegen, welche in .der unmittelbaren Zukunft notwendig sein wird. Angesichts der Größe 
und der Natur des uns konfrontierenden Problems ist die österreichische.Delegation der Ansicht, 
daß die von uns auszuarbeitenden Richtlinien vor allem realistisch sein müssen und die Arbeit 
des Weltraumausschusses sowie der zahlreichen internationalen Körperschaften und Organi
sationen, welche in unser Programm eingeschaltet werden sollen, .  auf kqnkrete, notwendige 
und erreichbare Ziele limitieren sollten. 

Die österreichische Delegation ist der Ansicht, daß der uns vorliegende Resolutionsentwurf 
Ale. I /L. 301 ,  Rev. 1 diesen Erfordernissen gerecht wird. Der Antrag legt die Grundprinzipien 
der Arbeit der unmittelbaren Zukunft fest. Diese Arbeit wird notwendigerweise in vielen Fällen 
auf vorbereitende - Schritte beschränkt sein müssen. In Ergänzung der Resolution 1472 (XIV) 
sollte der uns vorliegende Antrag geeignet sein, allen eingeschalteten Körperschaften und Organi
sationen richtungweisend für ihre Arbeit zu sein. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch nä,her auf den Absatz 3 des Teiles B des Resolutions
antrages eingehen, welcher das Studium geeigneter Maßnahmen für die Förderung internationaler 

, Zusammenarbeit in Weltraumfragen vorsieht. Wie der Kommission bekannt ist, gibt es eine 
große Zahl internationaler wissenschaftlicher Vereinigungen, welche nicht Regierungsorgani
sationen sind und welche aktiv in die Weltraumforschung eingeschaltet sirid. Unter den Zielen 
dieser Organisationen kann im besonderen die Förderung, Einleitung, Erleichterung und 
Koordinierung jener Probleme, welche internationale Zusammenarbeit erfordern, hervorgehoben 
werden. ' 

Die österreichische Delegation ist der Überzeugung, daß die Zusammenarbeit mit den ver
schiedenen internationalen wissenschaftlichen Organisationen für die Arbeit des Weltraum
ausschusses auf wissenschaftlichem Gebiet von großem Wert wäre. Und dies umso mehr, als eine 
solche enge Zusammenarbeit auch eine Garantie gegen Zweigeleisigkeiten in der Arbeit wäre. 
Eine enge Zusammenarbeit mit den genannten Organisationen würde darüber hinaus dem 
Weltraumausschuß auch die Verbindung mit den Wissenschaftlern , in den meisten 'Staaten 
ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang haben' wir nun mit großem Interesse festgestellt, daß praktisch 
alle auf dem Gebiete der Weltraumfragen arbeitflnden internationalen Vereinigungen im inter
nationalen Rat der wissenschaftlichen Vereinigungen zusamme�gefaßt sind, welcher im Jahre 
1931 als Zentralstelle dieser Organisationen geschaffen wurde. Unter den Aufgaben des Rates 
stellen wir im besonderen fest, daß er die Verbindung mit den Vereinten Nationen und ihren 
Spezialorganisationen aufrechterhalten soll. Eine enge Zusammenarbeit mit den verschiedenen 
nationalen wissenschaftlichen Organisationen sollten daher kein besonderes Problem darstellen, 
da der Weltraumausschuß den Weg des internationalen Rates der wissenschaftlichen Organi
sationen benützen könnte, welcher, wie wir sicher hoffen, gegen eine solche Zusammenarbeit 
keine Einwendungen erheben würde. 

Die österreichische Delegation wird zu diesem Vorschlag ermutigt durch den EJrfolg und 
die ausgezeichneten Ergebnisse des internationalen geophysikalischen Jahres, welches den 

. J! 
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Beginn der Aktivität des Rates in der Weltraumforschung darstellte, in gleicher Weise auch 
durch die erfolgreiche Arbeit des Ausschusses für Weltraumforschung, welches der Rat · 1958 
ins Leben gerufen hat. Dieses Komitee für Weltraumforschung wird zweifellos die besondere 
Aufmerksamkeit des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen finden, da es ja  in besonderem 

. dazu eingesetzt wurde, die Weltraumforschung im internationalen Rahmen durchzuführen, und 
da es bereits weitgehende Forschungen auf diesem Gebiet vorgenommen hat. -

Zum Abschluß möchte ich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Weltraumausschusses 
der Vereinten Nationen allen Delegationen und im besonderen den Delegationen der Sowjet
union und der Vereinigten Staaten, welche an der Ausarbeitung des vorliegenden Resolutions
antrages mitgearbeitet haben, für ihre Bemühungen um die Erreic�ung einer Einigung danken. 
Wir dürfen hoffen, daß diese erfolgreiche Zusammenarbeit ein gutes- Omen für die weitere Arbeit 
des Weltraumausschusses sein wird. 
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Anlage XXV 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Plenarversammlung zur Frage der Ab
haltung einer internationalen Konsularkon,ferenz vom 

'18. Dezember 1�61 

Herr Präsident r 

Im Namen der österreichischen Bundesregierung erlaube ich mir, den Dank für die soeben 
, durch die Generalversammlung getroffene Entscheidung auszusprechen, zufolg'e welcher Wien 
als Tagungsort für die im März 1963 vorgesehene Internationale Konferenz zur Behandlung 
der.Frage dei: konsularischen Beziehungen vorgesehen ist. 

Die österreichische Regierung betrachtet es als große Ehre, Gastgeber für diese wichtige 
internationale Konferenz zu sein, und sie wird ihr möglichstes tun, um eine erfolgreiche Durch-
führung der Konferenz sicherzustellen. ' 

Meine,' Regierung hofft zuversichtlich, daß diese Konferenz, deren Abhaltung heute, ohne 
eine einzige Gegenstimme, be�chlossen wurde, in der Lage sein wird, ihre Aufgabe erfolgreich 
zu erfüllen und auf diese Weise zur Herstellung freundlicherer Beziehungen und einer engeren 
Zusammenarbeit zwischen den Nationen beizutragen. ' 

jl ' 

III-15 der Beilagen IX. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)78 von 83

www.parlament.gv.at



7 8  

Anlage XXVI 

Erklärung des österreichischen Vertreters in der Plenarversammlung zur Beschwerde 
Kubas über neue Aggressionspläne der USA vom ' 

20. Februar 1962 

. Herr' Präsident ! 

Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß Österreich stets für die Förderung der freund
schaftlichen .Beziehungen zwischen den Völkern auf der Grundlage der Respektieru,ng des 
Grundsatzes der Gleichberechtigung sowie des Grundsatzes des Selbstbestimmungsrechtes der 
Völker, insbesondere aber des Grundsatzes der Nichteinmischung in die internen Angelegen
heiten eines anderen Staates eintritt. Von diesen Grundsätzen, die in der UNO· Charta ver· 
ankert sind, hat sich die österreichische Bundesregierung immer schon leiten lassen und wird 
es auch in Zukunft tun. Nichtsdestoweniger müßte eine Erwähnung dieser Grundsätze - im 
besonderen ein Hinweis auf das Nichteinmischungsprinzip im Zusammenhang mit einer Klage 
über angebliche "Aggressionspläne" und "Interventionsakte" einer Regierung gegen eine 
andere - notwendigerweise zu dem Schluß führen, daß eine solche Klage berechtigt war und 
daß die in der Resolution angeführten Grundsätze gefährdet oder verletzt worden seien. 

Nach . sorgfältiger Erwägung der in der 1. Kommission vorgebrachten Argumente ist 
, meine Delegation jedoch der Ansicht, daß ein solcher Schluß nicht gerechtfertigt wäre. Mit 
Interesse und Genugtuung hat meine Delegation die Erklärung des Vertreters der USA in der 
Politischen Kommission zur Kenntnis genommen, in der dieser zweimal und in aller Form 
sagte : "Die Vereinigten Staaten bereiten keine Aggression gegen Kuba vor." Nach Ansicht 
meiner Delegation wurden in der Debatte keinerlei Beweise vorgebracht, die ' zu Zweifeln an 
dieser Erklärung Anlaß geben würden. Die Debatte konnte uns auch nicht davon überzeugen, 
daß die Grundsätze der Gleichberechtigung und des Selbstbestimmungsrechtes aller Völker 
sowie der Nichteinmischung in die internen Angelegenheiten eines anderen Staates wirklich 
gefährdet wurden. Aus diesen Gründen sieht sich die österreichische Delegation nicht in der 
Lage, die mongolische Resolution zu unterstützen. 
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Anlage XXVII 
------�--

Resolution ' betreffend Südtirol 

Die Generalversammlung 
unter ,Berufung auf die Resolution 1497 (XV) 
n immt  mit Befriedigung die Verhandlungen, die zwischen den beiden Parteien im Gange 

sind, zur Kenntnis, 
n immt ferner zur Kenntnis, daß der Streitfall bisher nicht beigelegt wurde, 
fordert  die beiden betroffenen Parteien zu weiteren Bemühungen auf, um eine Lösung 

gemäß den operativen Paragraphen 1 ,  2 und 3 der oberwähnten Resolution zu finden. 
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Anlage XXVIII 

Resolution betreffend den Bericht des Wissenschaftlichen Komitees über die Auswirkungen , 
der Atomstrahlung , 

1. 
Die  Genera lversammlung, 
t ief  b esorgt, daß als Folge der neuerlichen Entladung radioaktiven Materials in die Erd

atmosphäre sich die Höhe der Radioaktivität in vielen Teilen der Welt stark erhöht hat, 
' 

b e sorgt  darüber,  daß eine längere Einwirkung ein!=ls erhöhten Grades radioaktiver 
Strahlung auf die Menschheit eine verstärkte Bedrohung für die gegenwärtige und für künftige 
Generationen bilden würde, ' 

in  An er  k e n nun g der großen Bedeutung des Beitrages des Wissenschaftlichen' Komitees 
für das Studium des Ausmaßes und der Wesensart dieser Gefahren, 

erklärt, daß sowohl die Besorgnis uni die Zukunft der Menschheit wie auch die Grund
prinzipien des Völkerrechts alle Staaten der Verantwortung für Handlungen unterwerfen, 
welche schädliche biologische Folgen für die gegenwärtige oder künftige Generationen der 
Völker aller Staaten durch die Erhöhung der radioaktiven Strahlung haben köimten, I 

n i m m t  den Jahresbericht des Wiss�nschaftlichen Komitees zustimmend zur Kenntnis  
und lenkt die besondere Aufmerksamkeit auf die Schlußforderung des Komite�s; daQ die Wieder
aufnahme der Kernwaffenversuche seit der Veröffentlichung des letzten zusammenfassenden 
Berichts die :Öringli�hkeit einer Intensivierung der diesbezüglichen ,wissenschaftlichen Studien 
erhöht hat, 

drü ckt ihr e , Genugt�ung für die wertvolÜm Daten Über radioaktive Verseuchung, 
Strahlungshöhen und radiobiologische Fragen aus, welche dem Komitee von Mitgliedstaaten, 
den Spezialorganisationen, der Atomenergieorganisation und der Internationalen Kommission 
für radiologischen Schutz und radiologische Einheiten und Maße in Befolgung der Resolutionen 
1376 (XlV) vom 17.  November 1959 und 1574 (XV) vom 20. Dezember 1960 zur Verfügung 
gestellt wurden" , 

b e stätigt  neuer l i ch, daß es- wünschenswert ist, die volle internationale Zusammen
arbeit durch das Wissenschaftliche Komitee und durch den Austausch der Ergebnisse und 

o Erfahrungen internationaler Forschungen fortzusetzen, um das Wissen über die Atomgefahren 
stetig zu erweitern und im besonderen dem zweiten zusammenfassenden Bericht, welchen das 
Komitee 1962 vorlegen wird, höchstmögliche wissenschaftliche Autorität und Informationskraft 
zu verleihen. 

ersu cht  jene Staaten, welche diesbezügliche Wünsche äußern, sich der Laborato:t;iums
möglichkeiten zu bedienen, die von einigen Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation 
und ' der Atomenergieorganisation , durch Probenanalysierung von Luft, Wasser, Knochen, 
Erde und Nahrungsmittel aus ihren Gebieten im Sinne des Abschnittes IV der Resolution 1376 
(XIV) geboten werden, 

ersu cht das Wissenschaftliche Komitee, die Möglichkeit einer Beschleunigung seines 
zweiten zusammenfassenden Berichts zu prüfen und ehestmöglich darüber zu berichten, ob die 
ihm zur Verfügung stehenden Dl,tten die Vorlage eines Zwischenberichtes 'angezeigt erscheinen 
lassen. 

H. 
In Anbetracht' der Tatsache, 'daß in Übereinstimmung mit von der Internationalen 

Meteorologischen Organisation festgelegten Verfahren und Praktiken die einzelnen Staaten 
seit vielen Jahren ein System für Routineberichte über die Beschaffenheit der Atmosphäre 
über ein weltweites Netz meteorologischer Stationen für die prompte Aussendung dieser Be
richte auf telegraphischem oder anderem Wege eingerichtet haben, 

e r s u cht  die Internationale Meteorologische Organisation, soweit nötig in Beratung mit der 
Internationalen Atomenergie-Organisation, dringend die Möglichkeit zu prüfen, das bestehende 
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meteorologische Berichtssystem dahingehend zu erweitern, auch Messungen der atmosphäri
schen Radioaktivität einzuschließen, um 

a) verläßliche und einheitliche Messungen der atmosphärischen Radioaktivität durch ein 
weltweites Netz von Stationeri, 

. 

b) den Austausch dieser Informationen auf telegraphischem oder anderem Wege und ihren 
prompten Empfang durch designierte nationale Zentren, , 

c )  nationale bzw. internationale Vorkehrungen zur permanenten Aufzeichnung dieser 
Beobachtungen über die atmosphärische Radioaktivität und zu ihrer Veröffentlichung 
in entsprechenden zeitlichen Abständen urid in geeigneter Form 

sicherzustellen, 
er sucht  .die Internationale Meteorologische Organisation, die vorstehenden Anregungen 

im Rahmen der gege"\:leneri Möglichkeiten ehestbald in die Tat umzusetzen. 

Der Resolutionsantrag wurde von Österreich, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kanada, Chile, 
Kolumbien, Costa Rica, Dänemark, Ecuador, Guatemala, I ran, Japan, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, 
Panama, Spanien, Tunesien, Uruguay und Venezuela gemeinsam eingebracht. 
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Anlage X XIX 

Resolution zur Verhinderung der weiteren Verbreitung von Kernwaffen 

Die Gener alver s a mmlung,  
i n  der Überzeugung ,  daß alle Maßnahmen 'zur Verhinderung weiter,er Kernwaffen

versuche und zur Ver hinderung einer weiteren Verbreitung unternommen werden sollen ; 
i n  der Überzeugung, daß jene Staaten, welche selbst keine Kernwaffen besitzen, ein 

hohes Interesse und eine wichtige Rolle in der Vorbereitung und Durchführung dieser Maß
nahmen besitzen ; 

in der Überlegung, daß aktive Schritte dieser Staaten ein Übereinkommen zwischen 
Atommächten, alle Kernwaffenversuche zu be enden und eine Erhöhung der Zahl der Atom
mächte zu vermeiden, erleichtern werden ; 

die Anregung z ur Kenntnis  n e hm e n d, daß eine Untersuchung darüber durchgeführt 
werden soll, unter welchen Vorbedingungen Staaten, welche keine Kernwaffen besitzen, bereit 
wären, besondere Verpflichtungen einzugehen, auf die Herstellung oder den Besitz solcher 

. Waffen zu verzichten sowie es abzulehnen, in Hinkunft Kernwaffen auf ihrem Staatsgebiet 
für andere Staaten zu erhalten ; 

1 .  ersucht  den  Generalsekret är, eine, derartige Untersuchung ehestmöglich durch
zuführen und der Abrüstungskommission bis spätestens 1 .  April 1962 über das Ergebnis zu 
berichten, 

, 

2. er s u c h  t die Abrüstungskomniission, weitere auf Grund dieses Berichtes angezeigt 
erscheinende Schritte durchzuführen, 

3 .  appell iert  an die Atommächte, bei der Durchführung der Resolution mitzuarbeiten 
und dieser ihre volle Unterstützung angedeihen zu lassen. 

Der Resolutionsantrag wurde von Österreich, Ceylon, Äthiopien , Libyen, Sudan und Schweden 
gemeinsam eingebracht. 

. 
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